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Zweck dér vorliegenden Schrift ist: dem Leser theils 

die verschiedenen Steuern in ikren Wirkungen vorzuführen, 
und theils zum gegenwartigen Stand dér Theorie dér Besteuerung, 

so viel als in meinen Kraften liegt, neue Argumente beizu- 
tragen. Die Kürze, die ich mir dabei zűr Aufgabe stellte, 
möge den Leser für die nothwendig gewesenen Citate ent- 

schadigen, welche übrigens zumeist grossen Autoren entlehnt 

sind, oder Haupttendenzen und wichtige Daten aus anerkannten 

Fachbüchern klar légén.

Budapest, im Juni 1876.

Dér Verfasser.
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Gerade vor hundert Jahren erschien das Werk des grossen 
Englanders A d a m S ra i t h „eine Untersuchung in die Natúr und 
Ursache des Reichthums dér Nationen" in welchem über die 
öffentliche Besteuerung folgende Grundsatze aufgestellt sind:

1. Die Unterthanen eines jeden Staates sollen zum Un-
terhalt dér Regierung so genau als möglich —  im Verhaltnisse 
ihrer gegenseitigen Mittel (abilities) d. i. im Verhaltuiss zum 
Einkommen, das sie unter dem Schutze des Staates geniessen, 
beitragen.............

2. Die Steuer die ein Jeder zu leisten verpflichtet ist, 
sóit bestimmt und nieht willkürlicb sein. . . ..

3. Jede Steuer soll zűr Zeit erhoben werden oder in dér
Art, als solche dem Steuerpflichtigen am bequemsten 
erscheint.............

4. Eine jede Steuer soll so angelegt sein, dass sie von
den Tasclien des Volkes so wenig als möglich nehme oder 
behalte, iiber jene Summe, welclie sie in den öffentlichen 
Schatz bringt.............

Dreizehn Jahre nacli dem Erscheinen des genannten 
epochalen Buches bracli die noch epochalere französische 
Revolution aus, dieselbe führte die freie Discussion aller da- 
maligen Social- und Cnlturfragen bei den gesetzgebenden 
Versammlungen Frankreichs mit sich. Schon in dem Manifeste 
an die Franzosen vöm Jahre 178!), welches die Asseinbleé 
nationale erliess, heisst es : „ l’echelle des fortunes est la seule 
base équitable de toute imposition. “ Die Vermögens-Abstufung 
ist die einzige gerechte Basis jeder Besteuerung, und in dér 
spater ausgearbeiteten Yerfassung heisst e s : article 9. „Jede 
Steuer ist wegen öffentlicher Niitzlichkeit eingeführt, Jedennan 
tragt im Verhaltnisse zu seinen Fahigkeiten und seinem Vermögen 
dazu bei." „Tout impöt est établi pour l’utilité commune, chacun 
y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune." 
Seither entwickelte sich die Volkswirthschaft immer mehr,

1*



4

und wurden die angeftthrten Grundsatze dér Besteuerung auch 
80 Jahre spater von einem dér bedeutendsten National-Oeco- 
nomen dieses Jahrhunderts, von J o li n S t u a r t  M i 11 für clas- 
sisch erklart,trotzdem derselbe sieti in weitlaufigere Erörterungen 
über cin gerecbtes Steuersystem ergelit. Mit dér volkswirth- 
schaftlichen Literatur entstanden nun auch die Speciatfragen 
in derselben, so dass die Steuerfrage altéin eme compendieuse 
Literatur aui’zuweisen hat. Mán brauclit nur diesbezüglich das 
im Jahre 18GG von Julius Pfeiffor erscliienene W erk : „Die 
Staatseinnahmen, Geschichte, lvritik und Statistik (terseiben11 
zu lesen, um das reiche Matéria], das dabei durch andere 
Fachschriften benützt werden konnte, zu erkennen. Indessen 
lieisst es ira zweiten Bande dieses Buches: „dér Principienlo- 
sigkeit, mit dér bis jetzt meistens die Steuern umgelegt worden 
sind, und noch mehr unsern mangelhaften Staatseinrichtungen 
ist es wohl zuzuschreiben, dass die Leute allé so ungern Ab- 
gaben an den Staat entrichten11. . . Dies ' schrieb mán in 
Deutschland 25 Jahre spater als Hoffmann’s Bucii, die Lekre 
von den Steuern erschien, welcher meinte, dass es auf dem 
ganzen Gebiethe dér Volkswirthschaft kauni cinen weniger 
verkannten und durch falsclie Ansicliten entstellten Gegenstand 
gebe, als die Steuer-Materie. Dieser Ausspruch ist insoferne 
noch heute gerechtfertigt, als trotz dér vielfachen Einigung 
über ein und denselben Begriff, wie z. B. bei indirekten Steuern, 
andererseits aber über die Bedeutung dér Worte Einkommen, 
Besitz, Yermögen, Capital, die ja docli die wichtigsten Sub- 
strate für die Steuer bieten, die Meinungen sehr auseinander- 
gelien. Sebőn die Feststellung, ob Bruttó- odor Netto-Einkomcn, 
bildet einen fortwahrenden Streitpunkt, welcher, wie bekannt 
in manchen Steuergesetzen, besonders in den englischen, dainit 
umgangen wird, dass für den nothwendigen Lebensverbrauch 
ein Minimum bei dér Besteuerung vöm Einkommen steuerfrei 
bleibt. Jedenfalls muss mán sich aber fingén, warum die 
Steuerfrage uiclit gelöst ist? Hat denn die Klarung dér Be- 
griffe keinen Fortscbritt gemacht? Sicherlicli ja ! Es ist auch 

• heute dér geringste Tlieil dér Scliuld diesem Mangel zuzu­
schreiben. Die Hauptursache dessen, dass die Steuerfrage 
nicht gelöst ist, liegt unserer Ansiclit nach, tlieils in ihrem 
Zusammenhang mit dér Politik und den Staatsinstitutionen, 
tlieils in dem Umstande, dass dieselbe in sehr vielen Fach-



schriften eben niclit in ihrer Zusammengehörigkeit mit dér 
Politik bebandelt wird. So sind in einem grösseren Werke 
Parieu’s „traité des Impőts“ , welcbos im Jahre 1862 in Paris 
herausgegeben wurde, allé Gattungen von Steuern einzeln 
beleuchtet, aber die Staatsleistungen sind fást gar niclit be- 
rührt und es beisst im dritten Kapitel: „la perception des 
taxes est une condition inhérente á l’existence de toute ci- 
vilisation. Leur bonne répartition, quoique elle constitue une 
question trés importante est au fond d’une considération 
sécondaire." „Die Steuereinhebung ist eine dér Existenz jeder 
Civilisation anhaftende Bedingung. Die gerechte Vertheilung, 
obzwar sie eine Erage holier Wichtigkeit bildet, ist im Grunde 
von secundairer Bedeutung." Aber noch mehr abschwachend 
für die Möglichkeit einer richtigen Lösung wird dieser Autor 
in dem er weiter sagt „la véritable théorie de l ’impőt nous 
páráit donc supposer comme base la fixation de sens de cette 
régle de justice, la délimitation précise de la mesure dans 
laquelle on peut la réaliser“ . . . „dass die wirkliche Theorie 
dér Steuer als Basis die Fixirung des Sinnes jener Gerech- 
tigkeitsregel vorauszusetzen scheint, die genaue Abgranzung 
des Maasses, in welchem inán selbe verwirklichen kann“ . . . 
Selbst in radiealeren Büchern wie in G i r a r d i n ’s „Le so- 
cialisme et l’impöt“ das im Jahre 1850 schon die 5-te Auflage 
erlebte, wird wolil dér Socialismus in ein schönes Licht ge- 
setzt und die Einführung einer einzigeu Steuer vöm Vermögen 
verlangt, aber die Steuerfrage mit den Staatsinstitutionen niclit 
in Verbindung gebraclit, wahrend ein niclit neuer Gedanke 
wonach námlich die Staatsgarantie des Besitzes als Vermö- 
gensassecuranz diese einzige Steuer motivire darin sehr 
geistreich bebandelt, und auch die indirekten Steuern in ful- 
minanter Weise blos gelegt werden. Auch P f e i f f é r  begnügt 
sicli mit einer allgemeinen Auffassung, dass die Staatsleistungen 
den Steuern gegeni'iber stehen müssen, und die Steuerpflich- 
tigen wissen sollen wofür sie zahlen ölnie dass iii eine An- 
wendung dieser Leistungen auch nur a l l g e m e i n  eingegangen 
wird, und M a u r u s  (die moderné Besteuerung und die Be- 
steucrungsreform vöm Standpunkte des gemeinen Rechtes 
Heidelberg 1870) den Professor I l e l d  radicalnennt, motivirt 
die Steuer „nach Maassgabe des Genusses dér eigenen Wohl- 
fahrt“ das Criterium liiefür bilden diejenigen Ausgaben, welche
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über den nothwendigen Lebensunterhalt liinausgehen, daber 
dieser Schriftsteller ciné einzige Verbrauchsstener von jeweilig 
festzustelleiulen Ariikéin empfiehlt, und zűr Completirung 
seines Steuersystems so weit dasselbe von ihm in Verbindung 
mit Politik und Staatsauffassung hollandéit. wird, dió Inan- 
spruchnahme persönlicher Dienste dér Staátsangehörigen, 
ferner eine besondere Steuer, welche „den nicht arbeitenden 
jedoch arbeitstáb igen Staatsbürgern" auferlegt werden soll 
verlangt, ausserdem vvill dér Verfasser dér erwahnten Schrift 
die allgemeine directe Volksgesetzgebung einführen, die ste- 
henden Ileere abschaffen etc. etc. Dass eine Besteuerung 
nacli dem Genusse eine durchaus ungenügende Begründung 
enthalte, wird wolil Jedermann einsehen, dann sicher liisst. 
dér Begriff Genuss eine so laxe und vague Auffassung zu, 
dass an die Annahme dieser Motivirung kaum gedaclit werden 
kann, und was vollends die allgemeine Vcrbrauchssteuer aus 
den Ariikéin (les nicht nöthigen Lebensbedarfs anlangt, so 
befindei sicli dér genannte Autor im principiellen Gegensatz 
mit dér ganzen Zeitrichtung, welche die directe Besteuerung 
verlangt, ein Gegensatz, welcher vielleicht durch eine Besteue­
rung dér nicht wesentlichsten Lebensartikel gemildert, aber 
nicht aufgehoben wird. Wir werden noch spater Gelegenheit 
habén über Yerbrauchs und indirekte Steuern zu sprechen, 
daher müge sich dér Leser vorlaufig mit dieser Andeutung 
begnügen. Aber dieser höchstens nur theilweise und nicht 
klar zum Ausdruck kommenden Auffassung von Staatsinstitu- 
tionen und Staatsleistungen, stelit eine ganz entgegengesetzte 
gegenübei', welche nicht wenig die Lösung dér Steuerfrage 
wie schon erwiihnt wurde erschwert. Es mögc uns erlaubt 
sein einige Stellen aus einem im Jahre 1872 von Dr. A d o l f  
II é l d  Professor dér Staatswissenschaften in Bonn erschionenen 
Buche zu citiren.

„Es ist durchaus verfehlt und unnöthig die Steuerpflicht 
des Unterthanen durch TIeranziehung eiuer Staatsauffassung 
zu begriinden bei dér ewig unentschieden bleibt, ob dér Ein- 
zelne ein Recht hat, seinerseits (las Tauscligescliaft des 
Steuerzahlens nicht abzuschliessen, oder ob er sich dér Mehrheit 
unbedingt fügén muss.“ . . Ferner: „Wenn es sich um die 
Begründung des Steuerrechts als solchen handelt, so darf je- 
denfalls die Frage, wie zűr Zeit die Grenze zwischen den
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Rechten des Staates und denen des Einzelnen gezogen werden 
soll gar nicht eingemengt werden, die Tendenz nacli mög- 
lichster Ausdehnung oder Einschrankung dér Staatsbefugnisse 
zum leitenden Gedanken für Begründung des Steuerreclites 
zu maciién ist jedenfalls ein tendenziöses nicht wissenschaft- 
liches Yerfahren.11 —  An anderer Stelle „das Steuerrecht des 
Staates ist eine einfaclie Consequenz aus dér Nothwendigkeit 
seines Daseins, eine allgemein gültige naturrechtliche Grenze 
für dieses Reclit, gibt es nicht, ja es ist nicht einmal möglich 
von Seiten dér Theorie eine allgemein gültige, einfach be- 
stimmte Grenze dem Staate aus Gründen dér Zweckmássigkeit 
zu empfehlen.“ (!) —  Es ist sehr natürlich dass dér Staat 
leben muss so gut wie dér Mensch, daraus aber zu folgern, 
dass er nicht definirt werden soll in Beziehung zu seinen 
Aufgaben, liiesse nicbts Anderes als jede Staatseinrichtung 
sanctioniren, und dass er Steuern erlieben dürfe, weil er 
existirt, lieisst nicbts anders als die Steuern nehmen wo dér 
Staat sie findet. Solche Anschauungen dürfen nicht Wunder 
nehmen; denn mit Recbt sagt dér Amerikaner C a r e y  „die- 
jenigen, welche in Osterreich (Wir bitten íür Österreich um 
Entschuldigung H e 1 d schreibt in Deutschland) die akademi- 
schen Lehrstühle einnebmen, können nichts lehren was dem 
Königthum von Gottesgnaden ungünstig, oder dem Wachsthum 
dér Volksrecbte giinstig ware. Die Lehren in den französischen 
Schulen wechseln je nacb dem das absolute System demVolk 
oder dieses dem System nacbgeben muss. Dér englische Gross- 
grundbesitzer fiiblte eine innere Befriedigung als M a i t  hús  
ihn davon überzeugte dass die Armuth und das Elend des 
Volkes aus einem von einem unendlicb weisen und guten 
Schöpfer stammenden grossen Gesetz notbwendigerweise he- 
rausfolge11 u. s. w. Wenn heute aucb so manche Anschauun­
gen selbst auf Lehrkanzeln freier und fortschrittlicher ge- 
worden und die obigen Harten zu mildern sind, muss mán 
diese Bemerkung C a r e y’s anzuwenden nie verabsáumen, 
denn sie führt auf die Constatirung des grossen Unterschiedes 
dessen, was oft die officielle Scliule und was die ausserhalb 
derselben stehende freie Forscliung lehrt. Die eclatanteste 
Bestatigung für die Wichtigkeit einer solchen Wahrnehmung 
gibt uns wieder dér schon genannte Verfasser indem er un- 
zufrieden über die Beluindlung Pfeiffers dér Steuerfrage aus-
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ruft: „Mán fragt, wenn mán diess liesst erstaunt ob Solchcs 
in dem Lande gedruckt wérden konnte in dem G n o i s t  die 
anerkannteste Autoritiit im Staatsrechteist?11 Autoritatensucht 
ist eine Krankheit dér Zeit, sagte ein Arzt vor 25 Jahren, 
welcher das „Sündenregister dér Medicinheilkunde" schrieb. 
Autoritaten-Cultus kaim mán liinzufiigen, ist ein Beförderer 
dér Sebein- und »Halbbildung. Und vvir fragen wie mán in cinem 
Lande, wo ein R o s c b e r ,  dér ciné Autoritiit in dér Volks- 
wirtliscbaft ist, seine „Grundingen dér National-Oekonomie" 
mit dem Satze beginnt: „Ausgangspunkt wie Zielpunkt unserer 
Wissenschaft ist dér Menscb“ bei dér Steuertbeorie auf eine 
Auffassung verzichten kann, welche beispielsweise die Abgaben 
nicbt znm Beförderer einer ungleichen Gütervertheilung maciién 
will? Oder mt l s s e n  etwa die Steuern eine solcbe Wirkung 
babén? Uer Staat als Eudzweck—• obneMenschheitszweck — 
ist ein Etwas, das wir uns nicbt vorzustellen vermögen; und 
wenn nacbgewiesen werden kann dass dér Staat durcb ein 
scblecbtes Steuersystem rlickwarts statt. vonvarts schreitet, 
dass seine Steuerinstitutioi.on nur ftlr privilegirte Gruppén 
besteben, soll mán sich darauf beschranken Palliativ-Mittelchen 
einzufübren ? Wenn B u c k l e  ewige Gesetze fiir die Weltge- 
schicbtc dér Menschheit auffinden will, und aucb grossartige 
Generalisationen niederscbreibt, soll kein richtiges Steuerge- 
setz gescbaffen werden kőimen? Ist denn die Steuerfrage eine 
metafisiscbe Erscbeinung, ein psichiologiscber Factor? imGe- 
gentlieile die Steuer ist sebr genau definirbar. In dér ganzen 
Yolkswirthsclraft begegnen wir keinen Begriff dér sicberer 
festzustellen wiire, und (lessen Bedeutung so absolut von den 
Menscben selber abbangte, da ist vor Alléin die Production 
welche von Natúr Factoren beeinflusst wird, die Consomation 
die sicli in cinem nie ebencn und nie zu bercchncnden von 
tausend Zufalligkeiten belierrscbten Ivreislauf bewegt, das Gold 
als vorzüglicbes Tauschmittel, aber dennocb wegen seiner 
Abnützbarkcit und dér mebr oder minder ergiebigen Herbei- 
scliaffung derselben lángé nicbt ausreichend um in dem Be- 
gritfe W e r t b m e s s e r  etwas anderes als die Quadratur des 
Zirkels erblicken zu lassen. Da sind ferner die nicbt festge- 
stellten Begriffe von Capital, Tauscbwertb und Nutzwerth, 
und die unendlich vielen andern speculativen Begritt'serkla- 
rungen. Und die Steuer V D ie  S t e u e r  i s t  n i c h t s  a n d e -
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rés,  a l s  d i e  'Ü b e r w e i s u n g e i n e s T h e i 1 s d é r  G e - 
s a m m t p r o d u c t i o n  an d e n  S t a a t  z ű r  E r  fii H u n  g 
s e i n e r  A u f g a b e  u n d  L e i s t u n g e n .  Immer muss die 
Steuer aus dér Production genommen werden, wie immer 
diese Production beschaífen sei, immer hángt es von dem Staate 
selber ab, zu bestimraen, aus welchen Productionsquellen die 
Abgaben geschöpft werden sollen, die Staatsleistungen lösen 
sich in Staatsbediirfnisse und diese saninit und sonders in die 
Gesainmtproduction auf. Die Steuer ist in letzter Linie 
nicbts anderes als dér Unterhalt dér Staatsmaschine, genannt 
Beamten, aus dér Produktion, sie fliesst aus etwas vorhandenem, 
fassbarem, welches weder ein idealer Freistaat, noch ein ab- 
strakter, nicbt untersuchbarer Gottesstaat, unfassbar maciit. 
Ist aber die Leistung ein Eingriff in die Production, und obne 
diese nicbt möglich, so ist es klar, dass die letztere durch 
die erstere nicht zerstört werden darf; was immer auch die 
Staatsform sein wird, die L e i s t u n g e n  h a n g é n  v o n  d é r  
P r o d u c t i o n  a b. Gráf Montecuculi sagte „zum Kriegführen 
brauche mán Geld, Geld, Geld“ ; dér Staat braucht zűr Cul -  
t u r - E x i s t e n z  Production, Production, Production; hört 
eine solclie auf, dann ist es auch mit dem Staate aus, den 
freilich in dem Falle Niemand inehr definiren kann. Leistun­
gen und Steuern stehen sich einander gegenüber, und müssen 
paralell behandelt werden. Wird die Production gefahrdet und 
zerstört, so kann es nicht ausbleiben, dass dér Staat einem 
andern tributar wird oder in ihn aufgeht, wirken die Leistungen 
monopolistisch zu Gunsten gewisser Gruppén, so entsteben 
innere Ungleicblieiten und sociale Revolutionen. Dies ist unsere 
Auffassung von dér Steuer. Wir habén uns dabei nicht etwa 
die Aufgabe gestellt, dem Leser dieser Schrift mit Ziffern, son- 
dern mit allgenieinen Grundsatzen, soweit wir dieselben zu ent- 
wickeln vermögen, die Steuerfrage vorzufübreu. Indessen werden 
wir, wo nöthig, auch mit Zalen kommen, wenn es sich um die 
Wirkungen dér Steuersysteme handelt. Bevor wir aber weiter 
in unsere Studie eindringen, müssen wir dem Leser zűr Be- 
leuchtung unserer Ansiclit von dér officiellen Schule und dér 
freien Forschung, welch letzterer die Zukunft Europas ange- 
hört, noch eine andere Thatsache anführen. Die Volkswirth- 
schaft hat nicht nur Lelirkanzeln an den Universitaten, sondern 
auch ausserhalb derselben wirken die National-Oekonomen
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gerade so im Sínné von Scnulansehauungen, wie die Mediciner 
und Advokaten im Geiste dér Universitaten. Darum entstehen 
grosse Scliismen. Iíier ein Beleg. In dér September-Num- 
mer des Vorjahres vöm „ J o u r n a l  d e s  E c o n o m i s t e s 11 
maciit dér Fachscliriftsteller L a v a 1 e y e dér national- 
oekonomischen Scliule den Vorwurf, „dass sie síeli zu selír 
von den Schwestierwissenschaften dér Morál, Politik und dem 
lieelite isolirte.“ . . Auf diesem Standpuukt stand aber dér 
Vater dér National-üekonomie S m i t h ,  und nach ihm sehr 
viele National-Oekonomen, wobei sieh eine soeialistische und 
eine reiu wirthschaftlicbe Behandlung dér National-Oekonomie 
ergaben. Um dieses dem Leser pragnanter zu maciién ci- 
tiren wir aus S t u a r t  M i l l  „Principles of political economy“ 
folgende Stelle aus dér Einleitung, die wir dér Kürzung 
wegen nur in Übersetzung wiedergeben. „Ein jeder hat eine 
für allgemeine Zwecke genügend correcte Ansicht dessen, 
was mán unter Reichthum versteht. Die Untersucliungen, 
welche sich darauf bezielien, laufen uieht Gefahr, mit jenen 
confondirt zu iveiden, welche sich aufandere grosso Mensch- 
heitsinteressen bezielien. Jeder weiss, dass es etwas anileres 
ist, reich zu sein, als aufgeklart, tapfer und humán, dass 
die Fragen, wie eine Nation reich, und wie sie frei wird oder 
tugendliaft, hervorragend in dér Literatur, in den feinen 
Künsten, in Kriegfülirung oder Politik, ganz verschiedene 
Untersucliungen seien.“ Wie ganz anders C a r e y ,  welcher 
mit einem Citat aus B a c o n  folgendermassen beginnt: „Die 
Klassen und Zwrnige dér Wissenschaft gleichen nicht etwa 
Dinien, die sich in einem Winkel oder nur in einem Punkte 
begegnen, sondern sind deli Zweigen des Baumes ahnlich, 
welche sich im Stamme vereinigen. . Die allgemeine Aut'- 
fassung iler Natioual-Oekonomie war im Sinne dieser Citate 
oft sehr verschieden von einander, und zwar wareu 
viele europaischen Fachbücher dér Yolkswirthschaft mehr 
Pliisiologie dér Production und des Gütertausches als Social- 
wissenschaft; (Stuart Mill ist übrigens socialistisclier als 
dieses Citat besagt) docli siegte C á r  e y’s Ansicht bei 
spielsweise in dér Frage dér Grundrente und Popu- 
lationsvermehrung glanzend. Für mis genügt die Pa- 
ralelle zűr Bestiitiguiig dessen, wie die Politik mit 
dér Yolkswirthschaft viel zu wenig in Verbindung
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gebracht wurde, welclies Vevfaliren síeli aucb in die Steuer- 
frage liinüberpflanzen musste.

Wenn wir dem Leset' die theoretischen und lit.erarischen 
Einflüssefüv die Nichtlösung dér Steuerfrage in kurzen Umrissen 
zeigten, so sind wir noch den praktischen und historiseben Nach- 
weis dieser Thatsache scbuldig, wird ja eben aucb dieser Um- 
stand dafiir sprechen, dass die Lösung dér nachsten Zukunft 
vorbehalten ist.

In dér That nicht nur hatte sicli die Volkswirthschaft erst 
in unserem Jahrhunderte zu einer Blilt.be entwickelt, sondern es 
waren im ganzen Európa mit geringen Ausnalimen in Eolge dér 
nach Untergang des römischen Reiclies bestandenen absoluten 
und feudalen Staaten für eine gerechte Behandlung und wis- 
senscliaftliche Anwendung eines Steuersystems die Exigenzen 
nicht vorhanden ; England, welclies vorvielen Landern Europas 
niclit nur eine Verfassung liatte, sondern vornehmlicb dnrch 
das Steuerbewilligungsrecht dieselbe bebaupten konnte — 
weist von einem System dér Steuern gar nichts auf. Es be- 
standen überwiegeml die Grundsteuern (assessedtaxes) dann 
Zölle und Accisen, und grade so wie licutc behalf maii sicli 
bei Geldverlegenheiten niclit im Sinne einer Finanz-Theorie, 
sondern nach dem Beispiele moderner Finanzminister „nehme 
wo du ündest.“ So wurde die Herdesteuer eingeführt, weil 
es sehr bequem war die Feuerherde zu zahlen, ölnie dass 
dieser Umstand eine Steuerfahigkeit etabliren konnte, spiiter 
wurden aus dieser Abgabe Thür-und Fenstersteuer dérén Ein- 
ftlhrung in andern Staaten einfacli nacligeahmt wurde, ganz 
wie in dér Neuzeit. Die Verschlechterung dér Münzen bildete 
in England nicht minder wie in den andern europaischen 
Staaten eine Einnahmsquelle, „fór in every country of the 
world“ sagt S m i t h  „I believe the avarice and injustice of 
princes and sovreign States, abusing the confidence of their 
subjects, liave bv degrees diminished the reál quantity of 
metál which had been originally contained in their coins.“ 
„In allén Landern glaube ich hat die Habsucht, und Unge- 
rechtigkeit dér Fürsten und Souveraiuen Staaten, das Ver- 
trauen ihrer Unterthanen missbraucliend, nach und nach die 
wirkliche Quantitat von Metall, welche urspriinglich in dér 
Münze enthalten war vermindert." „The english pound and 
penny contain at present about a third mily; the scots pound
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and penny about thirty sixth, and tlie french pound and penny 
about afifthy sixth part of their original value“ dér englische 
Pfund und Penny-Gehalt ist jetzt ungefahr ein Drittheil, dér 
schottische ein sechsunddreissigsten und dér französische ein 
sechsundfílnfzigsten Theil des ursprtinglichen Werthes. Einen 
noch besseren Beweiss für die Systemlosigkeit liefert die 
Staatsschuldengeschichte dieses Reiclies. Wahrend die Finanz- 
wissenscliaft bei erhölitem Gebrauch, die Steuererliöhung 
empfiehlt, und das Schuldenmachen verdamint, wurden fást 
bei jedem Kriege neue Anlehen contrahirt. Das Bankprivile- 
gium ertheilte inán — nur wie es scheint um damals einen 
guten Vermittler für diese zu habén —  und die gegeuwartig 
allenthalben dringend verlangte Einkommensteuer wurde 
trotzdem England in dér Ansaminlung von immobiléin Capital 
schon früher ziemlich vorgeschritten war zuerst gégén das 
Ende des vorigen Jahrhunderts eingeführt, aber na eh dem 
Sturze Napoleons ungeachtet dér riesig angewachsenen Schulden 
wieder abgeschafft, und ist nun erst seit ungefahr 25 Jahren 
permanent. In Frankreich, wo die Regierungsform eine ahsolute 
war und nieht nur Kriege sondern aucli Maitressenwirthschaft 
dér Monarchen riesige Geldbediirfnisse erzeugte, waren es 
Generalpáchter dér Finanzen, welche weil eben die Steuern 
manigfach und drückend, die Geldverlegenheiten aber dringend 
auftraten, das Yolk so aussogen, dass diese Steuereintreibung 
höchstens mit dér zűr Zeit des Verfalles des römischen 
Bei ebes in Bliithe gewesenen Steuerplünderung dér römischen 
Prafekten verglichen werden kann; auch wurden grosse Ge- 
bühren für die Ausübung von Gewerben erlioben, bedeutende 
Taxen auf den Waaren-Verkehr im Innern gesetzt, ferner 
waren die Yerleihungen von Orden und Titeln vielleicht in 
keinem Lande eine so ergiebige Einnahmsquelle wie in Frank­
reich.

B l a n q u i  gibt in semer Historie de’léconomiepolitique 
folgendes Bild dér Wirkungen dér Steuern aus dem 16-ten 
Jahrhundert. . . . „Wir habén gesehen dass S u l l y  trotz 
seiner hőben Klugheitund Willénsstarke es nicht dahin bringen 
konnte eine Menge innerer Abgaben aufzuheben, welche den 
Handel von Provinz zu Provinz liemmten, und von denen 
manche wie dér Z o l i  v o n  V a l e n c e  zu wirklichen Land- 
plagen wurden. Seine Nachfolger hatten die Meisten dieser
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Taxen vermelni, neue hinzugeschafft, welche mit den lástigsten 
Formalitáten und den odiosesten Einschrankungen verbunden 
waren. Nie war die Steuereinhebung hárter . . . .  die Kauf- 
leute liessen ihr Geschaft uui sicli derselbeu zu entziehen, 
und die Bleibenden sahen ihre Hilfsquellen angegritfen. Selbst 
die Agrikultur —  welche S u 11 y so sehr protegirte war in 
eine tiefe Entmuthigung gerathen. “ . . . .Ungefahr sofanden 
das Laml die grossen Reformminister Frankreichs vöm vorigen 
Jahrhundert Tu r go  t und N e c k e r .

In Deutschland, das in liundert Staaten zerstückelt 
von kleinen Fürsten despotisch régiért wurde, spielen die 
Staatsdomanen (die übrigens auch in andern Staaten nicht 
felilten) eine grosse Rolle. „In dér Carolingi’schen Periode 
liatte das deutsche Reich nach P f e i f f e r  123 Reiclis- 
domanen, —  ferner hetrieben die Staaten noch das Bergmo- 
nopol, spater das Tabakmonopol, wahrend das Salzmonopol 
sicli wie allenthalben auch hier sclion friiher festgesetzt hatte. 
Von eigentlichen sogenannten Steuern gab es Kopfsteuern, 
und eine Art von Yermögeiissteuer, welche manchesmal bei 
Kriegsbedarf eingefordert wurde, reclinen wir noch die Grund- 
steuer, ferner Zolié und einige monopolistische Manufacturen 
hiezu —  so habén wir nahezu dieselbe Systemlosigkeit wie 
gegeuwartig da z. B. Preussen, Bayern und Württemberg 
noch in den letzten Jahren entgegen dem Princip dér Domanen 
Entausserung wie es anderseitig befolgt wurde, aus Domanen 
bedeutende Einnahmen erzielen. I t a l i e n  alléin liefert uns 
wie wir spater seben werden ein vereinzeltes Beispiel eines 
Steuersystems, welches durch die p o l i t i s c h e  S i t u a t i o n 
im ílorentinischen Staate herbeigeführt wurde. lm Allgemeinen 
herrscht übrigens ein fühlbarer Mangel in dér Literatur an 
einer systematischen Geschichte dér Steuern wie dies auch 
von vielen Autoren zugegelieii wird, wesshalb sich dér Leser 
mit diesen allgemeinen Umrissen, welche wir um unsere Brochure 
überhaupt nicht unnöthig auszudehnen einzuschranken gezwun- 
gen sind begnügen müssen. Fragen wir uns alsó wie es heutemit 
den Steuern aussieht, so finden wir das Tableau kaum merk- 
lich verandert. Die seit dem Medergang des ersten Napóleon 
nicht aufgegebene Yermehrung und Erhalt-ung dér ste- 
henden Arineen erschwert ungemein eine radicale System- 
Aenderung oder ein Auíiassen irgend einer Steuer —  daher
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síeli die Staaten Europas fást fortwahrend in einer Zwangslage 
betűiden, besonders sind es die ergiebigsten Quellén dér 
indirekten Steuern die in Folge dessen schwer aufgegeben 
werden. Indessen ist mit dem Eintreten dér parlamentarischen 
Regierungsformen Europas das Prüfungsrecht dér Steuern ott 
genug betont. Die Erkenntniss dér Nothwendigkeit eines guten 
Steuersystems hat sicli allenthalben Bálin gebroclien und dér 
Fortschritt namentlicli in England und DeutscMand ist niclit zu 
verkennen. Ersteres suclit sclion seit lángé die indirekten 
Steuern zu ermassigen, und in Preussen begegnete dér so 
machtverwöhnte Fiirst B is  m a r k  hinsichtlich dér Erhöhung 
dér Biersteuer jüngst eine wirksainen üpposition in dér 
Kammer. Mit dér politisclien Frédiéit kömmt dann aueh wie 
vvir sehen werden die Frage von den Leistungen des Staates 
gegenüber den Steuern ganz von selber zuin Vorschein, so 
dass mán nur wenn mán geflissentlich niclits seben will — 
den Zusammenhang dér Leistungen mit den Steuern niclit 
erkennt. Mann brauclit ja nur die kleinste Dosis von Bogik 
um zu finden, dass die Prüfung dér Staatsausgaben v o r  den 
Staatseinnahnien in den Parlamenten Europas in ihrer Con- 
sequenz die Feststellung dér Leistungen des Staates bedingt. 
Oder werden etwa nur die todten • Ziffer analisirt? Freilich 
d i e S t a a t s f o r n i e n  brauchengarniclitiingstlichumschrieben 
zu werden. Ist es docli selír möglicli, dass England mit einer 
monarchischen Regierungsform ein besseres Steuersystem be- 
sitze als Frankreich mit einer republikanisclien. Ja es kaim 
sogar ein Lanti mit einzelnen selír freiheitlichen Iustitut.ionén 
ein ganz schlechtes Steuersystem halién. Würde mán z. B. 
in allén Scliulen eines Staates iimsonst Unterricht ertheilen 
dabei aber ein System indirekter Steuern, bei welchen auch 
die uncntbehrliclisten Lebensartikel betroffen wiiren, eingeführt 
habén die schlimmen moralischen und wirtschaftlichen Folgen 
könnten niclit ausbleiben und es ware dann leicht möglicli, 
dass die Mehrheit dér Bevölkerung Vermögenssteuern und 
und keine Gratisschulen vorziehen würde. Was alsó wegen 
dér Wirkung festgesetzt werden inuss das sind, es soll das 
oft genug betont werden, die Leistungen des Staates. Nun 
gibt es aber vielleicht, auch Leute, wolche Lctzteres zu­
geben, aber bezüglich dér Steuern die Ansicht jener Be- 
quemlichkeitsmenscheii theilen, welche da meinen d i e



15

M a n i g f a l t i g k e i t  d é r  S t e u e r n  g l e i c h e d i e e i n -  
z e l n e n  U n g e r e c l i t i g k e i t e n  aus !  Wurde doch eine 
solche Meinung nocli bei dem im Hochsonmier 1875 statt- 
geliabten Congress deutscher Volkswirthe freilich nur von 
einer Seite ausgesprochen. Was kaim ein solcli’ leicht- 
fertiges Urtheil nur sagen wollen? Etwa dass dér Zufall die 
Steuern von dem Überbürdeten —  auf den Unbelasteten 
hinüber trage ? Kami Jemand im Eruste daran glauben ? Sind 
niclit, jene, welche eben mit einer Steuerfáhigkeit in dér 
Productionsphiire sicb bewegen, die niclit im Verhaltnisse 
zu andern Contribuenten betroffen ist im Vortheile gégén 
diejenigen, welche dér Lasten zu viel tragen ? Können die 
indirekten Steuern, welche insgesammt auf das consumirende 
Publikum überwálzt werden, weiter zurückgewalzt werden ? 
dass dies zuineist niclit dér Fali, darüber ist die Wissenschaft 
einig. Niclit nur hat L a s s a 1 e die iudirekte Steuer wegen 
ihrer Last auf den Schultern dér Arbeitsclassen zu einer ge- 
waltigen Agitatiousfrage erheben kőimen, nein selbst E o s  c he r ,  
den gewiss keiner zu den Socialisten oder Idealisten zahlen 
wird, zeigt wie dér Arbeitslohn nur durch die Lage des Aus- 
gebothes und dér Nachfrage sich regeit. „Ein Hauptmoment11 
nieint dieser Autor „zűr Bestimmung dér Lohnhöhe liegt in dér 
Hand des Arbeiterstandes, für den Augenblick freilich ist er 
des Ausgebotes semer Waare nur in sehr geringem Grade 
Meister, da er in dér Regei durch Existenzfragen genöthigt 
wird, seine ganze Arbeitskraft und zwar ununterbrochen zu 
Markte zu tragen. Wolil aber liangt das zukünftige Ausgebot 
durch vermehrte oder verniinderte Grösse dér Arbeiterfamilien 
von seinem eigenen Wirken ab. Hat sich z. B. dér Lohii 
durch günstige Conjuncturen über die Flöhe des dringenden 
Bedarfes erhoben, so hegen dem Arbeiter zűr Benützung die- 
ses Yerhaltnisses zwei verschiedene Wege offen. Er steigert 
e n t w e d e r  seine wirthschaftliche Lebensart, wobeiwirnicht 
bloss an verbesserte Befriedigung dér Natúrbedürfnisse, Ver- 
mehrung und Verfeinerung dér Anstandsbedürfnisse zu deliken 
habén, sondern vornehmlich auch an das geistige Be- 
dürfniss einer guten Aussieht in die Zukunft, welches den 
ehrenhaften Bürger so ganz von dem Proletarier unterscheidet 
Diese gesteigerte wirthschaftliche Lebensart wird nur dadurch 
behauptet, dass die Arbeiter keine grössere Familie gründen,
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als die sie nacli Maassgabe ihrer neuen Verhaltnisse zu er- 
náhi'en hoffen. O d e r  es wird die frtihere Lebensweise im 
Übrigen beibehalten, und dér grössere Nahrungsspielraum zűr 
frilhern und lángéi n Befriedigung des Geschleclitstriebes benutzt 
d. h. alsó baki die Yerniehrung dér Arbeiterzahl erreicht." 
Wir bitten den Leser wegen dieses ausführlichen Citats um 
Entschuldigung, aber dicse Frage ist von eminenter Wichtig- 
keit bei den indirekten Steuern. In erster Linie muss alsó dér 
Arbeiter die günstige Conjunctur d. i. eine rasche Vermeh- 
rung dér Capitalien und dér Production envarten, um durch 
eine vennehrte Nachfrage einen liöhern Lolin zu erreichen, 
wenn er alsó die Steuer überhaupt abwalzt so geschieht es 
nur indeni er solclie im Lökne einbringt —  was aber vöm 
Zufalle abliangt, es wirken aber indirekte Steuern auch aner- 
kanntermaassen auf die Production selbst kemmend, dalier 
dér Arbeiter immerkin das Opfer bleibt. Ferner kaml er 
in keinem Falle sowolil sick die indirekte Steuer im Lökne 
einbringen als auch gleickzeitig wie es R o s c k e r  will den 
Vortkeil dér Steigerung seiner wirtksckaftliclien Lebensart 
erreicken —  und b e i  E i n f  ü k r u n g e i n e r n e u e n  i n d i ­
r e k t e n  S t e u e r  o d e r  e i n e r  Er  l iö k u n g  mu s s  er  an- 
f a n g s  d i e  g a n z e  H á r t e  e r n p f i n d e n .  Wirkt dieses 
anfangs aber eben niclit fórt? und wenn wieder die glückliche 
Conjunctur eingetreten, wie theuer hat er dann schon diese 
bezaklt! Wir citiren nocli einen Satz aus L a s s a l e ’s „dió 
indirekte Steuer und die Lage dér arbeitenden Klassen11 den 
er dem in dér Literatur berükmten Werke des Englanders 
T o o k e  „Geschickte dér Preise vöm Jakre 1793 bis 1859“ 
entnommen und dér alsó lautet: Allén Erfakrungen zufolge 
mögen sie aus neuern Beobachtungen oder gesckicktlicken 
Zeuguissen sick ergeben, kann mán es als feststeliend an- 
nehmen, dass dér Arbeitslohn unter allén Tausckgegenstiinden 
dér Letzte ist, welcker in Folge dér Theueruug oder. Preis- 
kerabsetzung des Geldes im Preise steigt . . . eine sorgfitltige 
Untersuchmig dér Lage des Volkes unter dér Rcgieruug 
Elisabets die hinsichtlich dér Preisverminderung des Geldes 
eine merkwürdige Aeknlickkeit mit dér gegenwiirtigen hat, 
würde den Satz bestatigen dass die Arbeitslökne m i t dem  
s t e i g e n d e n P r e i s d e r L e b e n s m i t t e l  n u r  s c k  1 e c l i t  
S c h r i t t  h a l t é n . "  Wie kann mán nun von zufiilligen Aus-
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gleicliungen dér mauigfaclien und systemlosen Steuern spre- 
chen? Solelie Aiusichten, welche eine lieillose Anarchie auf 
dem ganzen Wirthschaftsgebiethe hervorbringen würden, stehen 
treilicli vereinzelt da, aber inimer tauehen sie wie ein Nacht- 
eulenruf auf; und wenngleich sie in den Óceán allgeineiner 
Discussionen verhallen, muss wegen dér grossen Menge, die 
leider gedankenfaule Phrasen nachlallt, ein jeder solcher Ruf 
erwalint werden. Auch müge mán ja nicht glauben, dass wir 
binsichtlich dér Wirkung dér indirekten Steuern, mit wel- 
clren wir den Leser von allén Seiten vertraut macben müs- 
sen, etwa das so wohlfeile und breitgetretene Terrain dér 
Humanitatsmacherei fiir die arbeitenden Classen ausbeuten 
wollen, nein, wir haltén es für eben so wichtig, den g r o s s e n  
M i 11 e 1 s t a n d, von dem in beztiglichen Schriften weniger 
die Rede ist, binsiclitlich dér indirekten Steuern, einer Be- 
rücksichtigung zu würdigen. Was in Bezug auf die Arbeiter 
im gewöhnliclien Sinne des Wortes wahr ist, gilt auch fiir 
Allé, welche ölnie materielle Mittel, vöm blossen Erwerb ihre 
Existenz fristen; bieher gehöreu die ungeheure Zahl von 
Beamten, sowohl öffentliche als priváté, kleine Gewerbetrei- 
bende und Haiulwerker, selbst Aerzte und Advokaten, wenn 
sie kein Vermügen besitzen. Auch in dem Falle, als sicli die 
Besoldungen günstiger gestalten —  wird die Wirkung dér 
indirekten Steuern auf diese Erwerbsklassen principiell —  
dieselbe wie die auf die Arbeiter sein: theuere Existenz —  
ungemeine Erschwerung von Ersparnissen und Vermögensan- 
sammlung. — Wie schon erwahnt, sind glückliclierweise An- 
sichten, wie die dér zufalligen Ausgleicliungen, nur sporadisch 
und angesichts jener Coriphaen, welche Finanzsysteme be- 
bandelt habén, fást kiudisch zu nemien, denn sie würde die 
grossen Denker gerade so ins Reich dér Tráumer und Sehwar- 
mer verweisen —  wie die Utopisten, welche eine künstliche 
Gleichlieit in dér Gesellschaft einzurichten wahuen kőimen. 
Und es ware dann sclilimm für die Wissenschaft, denn da 
dér Fortschritt sicli stets Bálin briclit, so könnte bei einem 
Festhalten an dem System, dass alles gut ist, wie es ist, der- 
selbe eben nur zu Gunsteu undurclifülirbarer idealistischer 
Lehlen sicli gewaltsam Luft maciién, es kaine immer nur zu 
Revolutionen, bei welchen die Menschheit für diese beiden 
Extrémé, welche maii fást wie die Wirkungen zu grosser Kalte
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und zu grosser Warme betrachten kann, die Opfer zu liefern 
hatte. Wir hatten sclion Eingangs dieser Schrift gesagt, dass 
wir die Steuerfrage für lösbar haltén, wir können sogar auf 
diesem Gebiethe an einzelne idealistische Theorien, wenigstens 
wie solche jetzt aufgestellt werden, nielit glauben; wederwáre 
es idealistisch, wenn nur eine Einkommensteuer oder nur eine 
Vermögenssteuer, oder gar eine allgemeine Verbrauchssteuer 
existirte, denn wenn vermöge dér mensclilichen Unvollkom- 
menheiten, Ungenauigkeiten beijedem einzelnen dieser Systeme 
vorkommen müssten, so würde das einerseits nicht die Ge- 
rechtigkeit des Systems alteriren, andererseits nicht, oder 
noch weniger das System zu einem idealen stempeln, und von 
vornherein sagen, es gebe kein g e r e c h t e s  Steuersystem 
ist dér Wissenschaft und Menschheit unwürdig. Wir können 
alsó über die Ansichten, wonach gerade diejenigen, welche 
für eine einheitliche Steuer sind, Idealisten genannt werden, 
hinweggehen ; ohnehin wird es ja im Yerlaufe dér Schrift klar 
werden, warum wir nicht für eine einheitliche Steuer sind, 
doch sei sclion an dieser Stelle bemerkt, dass auch dér Ge- 
danke dér einheitlichen Steuer nicht neu ist, er tauchte in 
vereinzelten Schriften sclion früher auf, gegenwartig pflegt 
mán eine solche nur den Socialisten und Radicalisten in 
die Schuhe zu schieben; so wurde die Einheitssteuer in 
dér That bei Gelegenlieit dér spanischen Wirren vor einigen 
Jahren von C a s t e l a r  auf seine Fahne geschrieben. Wenn 
wir übrigens noch erwahnen, wie dér eine Schriftsteller ■— 
die Steuern einen Aderlass, dér andere wieder ein nothwen- 
diges Übel nennt, das mán dem Volke so wenig als möglich 
fühlbar machen muss, habén wir so ziemlich im allgemeinen 
die verschiedenen Anschauungen in dieser Frage angedeutet 
—  dass Aussprüclie wie die oben erwahnten nichts als Phrasen 
sind, brauchen wir dem Leser nicht erst begreiflich zu machen.

Doch sehen wir jetzt das Chaos in den Steuersystemen 
Europas bei den Budgets selber an, (wobei wir die meisten 
Daten aus Kolb’s Handbuch dér vergleichenden Statistik 
vöm Jahre 1871 schöpfen, im Wesen ist seither das Bild 
nicht verandert) und beginnen wir mit England. Daselbst 
gibt es folgende Einnahmsquellen: aus D o n i á n e n  (sehr
gering) aus dér P o s t als einziges Staatsregale, dann 
Z ö 11 e (g a n z m a s s i g e F i n a n z z ö l l e )  aus 45 Ar -
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tikéin, A c c i s e von Brantwein, Maiz, innlandischeii Zucker, 
Seifen, Tabak und Cichoriefabrikation dann S t e m p e l n  aus 
einer Unmenge von Urkunden, ferner die a l l g e m e i n e  
E i n k o m m e n s t e u e  r nacli Grundeigenthum, Pacbtungen, 
Fonds und Dividenden, Gewerbe und Handel, Besoldungen 
und Pensionen, endlicb die a s s e s s e d  t a x e s  von Hausern, 
Grundstücken, Wappen und Wagen. Üie assessed taxes sind 
von früher überkommen und loskauflich. In F r a n k r e i c h :  
D i r e k t e  S t e u e r  n, Grundsteuer, Per sónál und Mobilar- 
steuer, Thüren und Penstersteuer, Steuern von Gewerben 
E n r e g i s t  r e m e n t  vöm R e a l i t a t e n v e r k e h r ,  Erb- 
schaften und Stempeln etc. Domanen. Z ö  11 e. I n d i r e k t e  
S t e u e r n  von versclűedenen Getranken, Zucker etc. S a 1 z 
u n d T a b a  k-M o n o p o l ,  P o s t ,  U n t e r r i c h t s a b g a b e  
eine allgemeine Einkommensteuer steht wohl in Aussicht, da 
das Vorutheil gégén direkte Besteuerung, welches T h i e r s  
so oft vorgeworfen wird, sehr im Verlöschen ist. In P r e u s- 
s e n finden wir folgende Haupteinnahmen D o m a n e i i  (sehr 
bedeutend) d i r e k t e  S t e u e r n  Grundsteuer, Gebaudesteuer 
klassificirte Einkommensteuer, Klassensteuer, Gewerbesteuer, 
Eisenbahnen ; I n d i r e k t e  S t e u e  r n (zumeist Reichsteuern) 
Zolié dann Salz, Tabak, Rübenzucker, Brantweinsteuer für 
Preussen alléin noch Schlaclit und Mahlsteuer (im successiven 
Abschaffen) Einnahme aus den Noten-Banken und Cassen- 
verwaltungen (Seehandlungssteuer) S a l i n e n w e s e n  und 
E i s e n b a h n e  n. Beinalie dasselbe Bild finden wir in Ö s- 
t é r r é  i c h, wobei nur Domanen und Bahnen eine kleinere 
Rolle spielén, wahrend in U n g a r n zwar noch die Domanen 
Bewirthschaffung einen höliern Ertrag liefert, hingegen wegen 
dér Gemeinsamkeit des Zollgebiethes mit Österreich Z ö 11 e, 
dérén Ertrag übrigens nicht bedeutend gar nicht verkommen. 
Die Benennungen dér Steuern besonders dér direkten differiren 
in verscliiedenen Landern, besonders dér Einkommensteuer, 
welche bald Gewerbe, hald Klassensteuer, bald Personal- 
erwerbsteuer wird. — Dieses Miniatur-Bild gibt aber bei 
weitem nicht die Zahl dér manigfaltigen Titeln, Unterab- 
theilungen und Artikel dér einzelnen Steuergattungen; auch 
ist diese Aufstellung bezüglicli dér Systemlosigkeit und 
des Labyrints nur modificirt, wenn in Italien z. B. das 
Tabak-Monopol verpachtet ist: im Grossen und Ganzén glei-
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chen sich die europaischen Staatsbudgets — ein erfreu- 
liches Zeichen dafür, dass auch sobald die wirkliche 
Steuertheorie festgestellt und die Hindernisse für dérén Ver- 
wirklichung weggeraumt, sein werden, das Gute allenthalben 
eingeführt werden wird.

Wir habén bereits erwahnt und es bedarf keiner wei- 
tern Auseinandersetzung, dass die Unfreiheit dér Völker 
Europas die Entwicklung dér Steuern, wie solche heute be­
steben beförderte ; will inán aber in dér Vergangenheit irgend 
eines Staates ein System suchen, so könnte es nur das vor- 
ebristliche Griechenland und Rom sein, welclie zu Vergleiclieu 
Anhaltspunkte liefern wurden, wobei aber ein grosser po- 
litischer und wirtlischaftliclier Factor eine absoiute Amveu- 
dung dér damals in Gebrauch gewesenen Systeme gar nicht 
zuliesse. Wir meinen die Iustitution dér Sklaven, wie sie in 
beiden grossen Reichen des Altertbums bestanden. In Grie­
chenland waren die Sclaven in dér Haus und andern In­
dustrie beschaftigt, wahrend dér Bürger selbst wenn er arm 
an Mitteln sich fand, in den pecuniaren Entlohnungen für 
seine Anwesenheit bei politischen Berathungen und andern 
Versaimnlungen eine Einnahmsquelle hatte. Die Kaufleute 
wurden nicht sehr geachtet und vermittelten den ganzen 
Yerkelír, bei welcher dér Import eine weit grössere Rolle 
spielte, als dér Export, daher finden wir schon damals die 
Z ö l l e ,  welche für den Staat recht ergiebig waren. Zahlreiche 
Geldstrafen und Confiscationen kamen oft vor, die dann in 
einer oder andern Fönn den Unbemittelten zuflossen, ja 
solche Geldstrafen wurden eben zu diesein Zwecke auf aller- 
lei Weise in Scene gesetzt, indirekte Steuern im Innern 
tauchten sehr selten auf; dagegen hatte dér Staat aus Do- 
manenbetrieb, Befg und Salinenwesen bedeutende Einkünfte; 
das eigcntliche Steuersystem gipfelte in einer direkten Stener, 
für welche die Staatsangehörigen nach ihrem Vermögen in 
vier Klassen getlieilt wurden. Die Abschatzung gesclmh mit- 
telst eines Cadasters den mán allé 4 Jahre erneuerte. Wenn 
bei diesein System die Steuern verpachtet waren, so konnten 
die Pacliter keinesfalls darin ein Erpressungsvortheil finden, 
weil sie unter Aufsiclit standén und die eingegangenen Er- 
tragnisse unter Controlle dér Staatsfinanzorgane abführten; 
dieses System dér Kosten-Ersparung war alsó zu jener Zeit
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ara Platze, wahrend mán es lieute schon deshalb nicht an- 
wenden könnte, weil die Freiheit dér wirthschaftlichen Pro- 
duktion und die allgemeine Betheiligung an derselben, solche 
Yerpachtungen zu Begünstigungen für Priváté stempeln 
würde, welche übrigens ohne bedeutenden Nutzen einen 
solcheu Padit gar nicht übernehmen. Ilié und da mag wohl 
das eine oder andere Staatsmonopol in Padit gegeben wer­
den, — doch wird dies zumeist als Uebergang für die ganz- 
liclie Freigebung des betreffenden Produktioszweiges betrach- 
tet werden können. Eine Verpachtung dagegen bei direkten 
Steuern, wiire nur gégén eine Art Provision gerechtfertigt, 
wenn ein für einen bestimmten Zeitraum gültiger Ver- 
mögenscadaster eingefübrt wiire: nicht nur könnte dadurch 
die ausserste Grcnze dér Rostén erreicbt werden, sondern 
es wiire auch raöglicb, dass das so oft als liistig betonte 
inquisitoriscbe Verfabren sich besser mit den Pachtern, 
als bei direkter Staatsmanipulation mildern liesse. Die 
Manigfaltigkeit unserer Steuern aber und dér Umstand, dass 
die indirekten Steuern allenthalben GO— 70% dér Einnabraen 
liefern, scbliessen für lieute das Verpachtungssystem absolut 
aus. Besser war alsó das griechische Finanzsystera als unse- 
res immerhin und es ist cbarakteristiscb, dass aucli die Strenge 
in Anwendung dér Steuergesetze von dér in Európa jetzt zumeist 
üblicben sehr absticbt. Ein Denunciant, welclier nacliweisen 
könnte, dass sein Mitbürger zu wenig Steuer zablte erbielt 
drei Yiertheile von dessen Vermögen oder musste im Falle 
einer falschen Angabe eine bedeutende Strafe zahlen. Die 
Steuerverwaltung selbst aber stand unter öffentlicher Con- 
trolle und lesen wir darüber in Blanqui’s „Histoiri de l’éco- 
nomie politique folgendes . . . . “

Mán gravirte in die öffentliclie Steuer die Rechnungs- 
legung, damit sie ein jeder critisire. Die Zeit hat uns einige
solcber Inscbriften fást unversehrt erhalten.............das Volk
war übrigens unbannherzig gégén die sáumigen Rechnungspflich- 
tigen. Nicbts war gefahrlicher als öffentlicher Scbuldner zu 
werden. Zehn Tagé nach Verkündigung eines solcben Urtheils 
war die Körperhaft angeordnet, dér Verurtheilte wurde 
für immer von den öffentlichen Gescliáften ausgeschlossen, 
und seine Kinder und Enkel macbte mán für sein Unglück 
und Unrecht verantwortlicb! —  Die Strenge bei dér Gon-
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bei einem gerechten System, —  im modernen Európa spielt 
aber nur bei dér Steuereintreibung die Strenge die grösste 
Rolle.

Wenden wir uns dem Römerreiche zu, so finden wir 
gleiehfalls eine Yermögenssteuer nach seclis Klassenabstu- 
fuugen, dann Zölle, ferncr Bergwerksbetrieb, Salinenwesen etc., 
spater gab es Monopolé von Industrie Ariikéin wie Seide 
und Purpur, endlicli indirekte Steuern, besouders Luxus- 
steuern und Marktgebillíren. Das System erfulirbei Entwick- 
lung des römischen Reiclies keine Aenderungen, vielmehr 
brachten die fortwahrenden Eroberungen ausgedelmte und 
fruchtbare Landereien an die Republik, welche tlieils ver- 
pachtet und tlieils vertheilt wurden.

Aber als die Ausdehnung des Reiclies am grössten war 
und die starken stelienden Heere nothwendig schienen, ver- 
selilimmerte sicli das Steuersystem mit einer Unzahl indi- 
rekter Steuern, unter welchen viele Schriftsteller gleichsam 
als unverkenubares Zeichen dér erschöpften Yielseitigkeit die 
Urinsteuer und Kaiser Vespasianus hervorheben, obzwar 
dieselbe keinen andern Charakter habén konnte, als wenu 
mán heute das Geschaft öffentliclie Anstandsörter zu habén 
besteuern würde. Jedenfalls finden wir in Rom drückendere 
Steuern, als in Griechenland, wogegen die Strenge bei dér 
Einschatzung jener in letztgenannten Reiclie nicht nachstand 
und mit Vermögensconfiscation verbunden war. In dem Ver- 
gleiche dér Steuersysteme dér zwei grossen civilisirten Ná­
tronén des Altertliums finden wir alsó Vermögenssteuer ei­
ner seits und die Strenge gégén falsche Einschatzuug hervor- 
ragen. Eine zweite Analogie, welche noch frappanter scheint, 
ist die durch den Staat direkt oder' indirekt Yorgenommene 
Befriedigung dér Malcontenten und Milderung dér sicli ent- 
wickelten Vermögensungleicheiten. In Griechenland, wo es 
keine stehende Ileere gab geschah dies wie wir gesehen 
habén durch Entlohnung aus dem Staatssackel fúr die Tlieil- 
nahine an öffentliclie Versammlungen, dann durch grosse 
Geldstrafen, ja durch freiwillige Cotisationen dér Reichen; 
in Rom vertheilte maii Landereien, erriclitete Colonien, welche 
den iirmern Bürgern zu Gute kommen, milderte die Schuld- 
gesetze zu Gunsten dér Schuldner, bis spater öffentlich Korn,
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Brod, Oel und Parfumerien bei /ahlreichen Gelegenheiten an 
die untéra Schichten des Volkes verschenkt wurden. Wer 
wird sicli da niclit an die sociale Frage von beute erinnern, 
dérén politisclie Seite aus dér Römerzeit übrigens aucli in 
dem sclion so oft citirten Falle dér Empörung dér Plebejer 
am heiligen Berge illustrirt ist? Dórt und da ivarén es aber 
Btirger, welche nichts zu arbeiten hatten; in beiden Staaten 
gab es ivenig Industrie; in Rom seben wir dieselbe durch 
den Staat absorbirt, in Griechenland durch Sclavenarbeit be- 
trieben, dabei weisen beide Staaten ein ausgedehntes M0110- 
polsystem auf, —  kann es alsó da Wunder nehmen, dass 
nach und nacli durch die List dér römischen Senatoren und 
den Unternehmungsgeist mancher griechischer Kaufleute, 
ferner durch die dennoch wenngleich niclit im Verhaltnisse 
zu unserer Zeit, fortsehreitenden Production, ein ungeheueres 
Missverhaltniss in dér Yertheilung des Nationalvermögens 
eintrat, welches dér Staat durch die Gewalt dér Umstande 
selbst auszugleiclien oder dérén Milderung zu begünstigen 
sicli gezwungen sah, da die Institutionen daran Schuld und 
die Bürger allé gleichberechtigt waren ? Dass ist aber dér 
grosse Unterschied unserer Zeit mit jener, — welches immer 
auch die politisclie Form eines Staates sei, dass die Industrie 
und Arbeit jetzt durch allé Klassen dér Gesellschaft cultivirt 
wird, dass die Staaten keine Eroberungsstaaten sind, dass 
die Monopolé obzwar sehr schadlich docli unbedeutend sind 
im Verhaltniss zűr Enormitat dér freien Production, dass die 
gesellschaftlichen Institutionen mehr und mehr gemeinnützlich 
werden, —  somit eine Anwendung damaliger Einrichtungen 
für unsere Zeit, insoferne sicli solche auf die Steuergesetze 
bezieht, wohl manches nachahmenswerthe, aber kein Substrat 
für ein vollstaudiges System von Steuern und Leistungen 
finden liesse. Es geht alsó aus dem Gesagten klar liervor 
dass mán bei Feststellung eines Steuersystems —  die durch 
das Sclavenwesen in ihren Wurzeln beeinflusste Wirthschaft 
dér zwei Yölker niclit als Basis nehmen kann.

Yersuclien wir nun aus dem entworfenen Steuertableau 
Europas einige Formen festzuhalten, ohne auf die Vergangen- 
heit zu reflectiren; versuchen wir insbesondere die einzelnen 
Steuern zu gruppiren, so stossen wir auf fást unbesiegbare 
llinderuisse. Sebőn aus dér Yielfaltigkeit dér Formen einige
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wesentliche Begritíe zu gewinnen ist ein schwieriges Unter- 
nehmen. Die Yolkswirthe und Finanzmanner sind wohl mit 
den Bezeichnungen direkte und indirekte Steuer nicht zu- 
rückhaltend, uiul bei den Steuerklassificationen dér betref- 
fenden Fachschriften werden die einzelnen Benennungen dér 
Zalil nach ziemlicb modificirt, aber leider ist fást keine ein- 
zige dieser Benennungen seinem Wesen nach festgestellt. 
Ausser dér Eintheilung nach direkten und indirekten Steuern, 
gibt es keine die nicht noch wenigstens Staatsmonopole und 
Domanen, ferner Gebühren in sich enthielte. In den ver- 
scliiedenen Budgets Europas aber sind die unter den einzel­
nen Titeln gebracbten Steuern. oft mit einander in Wider- 
spruch, abgesehen davon, dass allé Budgets eine ansebnliche 
Keibe solcher Steuern oder sagen wir richtiger Einnahnien 
auíbringen, welche die Tlieorie noch gar nicht wissenschaft- 
lich getauft hat und die unter die schon vorhandenen Na- 
men nicht passen. So z. B. sind die Einnahnien aus Stern- 
peln zumeist separat angeführt; die Haussteuer (in vielen 
Staaten Deutschlands) unter den direkten Grundsteuern ge- 
stellt, wáhrend es sicher ist, dass die Abwálzbarkeit derselben 
sie des direkten Oharakters zumeist entkleidet; in England 
falit diese Steuer richtiger unter die Einkommensteuer; in 
Frankreich sind die Zölle von den i n d i r e k t e  n Steuern 
getrennt, trotzdem die Wissenschaft solche unter e i n e  
Iílasse und e i n e n Begriff reilit, eben daselbst ist die P o s t 
unter eigenem Titel eingestellt, wahrend diese Einnahms- 
quelle zu den aus Staatsregalien fliessenden, sowolil in England, 
als auch in den meisten Staaten Deutschlands gezáhlt w ird; 
im österreichischen Budget stehen Post- und Telegrafen-Ein- 
nahmen unter den Einnahmen aus Verkehrsanstalten; Lotte- 
rien, wo solche überhaupt bestehen sind selbstverstándlich 
in keine andere Klasse gereiht, da dieselben weder eine 
direkte noch indirekte Steuer, weder eine Gebiihr noch ein 
Monopol oder gar einen Domanenbesitz ausdrücken; wir 
sehen alsó, dass die Systemlosigkeit auch in den Benennungen 
bei den Budgets ein Chaos mit sich brachte, wo wieder nur 
das eine cliarakteristisch ist. „Nehme wo du iindest.“ Wir 
wollen nun aber nicht die Begriffe dieser einzelnen Steuern 
feststellen, wir haltén überhaupt die Methode für unrichtig 
von dér Benennung e i n z e l n e r  Steuern zűr Feststellung
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eines Systems über zu gehen. C a r e y  eitirt in seinem Hand- 
buche (ler Socialvvissenschaft Bischoff Watley „dér Fehler 
A d a m  S mi  t h s und im allgemeinen dér unserer grossen Na- 
tionalökouomen ist dér Mangel dér Begriffsbestimmungen . . . 
und in dér That ist es vielleicht dieser Mangel an Begriffs- 
bestimmungen, wodurcli P f e i f  f e r , nádidéin derselbe jede 
einzelne Steuergebühr, ein jedes Monopol etc. von allén 
Seiten kritisch beleuditet, zuletzt sich für eine Verbrauchs- 
steuer erklart, trotzdem es das System einer indirekten Steuer 
ist, welches er bei den einzelnen Gattungen am meisten ver- 
dammt. Wir können es daher als unsere Aufgabe nur be- 
trachten, die einzelnen Steuern ihren W i r k u n g e n  nach 
zu erfassen und erst d a n n wo nötliig unter eine Benennung 
zu bringen; die Feststellung a priori des Begriffes dieser 
oder jener Steuer liegt um so weniger im Pláne dieser Schrift, 
als wir gar keiner dér bestehenden nationalökonomischen 
Schulen in dér Steuerfrage folgen zu müssen glauben und 
die inductive Methode wie dieselbe ohnehin gegenwartig allent- 
halben zűr Geltung gelangt wahlen; indessen werden wir bei­
den zumeist gebrauchten Begriffen direkte und indirekte 
Steuer und Gebühren dem Leser auch zu beweisen trachten, 
dass dieser Weg im Interessé dér Wahrheit gelegen ist. 
Was ist direkte und was ist indirekte Steuer? Es gibt für 
erstere verschiedene cliarakteristische Anhaltspunkte ; so wird 
jeder Leser gleich erkennen, dass eine Steuer vöm Vermö- 
gen, vöm Capital, vöm Einkommen eine direkte Steuer ist ! 
sind diese Ausdrücke oder die Begritíe, welche sie enthalten 
in dér Volkswirthschaft aber synonym? im Gegentheil! all- 
gemein wird z. B. unter Vermögen auch das geistige ge- 
rechnet, wahrend wieder beim Capital sofort die fást von 
allén Volkswirthen aufgestellte Unterscheidung zwischen 
fixen und circulirendem Capital eintretet wobei gleichfals 
das geistige Capital einen Streitpunkt wegen dér Classifici- 
rung bildet! Dér Begriif Einkommen lasst sich andererseits 
schon gar nicht mit den zwei vorher erwahnten indentificiren! 
ferner ist klar, dass wenn unter Vermögen auch geistiges 
verstanden sein soll, bei einer direkten Steuer nach dem 
Vermögen das Vermögen, welches in Gruudstücken besteht 
—  einen ganz andern Steuerschlüssel verlangen wird, als 
dasjenige das ein berühmter Professor geistig in sich tragt.
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Was (len Unterschied zwisclien üxem und circulirendem Ca­
pital anlangt, so ist es dem Scharfsinne dér eminentesten 
Denker nocli nicht gelungen eine richtige Grenzscheide zu 
linden, wie wir dies spater erfahren werden ; und hiusicht- 
licli dér Einkommensteuer erwahnten wir schon früher, dass 
dieselbe durcli die Fixirung eines Existenzminimums in Eng- 
liiud nur annaherungsweise siclier gestellt wird, wobei dér 
Umstand ob Kein- oder Bruttoeinkommen, dér von wesent- 
lichster Bedeutung ist, da es sicb nicht um das Existenzmi- 
nimuni e i n e r Person, sondern um die Steuerfreiheit sammt- 
licher arbeitsloser Mitglieder eines Steuerpflichtigen handeln 
nmss —  gar nicht beachtet ist; ohne denselben wird aber 
das System trotz des steuerfreien Einkoinmenbetrages unge- 
recht. Ausserdem ist bei dér Anwendung dér Einkommen- 
steuer in andern Staaten, wie z. B. in Preussen, Oesterreich, 
Ungarn, nicht etwa ein wirklich nachgewiesenes Einkommen, 
sondern die vorgenommene Einschatzung des ausgeübten Ge- 
werbes oder bei Kaufleuteu (wie namentlich in Ungarn) dér 
bezahlte Zins, als Basis genommen. Wir seben alsó, dass (len 
sogenannten direkten Steuern wesentlich sehr verschiedene 
Quellén zu Grunde liegen, die auf Genauigkeit gar keinen 
Ansprucli erheben können. Ein anderes Merkmal für die 
direkte Steuer ist ihre Unabwalzbarkeit und wenn mán beide 
Merkmale vereinigt so definirt, dass die direkte Steuer die- 
jenige sei, welclie von dem Betroffenen auch getragen wird 
oder welche Person und Sache zugleich trifft, so ist aller- 
dings dér Begriff umfassend und richtig, —  leider kaim aber 
die Abwalzbarkeit oder Unabwalzbarkeit ott nicht constatirt 
werden. So hat mán bei dér direkten Steuer vielfach gemeint, 
es müsse dem verschuldeten Grundeigeuthümer gestattet 
werden von seinem Glaubiger die Steuer von dér geliehenen 
Summe sich abzurechnen, oder die Scliuld dér Steuerbehörde 
anzuzeigen, es stellt sich aber bei nalierer Untersuchung 
heraus, dass dér Glaubiger in den meisten Fallen in dér 
Lage ist d i e s e  Steuer, welche dér Schulduer auf ihn walzen 
will auf den Schultern des Letztern liegen zu lassen, wie es 
auch bezüglich des Wechsel - Stempels zugegeben werden 
muss, dass er in dér Regei vöm Darlehennehmer getragen 
wird, welcher denselben vielleicht ein anderesinal wieder 
weiter überwálzt. Ein merkwürdiges Beispiel von dér Unsi-
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cherheit einer Überwalzungstheorie liefert die jüngst pro- 
jectirte Erhöhung dér Biersteuer in Preussen; wahrend es 
niimlich von Seiten dér Regierung lűess, dass die Bierpro- 
ducenten die Steuer doch überwalzen könnten, opponirte 
dicse damit, dass es eben nicht möglich ware dieselbe das 
consumirenden Publikum tragen zu lassen, was vielleicht bei 
dér grossen Concurrenz (und dér unterschiedlichen Besteue- 
rung) in diesein Zweig möglich, aber immerhin für ciné 
indirekte Steuer merkwürdig ware; die Bedeutimg dieses 
Einwandes seitens dér Bierproducenten ist siclier nur die 
bedrohte Bierindustrie, denn dass dér Bierproducent die Steuer 
nicht tragen kann versteht sich von ’selbst. Ein weiteres 
Beispiel dér fraglicheu Abwalzbarkeit wird dér Leser in dér 
schon erwahnten Haus- oder Hauszinssteuer finden; in dér 
Regei ist dér Steuersatz hiefür selír hoch ; von 10 dis 30 
Prozent, n a c h  Rücksichtsnahme eines Abzuges für Repara- 
turen; da aber gar kein Rein-Einkommen aus einem ge- 
scháftlichen Unternehmen so hoch belastet ist, muss es sofort 
evident werden, dass dér Hausbesitzer diese Steuer umso- 
weniger tragen kann, als er sonst in seinem Capital enorm 
besteuert und zum Hausbau gar nicht veranlasst ware. Ja 
noch mehr, bei fortschreitender Entwicklung einer Stadt, 
sind die Miethpreise wahre Monopolpreise und die Steuer 
wird ganz auf den Miether überwálzt —  dies kann mán bei 
jedem Aufschwung erfahren, wo die Nothan Wohnungen den 
Zins in 1— 2 Jahren um 50% und darüber treibt, alsó 
ebenso den Capitalwerth erhölit, wahrend bei eintretendem 
schlechtem Geschaftsgang nur damals ein Theil dieser Haus­
zinssteuer vöm Hausbesitzer getragen wird, wenn eine Un- 
zahl von Wohnhausern hergestellt wurde, aber auch da 
gleicht sich die Hausmiethe nach dem landesüblichen Zinsen- 
fuss aus —  und ein grösserer Theil dér Steuer, welche dér 
Hauseigenthttmer zalilén sollte, Ideibt auf dem Inwohner 
liegen. Wenn nun dér schon citirte Dr. Held meint es kiime 
eben nur auf die Absicht an (namlich ob die Steuer das 
Vermögen des Betroffenen zu vermindern beabsichtigt (di­
rekte Steuer) oder ob die Mittelsperson die Steuer auf den 
Abnehmer ihrer Produkte überwalze) (indirekte Steuer), so 
ist es gerade so, als wenn gar keine Absicht vorhanden ist ; 
denn nach H e l d  ist die Abwalzung i m m e r  eine dubiose
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Sache ; wenn alsó beabsiclitigt werden würde und Professor 
Held karín die A b s i e h t  doch nieht verwehren, dass die 
Grundsteuer totál auf das consumirende Publikum übewalzt 
werde und die Biersteuer auf dem Bierproducenten liege, die 
Praxis aber die Absicht totál widersprechen würde, was hatte 
Herr Professor Held mit dér Absicht erreicht? Die extreme 
Wort- und Begriffsgrübelei sind ein ungeheuerer Uebelstand 
in dér Wissenschaft, wir sehen wohin eine zu subtile Auf- 
fassung dér direkten und indirekten Steuer führt, —  dér 
Satz S c h i l l e r s  „es ist dér Fluch dér bősen That, dass 
sie fortzeugend Böses muss gebaren“ lasst sich in einer 
wissenschaftlichen Studie dahin umschreiben, „dass dér Fluch 
des Mangels an Bogik ist —  weiter Unvernünftiges zu er- 
zeugen.“ Dér Leser erlaube uns übrigens aus dem diametral 
entgegengesetzten Láger aus Lassalle’s schon erwahnten Ver- 
theidigungsschrift gégén die indirekte Steuer zu citiren, da 
wir sonst den Schein dér Einseitigkeit auf uns laden würden. 
Dieser geistvolle grosse Denker sagt darin: „indirekte Steuern 
sind solche die auf irgend welche Bedürfnisse, zb. auf Salz, 
Getreide, Bier, Fleisch, Heitzungsmaterial oder zb. auf Be- 
dürfniss nach Rechtsschutz, Justizkosten, Stempelbogen etc. 
gelegt werden und die zu sehr hantig dér Einzelne in dem 
Preise dér Dinge bezalt, ölnie zu wissen und zu merken, dass 
es die S t e u e r  ist, welche ihm den Preis dér Dinge ver- 
theuert.“ Direkte Steuern sind solche, welche wie die klassificirte 
Einkommensteuer oder die Klassensteuer, vöm Einkommen 
erhoben werden, und sich daher nach dér Grösse des Ein- 
kommens und Capitalbesitzes bestimmen.“ Wahrend alsó auf 
dér einen Seite die Autoritat dér Wissenschaft eine Definition 
sucht —  sehen wir auf dér andern Seite eine rein prak- 
tische Erklarung dér indirekten wie direkten Steuer, ein 
Beweiss, d a s s L a s s a l e  in dem aucli seine Feinde dengenia- 
len Denker anerkennen müssen, eine eigentlich wissenschaft- 
liche Definition nicht nötliig erachtete; es ist allerdings wahr, 
dass H e l d  schon früher sagt: „dass es zweeklos sei über 
die richtige Definition solcher Begritfe (direkte und indirekte 
Steuern) zu streiten, wenn aber dann dennoch eine neue 
nehmen wir an ungenaue Definition gegeben wird, wo die 
Absicht dér Steuerüberwalzung zum Kritérium für direkt oder 
indirekt erhoben, hinwiederum das Unsichere dér Abwalzung
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zugestanden wird, so heisst dies wenigstens die Wissenschaft 
mit cincr unnöthigen Terminologie vermehren. Da alsó oft die 
Abwiilzbarkeit dér Steuer nicht nachgewiesen werden kann, 
so muss mán sicli damit begnügen sie praktisch zu constatiren 
olme sie als Kritérium für eine Definition zu gebrauchen, es 
ist ja immerhin möglich dass selbst bei cinem System von 
nur direkten Steuern auch ein fortwabrender Überwalzungs- 
kampf in dér Tauschwirthschaft stattfinden werde. Am ecla- 
tantesten zeigt sicli das Scbádliche überflüssiger Begriffe in 
dér Bezeichn-ung G e b ü h r e n .  So sagt P f e i f f e r :  „Die Ge- 
lehrten sind nocb nicht recht einig darüber, was eigentlich 
unter Gebühren zu verstelien sei. Erst in neuester Zeit hat 
mán angefangen die Gebühren als eine besondere Art von 
Staatseinnahmen auszuscheiden und für sich zu betracliten, 
vorher wurden sie meist zu den indirekten Steuern gerecbnet 
oder mit andern Abgaben vermengt“ . . . und vveiter: „das 
Characteristische dér Gebühren ist alsó, dass sie von Einzel- 
nen für eine besondere Benutzung von Staatsanstalten ent- 
richtet werden und zwar solcher Anstalten, die nicht des 
Erwerbes wegen von dér Regierung eingerichtet worden sind, 
und die dér Staat unter allén Umstanden aufrecht zu elhal­
tén verpflichtet wiire selbst wenn nicht das Geringste dadurch 
in die Staatscasse gebracht würde.“ . . .  H e l d :  „die Abgaben 
zerfallen in zwei Hauptcategorien 1: Gebühren, 2 : Steuern, 
Gebühren sind Abgaben die Jemand zalilt kraft seiner beson- 
dern persöhnlichen Berührung mit bestimmten Staatsanstalten 
und nach Maassgabe diesel- Berührung, sie wurden sonstauch 
b e s o n d e r e  S t e u e r n  genannt und erscliienen gleichsam 
als Entschadigung für besondere Dienste dér einzelnen Staats- 
organe“ . . . ob eine Zahlung des Unterthanen im einzelnen 
Falle Gebühr oder Steuer sei, wird oft zweifelhaft, wenn die 
Gebühr sicli nicht nach dem Vermögen des Zahlenden oder 
andern Gesichtspunkten abstuft. Wir babén dann Zahlungen 
die wie z. B. die meisten Stempelabgaben zugleich Gebühr 
und zugleich unregehnassige Steuer sind.“ P a r i e u  classifi- 
cirt diese Steuern in die 5-te Categorie dér Steuern auf 
Handluugen (Impőts sur les actes) B a u d r i 11 a r t dessen 
Handbuch dér National-Oekonomie (Manuel del’économie poli- 
tique) fást um dieselbe Zeit in zweiter Auflage erschien, reiht 
diese Art Steuern zu den directen und nemit, sie les impőts



30

sur les transmissions pár voie de succession et de donation 
und les impőts sur les transmissions a titre onéreux. Steuern 
auf Übertragungen durch Erbscliaft und’Schenkung, Steuern auf 
Übertragungen wegen Last. Erstere findet dieser Schriftstel- 
ler weil solcbe Yermögenssteuer sind gerecht von letztern 
(Stempeln) verlangt er nur, dass solcbe massig seien! Was 
vvird nun dér Leser beim Durcblesen dieser Citate für Meinung 
hegen? etwa wirklicli die, dass Gebühren etwasanderesseien 
als Steuern? Wird dér Leser nádidéin er im gewöbnlichen 
socialen Umgang oft genug klagen bőrt iibcr die vielen Steuern 
und was noch untéi* dem Titel Gebübr und Stempel eingeboben 
wird“ plötzlicli andern Sinnes werden —  und sicli durcli die 
Berührung mit den Staatsanstalten, welclie ibm Zeitverlust 
und andere Yexationen bringt mit einem male steuerfaliig 
fűiden, auch wenn er ein armer Teufel ist? Wenn die Be­
rührung oder Benützung dér Staatsanstalten manchmal eine 
Gebübr bedingt, so kaim selbe ein drittesmal eine Entlohnung 
ein viertesinal eine Vergütung, ein fünftesmal Sclireibgeld 
etc. etc. bedingen, ohne dass im Wesen das Entfernteste 
geandert ist. —  Eine solcbe principielle Eintheilung naeh 
Gebüliren und Steuern muss für ewig jede Definition umnachten ; 
Aber mán sehe nur wie diese Definition in dér Praxis aus- 
sielit. „Soll die Gebübr rein erboben werden ohne Verini- 
schung von steuerlicben Zwecken so darf die Summe dér 
bei einer Staatsanstalt eingehenden Gebühren die Kosten 
derselben nicbt überschreiten. Aber darf sie die Kosten er- 
reichen oder wie viel muss sie darunter Ideiben? Offenbar 
bilden die Kosten die principiell gegebene Maximalgrenze, 
wúe weít sicli die Gebühren dieser Grenze nahern dürfen, ist 
dagegen eine Frage, welche kein Princip dér Gerecbtigkeit 
allgemein lösen kann“ . . . So I I é ld . Es ist erstaunlich wie 
viel Worte gemacbt werden um einen Begriíf gewaltsam zu 
verwirren. Denn nimmer kaim dér Natúr dér Saclie nach bei 
dér sogenannten Gebübr, sei solcbe eine Stempel-Steuer oder 
eine Steuer für eine Erbscliaft, oder Vermögensübertragung 
oder gar eine Steuer für die beliördliclie Eintragung eines 
Kaufes eruirt werden, wie viel eigentlich die Taxe sein solle 
damit sie die Grenze erreiche, durch welche die Steuer ver- 
schwindet und zu ein ír Gebühr wird weil Quantitat und Qua- 
litat solcber Verkebrserscheinungen sicli jeder Berecbnung
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entziehen —  somit bleibt aber die Gebübr in jedem Falle 
Steuer, denn erreicht sie eine Ilölie über die Selbstkosten 
des Staates so wird sie eingestandenerinaassen eine Steuer, 
bleibt sie darunter dann mtlssen ja wieder die Steuerzahler 
für den Ausfall aufkommen und merkwürdigerweise diejenigen 
welclie k e i n e Berülirung mit dér Staatsinstitution habén ! 
Wahrend alsó die Gebübr als ciné Entlohnung für die Be- 
nützung dér Staatsinstitution aufgestellt wird —  straft die 
Praxis diese Theorie totál Lügen. Und dennoch hat diese 
Definition seinen Grund: nicbt nur etwa die scbon erwahnte 
Spitzfindigkeit bei Feststellung von Begriffen, sondern oft den 
Zweck die Steuerzahler zu tauschen; die beiden citirten Au- 
toren obzwar ganz entgegengesetzter Meinung bezüglich dér 
Steuerauffassung gaben zu, dass die Gebühren früher Steuern 
k i e s s e n  und L á s s  a 1 e reiht sie sebr ricbtig zu den indi- 
rekten Steuern, alléin das hilft nicbts. Es bandelt sicli eben 
darum glauben zu maciién als wáre die Gebübr keine 
Steuer. Nacli dem Gesagten wird alsó dér Leser mit uns 
einverstanden sein wenn wir die Steuern wie solcbe lieute 
besteben nicbt classificiren, sondern selbc nur nacli ikrem 
bestimmten Charakter und ilirer Wirkung erfassen, wenn wir 
dann dennocb die gebrauchlichen Ausdrücke anwenden — so 
w rd dér Leser wissen woran er sicli zu haltén babé. Dórt 
aber wo die Wissenschaft klare, festgestellte und gemeinfass- 
liche Begriffe errungen werden wir gewiss Verlangen tragen 
dieselben in uns aufzunebmen. Unser Leitstern im Stúdium 
ist in einer Stelle des englischen Dicliters P o p é  pbiloso- 
phiscbe Dichtung „an essay on man“ (ein Yersucb über den 
Menschen) entbalten, welclie wir obzwar in einer Schrift über 
die Steuer wcnig passend dennoch in freier Übersetzung 
dem Leser anführen wolleu, sie lautet:

Bescbeiden forscli in dér Wissenschaft,
Entkleid sie des Stolzes eitler Kraft,
Entfern was von ibr nur Eleid und Sebein,
Des Studiums Luxus und Tandeleien,
Pfiffigkeit zu zeigen des Geliirns Weite,
Die morgen Müb gibt, und Freude lieute,
Vöm Ganzén schneid, was unsere Laster an Künste 

nur gemaclit,
Und die Auswüclise all’ durch solcbemitgebracht. —
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Dann merk wie wenig übrig bleibt,
Das dér Vergangenheit wie Zukunft Nutzen treibt.

Suclien wir alsó in dem Labyrint von Steuern solche, 
die sowohl vermöge ihrer Ergiebigkeit für den Staatssackel 
als auch vermöge ihrer bedeutenden Wirkung auf die Pro- 
duction, endlich wegen ihrer Allgemeinheit sich hervortbuen, 
so finden wir in erster Linie die Steuern, welche von Ge- 
brauchsartikeln wie Wein, Bier und andern alcoholhaltigen 
Getranken uud Spirituosen, dann Tabak, Salz etc. erhoben 
werden — und wenn wir bei diesen nothwendigen Lebensar- 
tikel die verschiedenen Seiten dér Wirkung dér Steuer können 
gelernt habén werden, wird es uns ein Leichtes sein uns be- 
züglich aller in diese Categorie gehörigea die Folgerungen zu 
ziehen.

Die erste Wirkung solcher Steuern ist die Vertheuerung 
dér Preise und dér Consommation; die zweite wenngleich 
weniger intensive ist die Wirkung auf die Production, welche 
da solche wegen dér Steuer ein höheres Investirungscapital 
erfordert, dieselbe erschwert; die dritte Wirkung ist die 
enorme Beförderung von Falschungen wobei ein ungleiclier 
Kampf zwischen ehrlichen und nicht ehrlichen Producenten 
und Handlern entsteht; die vierte Wirkung ist die auf die 
Cirkulation, da die Controlle dér Steuerbehörde oft hemmend 
auf den Yerkehr einwirkt —  die wichtigste aller Wirkungen 
aber ist dass die Steuer auf Wein und Bier und dergleichen 
zutn nothwendigen Lebensunterhalt gehörigen Gegenstande wie 
eine P r o g r e s s i v  S t e u e r  nach untén wirke —  d. h. w ie  
e i n e S t e u e r , w e  1 c h e  mi t  d e m S i n  k e n  d e r S t e u e r f a ­
li i g k e i t s t e i g t. Sehen wir bezüglich unserer Behauptungen 
die Ziffern an in einem Lande wo die Spirituosensteuer vielleiclit 
diestiirkste. Schon imJahre 1843 wurde in dér P a i r s  K a m ­
in e r Frankreichs vöm Refferenten Herrn Ferrier die Bedeutung 
dér Falschung für den in P a r i s  consummirten Wein auf 
48 Liter per Kopf und Jahr dér Bevölkerung berechnet, was 
theils für den Staatsscbatz theils für die Gemeinde dér Stadt 
einen Ausfall von 9 Millión Francs ergabe, welche auf Kosten 
dér ehrlichen Production die unehrliche gewinnt. Ferner wurde 
constatirt, dass in den Provinzen wo das Octroi drei Centi- 
mes per Liter betrügt, die Consommation per Einwohner 84 
Liter jahrlich, bei zwei Centimes 167 Liter, bei ein Centi-
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mes 177 jahrlich erreicht. Nicht minder heisst es in G i r a r -  
(1 i n’ s l’Impőt et le socialisme, dem wir diese Daten 
entnelimen, dass, wenn mán die hypothekarischen Intabula- 
tionen betrachtet — sich die Zahl dér belasteten Grundstücke im 
Verhaltnisse dér A u s d e h n u n g  d e r Y i g n o b l e n  vermehrt. 
Ferner, als im Jahre 1816— 18 das Octroi für Paris erhöht wurde, 
fiel die Einfuhr, mithin die Consommation jahrlich um die 
Halfte. Nehmen wir nun ein um 25 Jahre spater erschienenes 
Bucii zűr Hand, eines neuesten in dér Steuerfrage, und das 
dadurch ein besonderes Interessé erhalt, dass es nicht von 
einem Oekonomisten dér Schule, sondern von einern zum Na­
tional Oekonomen gewordenen Kaufmann herrührt. Dér be- 
í'ühmte Chocoladefabrikant Menier weist in dér verbesserten 
Auflage seines Werkes „Theorie et application de l’Impot sur 
le Capital “ nach, dass die Consommation von Alcoholen durch 
die fortwahrende Erhöhung dér Taxen sich von 1866 auf 
1873 um 30% verminderte und dass im Budget für 1874 ein 
Deficit von 12 Millionen beim Ergebniss dér Steuer von Ge­
tranken sich einstelle. Auf die schon oft gehörte kindische 
Entschuldigung, dass mán mit Erhöhung dér Steuer auf Spi- 
rituosen die Trunksucht, abschwachen wolle, antwortet Menier 
mit einem authentischen Citat, wonacli im Jahre 1866 : 110,000 
Vergehen wegen Trunkenlieit, gegenwartig aber 151,000vorkom- 
men, trotz dér inzwischen vermehrten Taxen. Dass die genannten 
Wirkungen aber eintreten müssen, darüber herrscht in dér 
Theorie nur eine Meinung, und es liiesse Eulen nach Athén tra- 
gen, wollten wir die Leser diesbezüglich mit Citaten von 
Volkswirthen oder Philosoplien behelligen. Selbstverstandlich 
ist ferner gar kein Uuterschied in dér Wirkung, ob die 
Steuer eine Gemeinde oder Staatssteuer is t ; was mán ebenso- 
wenig zu erklaren braucht, so wenig es möglich ist, a l l é  
Wirkungen dieser Steuer zift'ermássig festzustellen, denn oft 
kaim gar eine Wirkung s c h e i n b a r  ausbleiben; wenn mán 
z. B. zűr Zeit eines grossen wirthschaftlichen Aufschwungs die 
Biersteuer erhöhen würde, so ist wahrscheinlich, dass dér Consum 
gégén das Vorjahr, wo die Industrie und die Steuer minder 
gewesen sein könnten, n i c h t  abnehmen w ird; sie musste 
aber zugenommen habén; wenn mán alsó die Wirkung auch 
nicht sieht, so ist sie nichtsdestoweniger eingetreten. Was 
die Falschungen bei dér Bierindustrie und Spirituosenindustrie

3



34

anlangt, wird es gar kehien Leser gébén, dér nicht sclion 
davon gehört, wie dér eine oder dér andere Bier- oder Spiritus- 
Erzeuger trotz Wachsamkeit dér Finanzorgane und trotz streng 
festgesetzter Regein, den Staatssackel verkürzte. In Bayern 
schiitzt mán die Defraudationen beim Bier jahrlich aul 11/i 
Millionen. (Pfeiffer.) Nach dem Gesagten, wird es ganz und 
gar überflüssig, beim Brandwein, Liqueur etc. diese Resultate 
nachzmveisen, sie ergeben und finden sich überall, wo die 
Steuer eingetreten. Aber aucli bei solcben Ariikéin, welelie 
ein Monopol des Staates bilden und dadureli einen Unter- 
schied zu constatiren sclieinen, wie Tabak, Salz, sind die 
Wirkungen, weil dieses allgemeine Yerbrauchsartikel sind, 
dieselben; hier vertheuert sich gleich dér Consum um die 
theuere Régié, welche oft fabelhaft hoch ist; so hatte M 
Culloch wie P f e i f f e r  anführt, den Zuschlag dér Salzsteuer 
in England auf vierzigmal so hoch als die ganzen Produc- 
tionskosten dieses Artikels berechnet. P f e i f f e r  selbst sagt, 
dass die Herstellungskosten des Salzes von 272 bis 5 Sgr. 
per Zentner schwanken; es wird ferner die für einen Men- 
schen xiöthige Salzmenge durchschnittlich auf 12 —  20 Pfund 
jahrlich geschatzt, rechuet mán dazu Imiidért percent Gewinn fűi­
den Producenten-Unternehmer und Handler, so müsste beim Ver- 
brauch an Salz höehstens eine Ausgabe von zwei Silbergroschen 
per Person entfallen, durch die Steuer wird dieselbe in ganz Eu­
rópa auf das Zehnfache, aber auch weit darüber erhöht, wodurch 
die Progression nach untén frappant sich herausstellt. Eine 
für die Socialwissenschaft satyrische Erscheinung ist es, 
wenn, da das Salz für manche Industrie-Artikel sehr nöthig 
ist, dasselbe billiger dér Industrie überliefert wurde —  als 
dem Nahrungsgebrauche ; die Folge davon aber war, dass dem 
für andere als menschlichen Zwecke bestiiiimten Salze ver- 
schiedenartige Mischungen beigegeben werdeu mussten —  
damit die Handler g é g é n  das Monopol nicht wohlfeiler ver- 
kaufen können; die hiezu nöthige Controlle bringt aber wie- 
der die Yertheuerung des ganzen Artikels mit sich. Was 
den Tabak anbelangt, bildet dieser in manchen Lándern 
Europas, wie Italien, Spanien, Frankreich, —  Oesterreieli- 
Ungarn, einen dér wichtigsten Monopol Artikel indessen 
erreiclit die Vertlieuerung bei weitem nicht die Dimen- 
sionen wie beim Salze —  trotzdem gerade dér Tabak für
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Nahrung und Gesuiulheit weniger oder fást gar nicht notli- 
wendig ist, und eine Steuer weit besser vertragt; um aber 
eine gute Einnahmsquelle zu habén, war es n o t l i w e n d i g ,  
beim Salze, dessen Consomationssumme lángé nicht die des Taba- 
kes erreicht, dicse durch Steuer-Erhöhungen zu steigern, wah- 
rend die schon durch die Quantitátsunterschiede möglich ge- 
macliten, wenngleich in den Erstehnngskosten nicht beding- 
ten, theueren und billigern Preise beim Tabakmonopol, eine 
grössere Einnahme erzielen liessen; abgesehen davon ist dér 
Yerbraucli des Tabaks dadurch, dass er keine Nahrung, und 
dennoch gleichsam als Surrogat fortwiihrend genossen wird, 
ein weit haufigerer und allgemeinerer als dér des Salzes, so 
dass es so wie beim Bier und Wein m ö g l i c h ,  wenn aucli 
nicht nothwendig wurde, noch in dér jüngsten Zeit Steuerer- 
höhungen eintreten zu lassen, ohne dass die Consommations- 
ziffer abgenommen hatte, dies war besonders in Österreich- 
Ungarn dér Fali; dér Finanzminister des letztgenannten Staates 
hatte im Unterhause in dér That erst vor einigen Monaten eine 
Plus-Einnahme vöm Tabak-Monopol in Aussicht gestellt —  
wobei freilich nicht constatirt ist, ob dieselbe durch ver- 
melirte oder vertheuerte Consommation erzielt werden wird.

Beim Salze ware aber an eine Erhöhung kaum mehr 
zu denken —  und wahrscheinlich wird übrigens auch beim 
Tabak dér entgegengesetzte Weg eingeschlagen werden. 
Solches sind die vorliegenden Facta bei diesen Staatsmo- 
nopolzweigen, es fragt sich nun, ob dér Staat tiberhaupt ein 
Monopol ausüben soll? Die Antwort hierauf wird leicht sein ; 
wenn das Monopol einen Gegenstand allgemeinen Yerbrauches 
in Anspruch nehmen soll, so miisste selbstverstandlich bezüg- 
licli dér Production in erster Linie constatirt sein, dass dér 
Staat in dér Lage ist, genau so wohlfeil zu produciren als 
dér priváté Producent, diese erste Bedingung ist nun nach 
dér Theorie allerdings apodiktisch nicht festzustellen — 
( Ka u t z  spricht sich in seinem „pénzügy és államgazda- 
ságtan“ Budapest 187G mit überwiegenden Gründen gé­
gén Staatsbewirthschaftung bei Dománen aus) thatsach- 
lich habén die Staaten sich ihres Domanenbesitzes, bei dérén 
Betrieb sich gégén die Privatwirthschaft ein Missverhalt- 
niss herausstellte, nach und nach entaussert, thatsachlich 
müsste dér Staat entweder sich in eine Concurrenz mit seinen
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eigenen Unterthanen einlassen, oder die Monopol-Artikel mus­
tén ausschliesslich durch ihn producirt werden, bei den Do- 
manen war es die Concurrenz, vekbe das Aufgeben derselben 
dringend machte, vas nun solcbe Altikel anlangt, welche 
wie Tabak nur durch Monopol erzeugt werden dürfen, 
so lesen wir in P f e i f f e r ’s Bucii —  dass in Frankreich 
einMorgen 71/  8 Ctr. und in Ungarn 8 Ctr. tragt —  vall rend 
in Belgien 13— 15 Centner anf den Morgen Tabakbau gerech- 
net werden. Keiner wird aber bebaupten wollen, dass die 
Gunst dér Natúr oder dér Vorsprung in dér rationellen 
Bearbeitung des Bodens alléin einen solchen Unterscbied zu Wege 
bracliten. Nebmen wir aber nun an, dér Staat könnte durch 
seine Beamten eben so wolilfeil bewirtbscbaften, wie soll fest- 
gestellt werden, welclie Artikel dér allgemejnen Production 
entzogen werden sollen und welclie nicht? denn, dass dér 
Staat nicht im fortwábrendem Kampfe mit seinen Untertba- 
nen hegen könne, ist k lar! Mán müsste alsó ein Criterium 
dafür babén, dass ein Artikel nur vöm Staate producirt wer­
den dürfe. Daniit das Staatsmonopol seinen Steuerzweck er- 
fülle, müssen jedenfalls Artikel des allgemeinen notbwendigen 
Yerbraucbes herangezogen werden. Nun denke mán sicli das 
Princip des Concurrenz-Ausschlusses bei Ariikéin allgemeinen 
Yerbraucbes verwirklicht. Dies lieisst niclits anders als jede 
Verbesserung in dér Productionsfáhigkeit, jede Verbesserung 
in dér Administration verbannen. Denn wenn die Concurrenz 
wie ein Stimulus wirkt, muss ein Monopol nothwendig dió 
Erschlaffung mit sicli zielien. —  Auf die Staatsbewirthscliaf- 
tuug wirkt nach praktiscben Erfahrungen aber nicht einmal 
die Concurrenz, sonst wiirden, wie scbon erwahnt, nicht die 
Domanen-Ertragnisse so ungünstig gégén das Ertragniss dér 
gleicben Privatgüter ausgefallen sein, das Verkaufen dér 
Ackerfelder an Priváté so erspriesslich, und das Auflassen 
von andern Staatsindustrien, wie Glas- und Porcelan-Industrie 
so rathlicb geworden sein. Merkwürdig ist aber, wie die Mo- 
nopolisirung solcber Artikel im Beginn gar niclit mit dem 
Steuerzwecke motivirt wird. In Rom wurde das Salzmonopol 
beim Umsturze des Königthums vöm Senate eingefiilirt, wel- 
cber das Volk für die Sacbe dér Republik ganz gewinnen 
und jede Ursaclie zum Aufrubr entfernen wollte ; „cette me- 
sure avait pour bút de réduire le prix du sel devenu exor-
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bitant“ „diese Maassregel liatte zum Zwecke den ungeheuren 
Salzpreis zu erniedrigen,“ sagt P a r i e u nach T i t u s  L i v i u s> 
dessen Ausspruch er citirt; erhöht wurde die Steuer viel 
spater, als R om  im Kriege gégén Carthago geldbedürftig 
wurde, dieser Umstand m ü ss  aber eintreten, wenn ein Mo­
nopol zum Steuersystem gehört, denn es kann dann ohne 
scheinbare Ungereclitigkeit, dér erbölite Bedarf nicht von 
einer Quelle alléin genommen werden; wir sálién es vor kur- 
zem in Ungarn, wie bei besserer Regelung des Staatsbudgets, 
trotz dér bekannten geringen Belastung des Einkommens vöm 
mobilén Kap ital, die direkte Steuer eine Erhöhung dér Ci- 
garrenpreise, dér Postinarken-Couverte, ferner die Erhöhung 
und Neueinführung von Yerkehrsteuern mit sich brachte. 
Ein zweites Beispiel aus dér Geschichte, wie wenig das Mo­
nopol am Anfange Steuerzweck war, liefert ein bayerisches 
Edikt aus dem Ende des 17-ten Jahrhunderts, womit die 
Wollindustrie zum Staatsmonopol erklart wurde, und welclies 
wir ebenso wie P f e i f f e r  wörtlich citiren wollen: „Weil die 
allgemeine Nutzbarkeit dieses Werkes (Errichtung von Tuch- 
fabriken u. s. w. klar vor Augen, und Jedermann bekennen 
muss, dass unser Land und Unterthanen an Fortsein und 
Beförderung dessen merklich und absonderlich gelegen. So 
habén wir in Consideration dessen und damit es mit so viel 
mehrerem Nachdrucke in sein esse gebracht und mit verhof- 
fend besserem Effect prosequirt werden möge, entschlossen 
das völlige Werk selbst gnadigst zu iibernehmen, und solches 
von nun an unter unserer Fabrik Namen zu führen, auch 
jedermanniglich auf ein Zeit und so lángé es unser Commer- 
zium Collegium für thunlich erachten wird, den freien Zutritt auf 
auf gleichen Gewinn und Verlust und billichen Intresse, wie mán 
sich vergleichen kann zu lassen befehlen, welclies dann nicht 
alléin von dér Tuchhandlung und dessen Fabricirung, sondern 
insgemein allerhand Waaren und Manufacturen als Zeug, 
Cardes, Strümpfe und was bisher daselbst fabricirt werden, 
oder künftig fabricirt werden kann den Yerstand hat. Es hat 
so erspriessliches Yorhaben um so viel mehreres befördert, 
dér unter den gemcinen Leuten eingerissene Luxus und 
Missbrauch in Kleidern zum Tlieil abgestellt und liierzu dér 
Anfang wirklicli geinacht werde. So ist hiermit unser gnadig- 
ster zuverlassiger Befehl, dass künftig unsere Unterthanen
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von Bürgern, Bauern und dergleichen Personen unsere künf- 
tigen gnadigen Yerordnungen gemáss bei h ó h é r  S t r a f  
k e i n  a n d e r e s ,  a l s  i n u n s e r n  L a n d e n  zu B a y e r n  
u n d  i n d e r O b e r p f a l z  f  a b r i c i r t e s T u c h a n i h r e m 
L e i b e  z u t r a g é n  b e f u g t  s e i n  so  11 e n .“

Blicken wir nun nochmals in die Gegemvart! Womit 
wird das Postmonopol motivirt? damit, dass dér Staat diese 
Yerkelirsindustrie besser und billiger betreiben könne —  
ebenso werden beim Ankauf von Eisenbahnen durch den Staat, 
wozu neuestens die Tendenz in England undPreussen vvieder 
auftauchte, die Gründe dieselben sein. Wir habén aber gese- 
hen, wie beim Monopol eines Bedürfnisses es nicht ausbleiben 
kann, —  dass die Wirkung genau dieselbe sei, wie bei den 
andern indirekten Steuern von Wein und Bier etc., denn, ent -  
w e d e r  die Yertheuerung dér Monopol-Preise wird mit jeder 
Steuererhöhung Platz greifen, wenn auch ganz urspriinglich 
im Monopolpreis gar keine Steuer enthalten war, und sie tritt 
eben im Momente liervor, wo fllr eine gleiche Quantitat und 
Qualitát eines Artikels ein höherer Preis bezahlt werden muss, 
wie das die Geschichte fást aller Staatsmonopole Europas, in 
so férné solche nicht aufgegeben wurden,nachweist, o d e r  es 
findet eine Erniedrigung dér Preise durch einen grösseren 
Bedarf statt, wodurcli, wie bei dér Post, ein höheres Ertrag- 
niss erzielt wird. Wenn aber in dér a l i g  é ni e i n e n  I nan-  
s p r u c h n a h m e  des betreífenden Monopols eineSteuerkraft 
sich herausstellen soll, so habén wir wieder wesentlich die 
indirekte Steuer vor uns —  welche ein Bedürfniss besteuert. 
Ein sogenanntes Monopol hat alsó nur dann einen Sinn, wenn 
es entweder u n t e r  den Selbstkosten den betreífenden Artikel, 
wegen seiner Unentbehrlichkeit oder nur allgemeinen Nütz- 
lichkeit, liefert, oder wenn bei einer minderen Bedeutung die 
Staatsbewirthschaftung denselben wolfeiler herstelleu kann. 
Diese letzte Bedingung tritt, wie wir geselien habén, nicht 
ein; was aber die Richtigkeit dér ersten anlangt, so liefert 
uns Amerika in dem Postmonopole ein Beispiel dafür, indem 
dasselbe daselbst kein Ertragniss, sondern ein Deficit aufweist. 
Wir werden noch Gelegenheit habén, auf Post und Eisenbahnen 
zurück zu kommen, und wollen fortfahren, solche Steuern auf- 
zusuchen, die in ihren Wirkuugen mit den sclion besprochenen 
eine Aehnlichkeit habén. Es kömmt hiebei nicht daráuf an, ob die
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eine diesel' Wirkungen genau in demselben Maasse bei jedem 
Gegenstande zutreffe; das ist niclit möglich oder nicht 
nothwendig; wenn z. B. die Wirkung dér Biersteuer grös- 
ser für die Ausgabe des Unbemittelten ist —  als fiir die 
P r o d u c t i o n ,  oder die Stempelsteuer bedeutender in ihrem 
Einflusse auf die Circulation ist, als auf die ungleicbe Re- 
partirung dér Steuer, so bleibt ihr principieller Character 
derselbe, denn in beiden Fallen bedingen sich die Wirkungen 
gegenseitig; wie wolthatig die freie, und wie schadlich die 
gehemmte Circulation auf die Production zurück wirken muss, 
davon liefert uns das Geld als Circulationsmittel pár excel- 
lence den besten Beweis, indem dasselbe nocli mit allén mög- 
Aushilfsmitteln, namlich dreifache Notenemission über die 
Metallbedeckung, Cheques und Clearing-house System gekráf- 
tigt wird, nur um den Güter, Austausch, alsó inletzter Linie 
die Production zu befördern; wenn nun dér menschliche Geist 
für die Circulation die Wechselform im Yerkehr erfunden, 
welche im Beginue keinesfalls ein so bedeutendes Verkehrs- 
mittel war, als Geld, dalier einer Yervollkommnuug bedürftiger 
ist, lieisst es nicht im entgegengesetzten Sinne vorgehen, 
wenn darauf eine Steuer gelegt wird? Tritt alsó bei dér 
Bier-, Wein- und Tabaksteuer besonders dér Umstand in den 
Vordergrund, dass solche eine Progressivsteuer, bezüglich dér 
Consommation, nach untén sind, so wird bei dér Stempel und 
andern Gebühren-Steuer, wieder dér Umstand am sichersten 
sein, dass die C i r c u l a t i o n  in umgekehrter Progression 
gehemmt ist; d. h. je mehr Freiheit dér Bewegung solche 
wegeu ilirer Entwicklung bedarf, desto weniger ist solche 
durch die Stcner gewahrleistet. Am auffallendsten ist aber 
die Aehnlichkeit dér unter dem Titel Gebühren vorkommen- 
den Steuern, mit den andern indirekten, in dem Umstande, 
dass die Bezalung einer Gebühr gar keine Steuerkraft in- 
volvirt, wie wir diess jetzt zűr Unterstützung unserer frühe- 
ren Behauptung weiter ausführen werden. Unterziehen 
wir in erster Linie die Gerichtsgebühren einer Prüfung; Ob- 
zwar in dér letzten Zeit in den Staatsbudgets Europas das 
Plus aus dem betreífenden Zweige verschwindet —  ist das 
Wesen dieser Steuer, auch wenn die Justiz weniger einbrachte, 
als sie kostet, nicht alterirt. Vor allém kann gar nie beliaup- 
tet werden, dass ein Process um einen selbst hohen Betrag,
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fiir elén Gewinnenden eine Vermögenskraft involvire; ilenn 
es kaim elerselbe weit mehr scliuldig sein, als er gevvimit; 
soll aber dér Yerlierende die Processkosten zalen, so wird er 
mögliehenveise ein reiclier Maim sein kőimen, aber durchaus 
nicht deslialb, weil er einen Process verliert, steuerfahig 
eveiden! Will mán audererseits zum Maxim aufstellen, eláss 
die Arbeit bezalt eveiden niüsse —  evelclie elás Gerichtsper- 
sonal verrichtete —  so dürfte es keinen Mathematiker gébén 
evelcher ela eine richtige oder gerechte Taxe zu bérceimén 
vermöchte, und in dér That sehen evir in Európa niclit nur 
in Folge dessen, fortwahrende Fluctuationen in den Gerichts- 
taxen: sondern dér Umstand, dass elort, evő eine Werthsumme 
als Basis für die Gebühr angenommen evurde, —  je nach 
eler Hőbe elieser Suliimé die Gerichtstaxe falit, beeveist, evie 
in Preussen, dass die Gebührén-Scala eine ganz evillkührliche 
is t ; um die Ariiéit wirklich zu entlolmen, evelclie eler Staat, 
entrichten lasst —  müsste am allerwenigsten eine abwarts- 
schreitenele Werthscala — sondern eiiifacli eine Zeitseala 
aufgestellt everclen, — dieselbe birgt aber ebenso grosse Un- 
gereclitigkeiten in sicli; dies erliellt auf élén ersten B lick; 
elenn eveim ein complicirter Process, über cinen kleinen Be- 
t.rag sich natürlichereveise in die Lángé ziehen evürde, eviire 
es im liöchsten Grade ungereclit, denselben noch mit eiuer 
liohen Gerichtstaxe zu belasten. Die Uiimögliclikeit dér ricli- 
tigen Anevendung dér einen oder andern dieser Principien, 
und die Natúr eincs Processes beeveisen klar, dass eben die 
Besteuerung dér Rechtspflege, die Besteuerung eines Bedürf- 
dürfnisses ist, und auf den eveniger oder mehr vermögenden 
Kaufmann, evelclier beispielseveise öfter Chancen zum Ver lán­
gén nach Rechtsschutz habén wird, als dér Rentier, ungetnein 
drückeiíd wirken muss. Mán hat vielfach den Einwand ge- 
macht, dass die Herabsetzung dér Gebühren für Processe, 
diese ungemein vermehren würde. Wem wird da nicht einfal- 
len, dass mán bei Besteuerung dér Spirituosen wegen Trunk- 
sucht ein ahnliches Argument gebraucht! wobei auch liier 
dér erschwerende Umstand eintritt, dass die. Processkosten 
nur bei den Nicht-Processsüchtigen abschreckend wirken kön- 
nen! Denn es ist klar, dass wenn mán die Processsucht als 
Hypothese aufstellt, um solclie durch Gebühren hintán zu 
haltén, diese Sucht, auch ohne Taxen vorlianden sein muss;
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treten mm solclie Taxen ein, so anderu dieselben nicht die 
Chancen des Urtheils für den cinen oder andern dér Process- 
führenden, folglich wird sieti dér unredliche Processfülirer hie- 
durchgar nicht beeinflusst finden, wahrend dér redliche Mensch 
neben den Chancen des Urtheils, nocli die dér Kosten laufen 
muss. In ganz Európa ist lreute die Tendenz nach wolfeiler 
Justiz vorherrschend ; ein Beweis, dass solclie einem dringenden 
Bedül *  f n i s s  entspricht; die taxenfreie Reclitssprechung 
durch Friedensrichter, ferner die Einführung des mündlichen 
Verfaliren, die Vereinfachung selbst in den schriftlichen For- 
men, siud eine weitere Bestatigung dafür, dass die Justiz- 
pflege eine wolfeilere zu werden sicli anschickt; spricht das aber 
nicht auch deutlich dafür, dass dér Einwand wegen dér 
Ueberhandnahine dér Processe nur eine Fabei ist ? Sagt dies 
nicht unzweideutig, dass es bei dér B e s t e u e r u n g  dér 
Justizpflege gar keine Regei gébén kaim?dass, wo eine solclie 
existirt, d. h. wo Gerichtstaxen eingehoben werden, diese nur 
den Character dér reinen Zufalligkeit und Willkühr habén 
kőimen ? Ist das alles nicht in letzter Reihe eine Bestatigung 
dessen, dass die Justizsteuer, als Steuer eines Bedürfnisses 
grade so wirken muss, wir jede andere indirekte Steuer ? 
Und die Circulation ! Bieser hochangepriesene, schneidend 
wichtige Factor in dér Wirthschaft, wird durch eine Steuer 
geliiliint —  welclie ani unmittelbarsten auf ihn wirkt! Denn 
es gibt kamu etwas, das mehr paralysirt, wie dér auf einem un- 
beweglichem Gut oder auf beweglichem Yermögen lastende 
Process, dem maii in Fönn von Taxen und Gebühren, 
Blei an die Füsse hiingt? Dér Eckstein dér Civilisation und 
Production, welclien allé Gelelirten, Filosophen und Nati- 
onal-Oekonoinen, als ewigen Hauptpfeiler dér Gesellschaft 
hinstellen, die Leistung dér Sicherheit des Eigenthums 
—  wird danials, wenn sie verlangt wird, durch Taxen 
er  st in F r  a g e  g e s t e  111 ! Hat mán aber anderseits schon 
v e r s u c h t '  durch —  eine vollstandig unentgeltliche Justiz die 
Processsucht zu bekampfen ? Hat mám schon versucht, jene 
Wirkungen zu constatiren, welclie eine unentgeltliche Justiz, 
aut die Zal dér Processe ausübt? Hat mán diejenigen Er- 
leichterungen, welclie mán da und dórt durch Autorisation 
von Privát Schiedsgerichten und Special-Justiz (wie Börsen- 
gerichte) gewalirte, wo die Rechtspflege zumeist ausserst



42

wolfeil oder ganz gratis ist, consequent aufgefasst? leider 
nein, denn die consequente Antfassung dér gemachten Er- 
fahrungen und dér eigenen Handlungsweise dér Regierungen 
verschiedener Staaten, mtlsste die vollstándig unentgeltliclic 
Justizpflege bringen.

Wir werden an anderer Stelle bei Besprechnung dér 
Leistungen diese Frage noeh zu ventiliren habén, für jetzt 
begniige sich dér Leser mit dér Himveisung auf die Wirkun- 
gen, welclie diese Steuer in die Categorie den andern indi- 
rekten stellt. Dér Besteuerung dér Justizpflege zunachst, 
Hegen die verschiedenen Stempel von Rechtsgeschaften 
etc., Wir habén schon ausgeführt, wie die Abwálzbar- 
keit bei dicsen Steuern zuineist nicht zu constatiren ist, 
es bedarf hoffentlich keines weitern Beweises, dass derStem- 
pel auf einem Weclisel oder einem Vertrag — nur eine Steuer 
auf Circulation auf Verkehr, eine Steuer auf den Creditbe- 
dürftigen und auf denjenigen, dér sich in dér Lage eines 
Transactionsbedürfnisses befindet, ist, dér Umstand, dass dér 
Bezahlende die Steuer o f t  abwalzen kann, andert nichts an 
dem Charakter dieser Steuer, welche vennöge ihrer Cardinal- 
eigenschaften gleichfalls in die Reihe dér indirekten gehört, 
erwahnenswerth ist nur hiebei, wie die eigenartige Theorie 
einer Gebtihr für die Benützung einer Staatsanstalt, bei dér 
Stempel-Abgabe totál zu Schanden wird. Denn welche Benüt­
zung oder Berührung dér Staatsanstalt tritt ein, wenn Je- 
mand einen Wechsel, oder einen Kauf-Vertrag, oder einen 
Pachtvertrag unterschreibt — ? etwa die, dass dér Stempelbe- 
dürftige von einem durch den Staat aufgestellten Verschleis- 
ser die Marke kauft? Die Aufstellung eines Princips, dass 
für die Benützung einer Staatsanstalt eine Separat-Abgabe 
unter dem Titel Gebühr eingelioben werde, müsste übrigens, wie 
dieses sich auch schon früher herausstellte, eine eigeue Theorie 
nothwendig machen —  nicht nur bezüglich dér Taxirung, 
welche wie wir geselien habén absolut nicht zulasst, den will- 
kührlichen Unterschied zwischen Gebühr und Steuer her- 
vorzuheben, sondern auch eine Theorie dessen, welche Leistung 
durch die a n d e r n  Steuern aufgebracht werden sollen, 
eine Theorie, die an und für sich absurd ware weil 
sie eine fortwalirende Begriffsvermengung mit sich brachte.
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Leider ist dér Abscliaffung dér Stempel-Steuer weuiger Auf- 
merksamkeit gewidmet worden, als den indirekten im allge- 
nieinen, es erklart sich dies vielleiclit aus dem Umstande, 
dass die Stempel zumeist Handelsleute oder grössere Trans- 
actionen Yornehmende Leute trifft, welche mit ihrem mobilén 
Vennögen ohnehin sich dér Steuer ám leichtesten entziehen, 
für uns hat diese Steuer dieselbe principielle Bedeutung; 
umsomehr als auch das Bedürfniss nacli Stempelbenützung, 
ein sehr ausgebreitetes, in die untersten Schichten des Yolkes 
gehendes ist.

Faliren wir nun mit dér Anführung ahnlicher Steuern 
fórt, so kommen wir, indem wir weniger wesentliche bei Seite 
lassen, zu den Zolién. Es wird jedem Leser, mehr oder weni­
ger sowohl die Bezeichnung Schutzzoll und Freihandel, als 
auch dér Kampf selbst bekannt sein, welcher wegen diesel- 
zwei Systeme sich in dér Volkswirthschaft leider noch inimer 
abspielt, und vielleiclit wird mán sich mit Verwunderung 
fragen, wie es kömmé, dass mán die indirekten Steuern ab- 
stellen solle, die Zolié aber, welche docli insgesammt Ver- 
brauchssteuern sind, von ganz andern Gesichtspunkten beur- 
theilt ? fassen wir aber dieselben nalier ins Auge, so wird sich, 
trotzdein Zölle ganz und gar den Charakter dér schon be- 
sprochenen indirekten Steuern tragen, eingrosser Unterschied 
herausstellen. Die erste Frage hiebei ist die: werden Zölle 
von Ariikéin erlioben, um die Industrie im Inland zu befördern ? 
Die zweite Frage ist, werden die Zölle in dér Absicht gelegt 
um eine Steuereinnalime zu habén? Aus dér Analyse diesel- 
Fragen, wird sich das Richtige des Schutzzoll oder Freihan- 
delsystem’s ergeben. Wenn wir diese Analyse versuchen, 
wird dér Leser hoffentlich mit uns einverstanden sein, dass 
wir dies an dér Hand des Grossmeisters in dér National- 
Oekonomie, an dér Hand A d a ni S m i t h’s tliun. Derselbe sagt: 
„die allgeineine industrielleThatigkeit einer Gesellschaft kann 
nie das Capital überschreiten, das die Gesellschaft zűr Ver- 
wendung hat“ ferner : „Ein jeder ist fortwiihrend bedacht, die 
vortheilhafteste Verwendung des ihm zu Gebothe stehenden 
Capitals zu íinden.11 „Die natürliehen Vortheile, welche ein 
Land vor dem Andern in Erzeugung von Gegenstanden hat, 
sind manchesmal so gross, dass wie allé Welt anerkennt, ein 
Kampf dagegeu vergeblich ware.“ Aus diesen drei Satzen, de-
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ren Richtigkeit nicht angezweifelt werden kann, und die dér 
grosse Autor des weitern ausführt, lasst sich leicht folgern, 
dass bei einer jeden Nation die industrielle Thatigkeit sicli 
von selbst dér den meisten Nutzen abwerfenden Ausbeute 
zuwenden wird —  ferner dass die Erzeugung von Weinen, z. 
B. in cinem von dér Natúr nicht begünstigten Bódén, so viel 
Kosten verursachen würde, dass die Concurrenz nicht ein- 
treten wird. Sehen wir aber, w i e die Wirthschaft irgend einer 
Nation aussieht, bei welclier wir diese Satze anwenden. Dass 
die allgemeine industrielle Thatigkeit einer Gesellschaft, ihre 
Granzen innerhalb dér ihr zu Gebothe stehenden Mittel" hat, 
ist gewiss, —  dass sicli aber diese Mittel vermehren, ist bei 
fortschreitender Entwicklung natürlich, und wenn aucli zuge- 
geben werden kann, dass falls ein Kaufmann an Exporthandel 
oder Zwischenhandel reich wurde, und sich spáter eine indus­
trielle gute Ausbeute im Inlande darbietet, er dieselbe auf- 
tinden werde, so wird es eben so gut kommen können, dass 
dieser Kaufmann gezwungen ist, auch ferner'sein Kapital wenn 
gleich mit weniger Absiclit, anders zu verwenden, weil durch 
den Yorsprung des Auslandes in einem heimischen Verbrauchs- 
artikel, die Herstellung desselben sich für ihn nicht lucrativ 
erweisen würde. In diesem Falle ist aber, wenn aucli dér 
Kaufmann für sein Geld die r e l a t i v  bessere Verwendungs- 
quelle auswárts finden wird, die Möglichkeit einer gleich vor- 
theilhaften Verwendung und Schaffung einer neuen Industrie 
im Lande erschwert. Alsó : die f o r t w á h r e n d e F r e i w e r- 
d u n g  v o n  C a p i t a l  b e i  e i n e r  i n  n a . t ü r l i c h e r  
E n t w i c k l u n g  b e g r i f f e n e n  N a t i o n  —  b r i n g t  
n u r  d a n n d i e  E n t f e s s l u n g  d é r é n  H i 1 f  s q u e 1- 
1 e n m i t  s i c h ,  w e n n  s o 1 c h e n i c h t b e r e i t s  d u r c h  
a u s w & r t i g c  E i n f 1 ü s s e g e b u n d e n  s i n d. Daraus 
aber, dass manehe Lander gewisse Naturvorzüge habén, kann 
mán nicht folgern, dass die Rivalitat überall eine vergebliche 
sein würde. Eben in dér eigentüchen Industrie, wo Menschen- 
geist und Maschinen die grösste Rolle spielen, fallen solche 
Naturvorzüge w eg; Deutschland, Frankreich, England und 
Italien, sind bei ilier fortgeschrittenen Entwicklung in dér 
Lage in einem und demselben Industriezweig zu rivalisiren —  
Ungarn oder Russland werden es nur dann sein —  wenn sie 
ihre Bodenproducte zuhause verarbeiten. Ein in dér indus-
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triellen Entwicklung nicht fortgeschrittenes Lanti, inuss alsó 
immer Rohproducte für industrielle Erzeugnisse abgeben, 
seben wir nun von (lem bocbwichtigem Ausspruche Carey’s 
ab, wonach die fortwahrende Ausfubr von Robproducten die 
Arbeit einer Barbaren-Nation sei, und seben wir aucli davon 
ab, dass, wie ebeníalls Carey zeigt, dér Bódén in Gestalt von 
Dünger seinen Saainen wieder zurückerbalten solle, dalier 
eine mögliclist grosse inlandische Consommation anzustreben 
ist, so werden wir uns tlocb gesteben niüssen, —  dass eine 
Nation, die ibre Existenz nur im Ackerbau sucbt und fiúdét, 
bei jeder ungünstigen Ernte dér fremden Nation mehr ninider 
verschuldet, dér sie in Balde ganz tributar werden in üss.  
Da dies kaum in Abretle gestellt werden kann, so ldiebe für 
die industriearme, ackerbautreibende Nation ein Mittel, eine 
Stellung zu bebaupten: dér Zwiscbenbandel. „Kein auswiirti- 
ger Ivrieg von Kosten oder Dauer könnte in gehöriger Weise 
aus dem Export von Rohprodueten gefübrt werden.“ „Ein 
Land, (lessen Industrie jahrlich einen Plus solcher Manufac- 
turen erzeugt, welclie gewöbnlich ins Ausland exportirt wer­
den —  kann lángé Jahre einen kostspieligen Ivrieg fübren —  
oline Gold und Silber auszuführen“ So S in i t h, bei Besprechung 
des Mercantilsystems. Wir seben alsó die bobé Wichtigkeit, 
welclie (lerselbe dem Yorhandensein einer Industrie beilegt. 
Untersuclien wir nun, wie in Erniangelung einer Fabriksin- 
dustrie die Industrie des Handels, sicli zűr Industrie dér 
Yerarbeitung von Stoffen verbiilt. Wenn eine Nation neben 
ihren Ackerfeldern wirklicb nur Hantiéi treibt —  so werden 
ibre Gelder nothwendigerweise zum grossen Theil auswarts 
piacirt sein —  die Folgen davon sintl, dass eine solcbe Na­
tion in ihrem Verhiiltnisse zűr Nachbar-Nation, binsicbtlicb 
ilirer Capitalien immer gefahrdeter sein wird, als wenn 
solcbe zuhause verwendet waren, dieser Umstand wird 
niclit nur anerkannt, sondern S m i t b  balt die Verwendung 
dér Capitalien im einbeimiscben Handel aucli für vortheil- 
hafter, als im auswartigen „(lenn ein im einheimiscben Handel 
steckendes Capital —  gibt zu einer grössem Menge von 
Hausindustrie Bewegung und scliafft einer grössern Anzalil 
von Landeseinwohnern Einkommen und Arbeit als ein im 
Zwiscbenbandel steckendes Capital. “ Eine handeltreibende 
Nation wird alsó bestandig eine grosse Landarmee unterbal-
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ten müssen, oder sie wird eine imponirende Seemacht sein 
müssen. Uie Geschichte bestattigt dies glanzend, von dér 
Ilandelsflotte Carthagos angefangen, bis hinauf zűr neuern 
Geschichte; Yenedig, die Hansestadte, Holland, habén ihre po- 
litische Stellung und ihren Handel eben nur durch ihre Han- 
delsflotte erhalten können. Frankreich versuchte unter Napóleon 
durch Verstarkung dér Handelsflotte, Englands überseeisclien 
Handel zu rivalisiren. Diese Nationen waren aber auch von Natúr 
zuhandeltreibenden Nationen durch ihreLage ara Meer bestimmt; 
ist dies bei einer Nation n i c h t dér Fali —  so wird sich 
ihre Rolle zum Handelsvermittler g a r n i c li t eignen —  
denn sie ist dann bezilglich dér Kosten in derselben Lage, 
in welchem, ura dies mit einem sclion gegebenen Beispiel zu 
illustriren, das schottische Hochland, bezüglich des Weinbaues 
im Vergleich zűr Champagne ist. Aus dem Gesagten geht 
alsó die vielleicht nicht in Abrede gestellte unerlassliche 
Wichtigkeit dér Schaffung einer Industrie bei einer Nation 
liervor. Dér Umstand alsó —  dass durch einen Zoli auf ei- 
nen im Inlande nicht erzeugten Ariikéi, derselbe möglicher- 
weise vertheuert werden könnte —  ist mit dér Frage ver- 
quikt —  ob es sich darum.handelt, die bezügliche Industrie 
im Lande zu befördern. Wenn alsó auch dér ganze Zoli 
vöm Consumenten getragen und das Capital des ganzen Landes 
momentán vermindert wird —  so ist nicht zu íibersehen, 
dass spater eine grössere Zunahme desselben, mit dem Ent- 
stehen dér betreffenden Industrie eintreten w ird ; —  ander- 
seits wtirde wolil dann auch die Steuereinnahme dér Regierung, 
allmahlig an dér Granze abnehmen, in demerhöhten Unter- 
nehmer-Gewinn aber wieder statt an dér Grenze, im Lande 
selbst einkommen. A d a m S m i t h záhlt die Falle auf, in wel­
chem es manchesmal „Gegenstand dér Erwagung sein darf, 
in wie férné es rathlich scheine, die freie Importation freinder 
Erzeugnisse f o r t z u s e t z e n ,  und meint, es würde dieser 
Fali damals eintreten, wenn irgend eine fremde Nation die 
Importation von Manufacturen einer anderen mit Schutz oder 
Proliibitiv-Zöllen belegen würde. Die Falié aber, in welchen 
S m i t h den Zoli für bestimmt nothwendig und nützlich hitit, 
würen zwei, erstens wenn es sich um eine besondere Industrie 
handelt, welche zűr Vertheidigung des Landes nothwendig 
ist, wie die Schiffsindustrie Englands, und zweitens wenn das
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h e i m i s c h e E r z e u g n i s s  s c li o n mi t  e i n e r  S t e u e r  
b e 1 a s t e t i st .  Ohne (len ersteren dieser Satze seiner ganzen 
fiihigen Ausdehnung zu unterziehen, gelit aus dem zweiten klar 
hervor, dass bei den herrschenden indirekten Steuern, dieschon 
besteliende Industrie durch Zölle vor Erdrückung geschützt 
werden müsse; eben so lásst sich aber daraus folgern — 
dass auch die Kosten dér Concurrenz damals vöm Lande 
getragen werden dürfen, wenn es sich darum handelt, eine 
noch nicht besteliende Industrie zu befordern; denn falls die 
etwaige Yertheuerung im ersten Falle, wegen dér nicht zu 
zerstörenden Industrie ertragen werden soll, wird solche 
im Interessé dér zukünftigen, auch nicht gar schiidlich sein 
können. Was aber die Zölle auf Artikel im allgemeinen an- 
langt, so sagt ja S m i t h, wie wir eben geselien habén, dass 
dieses von dem betreffendeu Yerhalten dér Nachbar-Nationen 
ablúingt. Dieser Ausspruch gibt aber den factischen Zustand 
dér Yölker zu einander und zeigt uns den Schutzzoll in 
seiner politischen Seite, dérén Negirung alléin zu dem Idea- 
lismus des absoluten Freihandels führt. In dér That fussen 
die Freihandels-Theoreme, auf cinen Zustand vollstandig glei- 
cher Entwicklung dér nebeneinander befindlichen Nationen 
und auf das Yorhandensein vieler hochwichtigen unterschied- 
lichen Begünstigungen dér Natúr. Diese Voraussetzungen troten 
aber nicht oft ein — und ganz Európa, obenan die fortgeschrit- 
tensten Lander, strafen sie noch heute Lügen; die fortwah- 
renden Erneuerungen dér Handelsvertrage und Aenderungen 
in den Artikel dér Tarifbestimmungen, zeigen klar die Fluc- 
tuationen dér industriellen Entwicklung, welche maii sich unter 
dem Deckmantel dér gegenseitigen Billigkeit einander zu 
entreissen droht. Niemand wird beliaupten, dass nicht Ungarn, 
vor England im Tabak- und Weinbau von dér Natúr sehr 
begünstigt ist —  und dennoch besteht ein Zoli, wenn auch 
ein sogenannter Finanzzoll, auf die diesfallige Einfuhr dórt, 
noch mehr wird aber dann das Yerfahren Englands gerecht- 
fertigt, wenn es bei den Fabrikaten, trotz seiner grossen 
Überlegenheit in elér Industrie solche Artikel in dér Ein­
fuhr höher belastet. Wir sehen ferner überhaupt dass Frankreich 
und England, diese industriell so hoch entwickelten Lander, wohl 
den Freihandel predigen, aber ihn selbst nicht etabliren, 
und was mán auch sagen möge, handelt es sich dabei eben
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um nichts anderen: als ura díe wirthschaftliche Besiegung dér 
nocli nicht so stark entwickelten Nationen. Ein Volk alsó, 
dass auf diesen Sirenen-Ruf des Freihandels hört und selber 
nocli keine Industrie hat, gebt leiclit seinem Yerfall állmaiig 
entgegen, oder muss Eroberungen raachen. Die neueste Ge- 
schichte Europas liefert uns Beispiele dafür —  dass Zoller- 
massigungen eine politische Annalierung, daber die Conse- 
quenzen: absoluter Freihandel, Verschmelzung zweier Nationen 
bedeuten. Dér wesentlichste Scbritt zűr Einigung Deutsclilands 
war dér Zollverein — dér ein einbeitliches Zollgobiet schaffte; 
die grösste Annalierung dér napoleon’ischen Dynastie oder 
Frankreichs zu Preusscn und England, waren seiner Zeit 
die neuen Handelsvertrage mit massigen Zolién; dér fes- 
teste wirthschaftliche Kitt Ungarns mit Oesterreich, ist 
die gemeinsame Zollschranke; die gemeinsame Wirtbscbaft 
muss nach und nach in ibren Consequenzen ein nocli engeres 
Anscbliessen dér Staaten aneinander bringen. Das entgegenge- 
setzte Beispiel sahen wir, als in Frankreich nach Beendigung 
des letzten Krieges sofort die Tendenz zuin erböhten Zoli 
und zűr Kündigung dér Handelsvertrage bervortrat, dérén 
Nichtverwirklichung nur dér ausserst bobén Entwicklung 
Frankreichs zugescbrieben werden kaim. Dass ferner die er- 
wahnten Lander die Pbasen eines starken Scliutzzolles mii- 
machten, und oft Krieg fübrten, nur um sich das Wirthschafts- 
terrain zu erbeuten, weist die Geschichte sattsam auf, und 
wir zweifeln gar nicht daran, dass aucli in dér Zeit des 
Freihandels, eiue hocbentwickelte Nation, gégén eine fremde 
uncultivirte, Krieg zu führen sich veranlasst fande, falls die 
letztere es sich einfallen liesse, die Ausfuhr von Rohprodukten zu 
probibiren und die Einfuhr von Fabrikaten mit enormen 
Zolién zu belegen.

Prilfen wir nun die zweite Frage; Sollen Zölle des- 
lialb besteben, um eine Steuereinnabme zu bilden? oder 
mit andern Worten ist es rathlich, an dér Granze ei­
nes Landes sogenannte Finanzzölle einzufordern, welcbe nicht 
berufen sein können, eine inlandiscbe Industrie hervor zu 
bringen, sondern, nur einfacli ciné Steuer auf Verbrauchs- 
artikeln waren? Jedermann wird sofort eiimehen, dass nach 
dem bereits Gesagten, von Zolién nur die Remisein kann, wenn 
eine Industrie schon entwickelt ist, weil sonst Scbutzzölle
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béstehen müssten. Ist aber dieselbe Industrie vorhanden, so 
wird die Frage einfach die sein, ob die Verbrauchs-Ariikéi 
mit Steuern zu belegen sind ? Wenn nuu im Inlande schon 
indirekte Steuern besteben, ware es die grösste Ungerechtigkeit, 
Fabricate, die einen höliern Rang in dér Befriedigung dér Bedürf- 
nisseeinnehmen,nicht aucli an derGrenze entsprechendzubesteu- 
ern ; es müssten dann allé eingefülirten Waaren den Finanzzöl- 
len unterliegen. Ein nocli zu berücksichtigender Umstand ware, 
wie schon erwahnt das Verhalten dér andern Nationen ; denn, 
wenn solche, wenngleich nur massige Zölle erheben, von 
Waaren die eingeführt werden, wird sich ein Abwalzungs- 
kampf ergeben, bei welcliem es ewig unentschieden bleibt 
wieviel dér importirende Consumment und wieviel dér expor- 
tirende Fabrikanttragt, daher aucli die Feststellung dér soge- 
nannten Finanzzölle ungemein schwierig, ja dér Character, 
ob ein Zoli ein Finanz- oder Schutzzoll sei, ott nicht er- 
kannt werden wird. Wie wir alsó aucli die Zölle betraehten, 
ergeben sie sich als eine aus den Thatsachen springende 
Nothwendigkeit; den andern indirekten Steuern des Inlan- 
des gegenüber, sind sie wie dér Splitter, von dem das Evan­
gélium sagt, dass mán ihn im Auge des Fremden sebe, und 
dér Balken im eigenen, den mán nicht sebe; dér Mangel an 
Zolién ist cin wahrer Selbstmord; denn wáhrend die in- 
lilndischen indirekten Steuern Produktion und Consommation 
belasten —  und die innere Ungleiclieit beförden, wirken 
freie Schranken umgekehrt auf die andere Nation, dér sie 
ein grossos Absatzgebiet schaffen; Zölle sind Symptome dér 
factischen moralischen Griinzscheide zwischen Völkern, wenn 
mán sie theorctisch weg decretirt, hegelit mán den Feliler, 
den dér Arzt hegelit, wenn er statt dér Krankheit das Symp- 
tom lieilt; schafft mán sie factisch ah, ölnie dass die mora- 
lische Annalierung diese Maassregel stets hegleitet, so wird 
das Symptom stets zum Vorschein kombién, daher seben wir 
in Ungarn die Tendenz zűr Ilerstellung von Zollschranken 
gégén Oesterreicli mit dér Entstehung dér politisclien Dis- 
harmonie heftig auftauchen. Selbstverstandlicli ist ein abso- 
lutes Proliibitiv-System unriclitig —  weil die gegebenen Yer- 
haltnisse iminer gute Beziehuugen zu den andern Nationen 
und eine Entwicklung, welche des Schutzes mehr und mehr 
entrathet, ergeben. Fassen wir alsó das Gesagte zusammen,
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so müssen wir von (len indirekten Steuern die Zölle theil- 
weise als niitzlich, und theihveise als nothwendiges Übel 
hinstellen. Dér absolute Freihandel wird in Európa erst dann 
verwirklicht sein, wenn dér eheinalige griecliische Amphic- 
tionen-Bund sich unter den Völkern Europas erneuern wird, 
wozu die ersten Keime in dem angestrebten europaischen 
Yölkercongresse, in dér Frage dér allgemeinen Entwaffnung 
und dér Gleiehheit einer internationalen Gesetzgebung, viel- 
leiclit erbiickt werden dürfen.

Wir habén bis jetzt die wichtigsten dér indirekten 
Steuern einer Kritik unterzogen, wir wollen nun aucli dem 
Leser ilire grössten Übelstánde und VVirknngen ziffermassig 
nacliweisen. Es sind dies vor alléin die riesigen Erhebungskosten, 
wodurch dér vierte dér am Kopfe dicsér Schrift erwaluiten 
Grundsatze S m i t h ’s vollkommen ignorirt wird. So ver- 
schlingt die Salzsteuer in Frankreich und Italien ungefahr 
25, in Oesterreich mit den Salinen 20, in Preussen 35. in 
Bayern 40 percent dér Brutto-Einnahme. Das Tabak- 
monopol in Frankreich nahezu 30, in Italien 40, in Spanien 
45, in Oesterreich-Ungarn 48 percent dér Gesammt-Einnahme. 
Dr. M a u r u s  berechnet die Erhebungskosten dér direkten 
Steuern Preussens mit 3%  dér i n d i r e k t e n  mit 13 — 17% 
dér Einnahme.

lm Jahre 1842 liielt R ó b e r t  P e e l  im englischen 
Parlamenté eine Rede, wegen Deckung des Deficites und vcr- 
langte dringend eine neue Steuer auf den Besitz (property) 
indem er unter anderem anfnhrte, dass die Erhöhung dér Con- 
somniationstaxen um 5%  im Jahre 1840 nur 1/2°/0 Plus bei 
den Einnahinen erzielen liess, wahrend die Erhöhung dér 
assesetl taxes um 10% ein Plus von 1172%) ergab. Wir 
habén schon erwahnt, dass nach einer übrigens ungenügenden 
Classification die indirekten Steuern bei den europaischeu 
Staatsbudgets 00—70% ausmachen; diese Ziit'er vermehrtsich 
wenigstens nocli durch einen Theilder Grund und Gebühren- 
steuer, welche auf die Consomination überwalzt werden, be­
rechnet mán nun, die vöm Erwerbe und von Handarbeit 
lebende Bevölkernng und diejonige in dérén Besitz sich dér 
Reichthum befindet, so wird inán allerdings genaue Ziffer nicht 
erreiclien kőimen, aber es wird sich die Belastung dér un- 
bemittelten Classe, gégén die bemittelte mehr als genügend
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herausstellen. Am besten wird uns liiebei die preussische 
Steuerstatistik dienen. Bei einer Bevölkerung von 24 Millio- 
nen Menschen im Jahre 18G7 kamen nicht mehr als unge- 
íahr 73000 Einkommensteuerpflichtige in 30 Abstufungen, von 
tausend Tbaler angefangen und dariiber v or , die nachs- 
ten Gruppén im Yermögen und Besitz bilden die Classen- 
steuerpíiichtigen, welche aber in Steuerfahigkeit, bei weitem 
niclit die Einkommensteuergruppe erreicht, da die Classen- 
steuer bei 1000 Thaler Einkommen aufhört und schon bei 
1— 200 Thalern Einkommen beginnt, bei den einzelnen Un- 
terabtheilungen, dérén es zwölf giebt, falit aber ebenfalls die 
Zahl dér Steuerpflichtigen in enormer Weise mit dem Steigen 
dér Stufe, so gibt die erste Unterabtheilung 2600000 Steuer­
zahler, die zweite 1.200,000, hie dritte 300,000 etc. und allé 
zwölf zusammen 6 Millionen Steuerzahler, rechnet inán nun 
nocli zu den 73 tausend Einkommensteuerpflichtigen, die 5 
höchsten Klassen dér Classensteuerpflichtigen von 180,000 
Personen, zu den Vermögenden was sieher zu viel ist, so hat 
mán 250,000 Steuerzahler in dérén Handen sich dér Reich- 
thum dieser Gruppén concentrirt, die aber insgesammt nicht 
mehr als 5— 6 Millionen Einkommensteuern zahlen, wáhrend 
bei den aus den iibrigen Stufen resultirenden 6— 7 Millionen 
Steuerzahler, bei welchen vonsolchen Yermögensverhaltnissen 
keiue Rede sein kann, nicht nur die Einkommensteuern die­
selbe Summe betragen, sondern noch die indirekten Steuern 
zu einem riesig überwiegenden Theil aufgebracht werden müs- 
sen. Dieses seitlier kaum veranderte Bild dér Abstufung 
dér Besitzverhaltnisse dürfte in einem andern Staate Euro- 
pas nicht anders ausfallen; England galt langst, als das 
Land dér Proletarier und Reichen, daselbst hatten sich 
schon vor 200 Jahren in Folge dessen, die Armen-Gesetze 
als nothwendiges Palliativ herausgestellt; Frankreich wird als 
Herd des Socialismus, wegen des grossen Missverhaltnisses zwi- 
schen Vermögenden und nicht Vermögenden angesehen—  und 
das sind die fortgeschrittensten Liinder. Dér berühmte deutsche 
Statistiker E n g e l  gibt für das Jahr 1874 ein Tableau dér 
Vermögensabstufungen, welclies wo möglich noch ungünstiger 
ist, so sind in dér ersten Klasse dér Classensteuer 51% (bei 
140— 220 Thaler Einkommen) in dér zweiten (220— 300 Einkom­
men) 24 in dér dritten (300— 500 Einkommen) 8% , in dér
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vierten (350— 400 Einkommen) 372 u. s. w. °/o auf hundert 
Steuerpflichtige, bei dór Gruppé dér Einkommensteuerpflichtigen 
umfasst die niederste 57, (bei 1000— 1600 Thaler Einkommen) 
die niichste 30, die Dritte 9 von hundert Steuerpfliclitigen; 
Dodi lassen wir das Journal des Econoniistes sprechen, 
dessen October-Nummer vöm Jahre 1875 wir diese Mittliei- 
lungen entnehnien. Aus diesem Tableau gelit liervor, sagt 
Maurice Block darin, dass je mehr sich die Yerniögensstufe 
erhöht, desto geringer wird die Zahl dér Steuerzahler in je- 
der Classe. Dieselbe Beobaditung wurde in allén Landern 
geniaclit, und Herr Engel beweist wolil, d a s s  e s n i c h t 
a n d e r  s s e i n  k ö n  ne. Haltén wir diesen Punkt lest. Es 
muss hier nach einander berührt werden. Yerschiedene Schrift- 
steller behaupten, dass die Einkommenschatzungen in Preussen 
sehr abgeschwacht sind. . . . Dieser Vorwurf ist unseres 
Wissens, den französiscbcn, englisdien, italienischen und an- 
dern Nationen auch geniaclit" dann weiter „Herr Engel dili­
det dass von 1854— 1873 die Zahl dér Einkonunensteuer- 
pflichtigen unter 1000 sich mit 120°/0 und dér über 1000 Thaler 
mit 205°/0 vermehrt hat. Indem mán dicse Zalilen im Grossen 
nimmt, scheinen die mittlern und grössern Einkünfte sich 
schneller vermehrt zu habén." Wir gébén nun mit Herrn 
Maurice Blocli zu, dass die ziffcrinassigcn Folgerungen, wel- 
che übrigeps nocli sehr modificirt werden müsseii, noch nichts 
beweisen, (lenn „bevor ein Mathematiker wie E n g e l  das 
einigermaassen raschere Anwachsen dér Zahl dér Reichen 
beklagt, hatte er, dér die Pracision bis zu cinem Millionstel 
treibt, die Normal-Zahl dér Reichen in einer wohlorganisirten 
Gesellschaft bestimmen müssen", heisst es in einer Anmerkung 
dieser Zeitschrift; das ist ganz riclitig und auch in Hinsicht 
dér Steuern, kann in so lángé nicht das mathematische Ge- 
setz dér Productiou und Gtitervertheilung gefunden worden 
ist, nicht behauptet werden, dass die ungerechte Steuer diese 
Z i f f e r  r é s ü l  t a t é  in den Vermögensabstufungen bewirke; 
dagegen aber ist die Wirkung a u f  d ie  B e s i t z l o s e n  
ü b e r h a u p t unlaugbar, und wenn Herr Bloch fragt ob die 
araién Leute um die 10 Francs glücklicher waren, welclie 
auf Jódén entfielen, indem mán 16 Millionen Thaler Verinö- 
gen dér Bemittelteren von 10 Classen in Preussen, unter die 
61/2 Millionen Mittellosen vertlieilt, welclie das 73 Gesetz
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von dér Classensteuer befreit, so wird gewiss Niemand dieses 
Argumentes zűr Starkung gégén comunistische Utopien bedürfen, 
aber auch Niemand in Abrede stellen, dass nach den obigen 
Ziffer Resultaten dér directen umsomehr nocli dér indirecten 
Steuern, factisch dieungleiche Yertheilung des Vermögens be- 
fördert scheint, indem solche die Mittellosen überwiegerul treffen ; 
dabei habén wir vorher den Percentsatz dér indirekten Steuern 
zu den Gesammteinnahmcn sehr gering angesetzt, in Wahrheit 
betrágt derselbe weit melír ; in England betrugen im Jahre 
1872 die direkten Steuern von 2400 Millionen Francs Local- 
und Staatssteuern, 829 Millionen alsó 34— 35%, in Frank- 
reich im Jahre 1874 die direkten von 2300 Millionen Francs 
nicht einmal 20% d. i. 427 Millionen, dabei ist zu berück- 
sichtigen, dass England mit Zolién eine weit ergiebigere Ein- 
nahmsquelle hat, als Frankreich wo für 1870 145 Millionen 
Francs (freilich apait dér indirekten Steuern) figuriren, wah- 
rend England damals 500 Millionen erzielte, und solche wie 
aus K o 1 b’s Handbuch dér vergleichenden Statistik ersichtlich, 
überhaupt dórt stets nahezu ein Drittheil des gesammten 
Staatsbedarfes decken, dieser Umstand alléin beweist die grosse 
wirthschaftliche Überlegenheit Englands, welches trotz Frei- 
handelphrasen, die einzig richtige indirekte Steuer die Zölle 
beibehalt, von Amerika abstrahirend, welches bekanntlich am 
eutschiedensten das Scliutzzoll System befolgt. Aber obige 
Ziffer sind höchstens ein Korn von dem statistischen Ma­
tériái, welches bezüglich dér indirekten Steuern sclion 
gesammelt worden ist, besondere Beachtung in dieser Be- 
zieliung verdient, eine von P f e i f f e r  ausgearbeitete Zu- 
sammenstellung, dérén Mühe wie dieser Autor sagt, er sich 
vorzüglich desslialb unterzogen, uin die oft gehörte Ansicht 
von dem Sichselbstausgleichen dér Ungerechtigkeiten durch 
die verschiedenen Steuern, in ihr Nichts zurückzuíühren. Pfeiffer 
hat den Yerbrauch einiger Fanniién, dérén Haushaltungen 
als Musterwirthschaften für die betreffende Ausgabenliöhe 
gelten konnten“ in seine Details zerlegt und dabei nachge- 
forscht, wie viel von dem Gesamintverbrauch auf die mit 
Steuer belegten Artikel kommt, in welchem Verhaltnisse alsó 
die Gesammtausgaben je nach den Yermögensumstanden ei- 
nes Jederi von den verschiedenen Aufschlagsteuern einzeln 
und zusammen betroffen werden.
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lm Ganzén nahm Pfeiffer zu 5 Familien, in Deutschland 
und Paris, mit je 5 Köpfen, Dienerschaft ungerechnet, und 
zwar fiir Deutschland, einen liohen Staatsfunctionar, welchem 
seine Stellung gebiethet Representationen zu maciién, dann 
einen Banquier, ferner einen wohlhabenden Kaufmann, einen 
Beamten und einen Arbeiter. Die Resultate sind ebenso iiber- 
raschend wie deprimirend; von den 5 Familien welclie durch 
A, B, C, D, E, ausgedriickt sind, verbrauclit A, bei 25000 
Thaler Gesammt-Ausgaben 8%  für Wohnung. B, bei 17000 
Thlr., 10% C, bei 2000 Thlr. 15% D, bei 900 Thlr. 20% 
und E, bei 300 Thlr. 19% auf die Wohnung, da nun die 
Wohnungsmiethe besteuert ist, so ist dér Yerbrauch des 
minder Bemittelten an Wohnung zugleich höher getroffen, 
wenn auch die Taxe dieselbe is t ; noch auffallender wird diese 
ungleiclie Belastung bei Ariikéin des taglichen Verbrauches, 
wie Melil, Brod, Fleisch und Salz welclie bei A, 6% , bei B, 
62%  bei C, 145%  bei D, 246 bei E,33% dér Gesainmtaus- 
gaben absorbiren, wenn nun sagt P f e i f f e r  allé angeführten 
Artikel dér 5 Haushaltungen namlich, Wohnung, Beleuehtung, 
Heizung, Melil, Brod, Fleisch, Fische, Salz, Zucker, Thee, 
Caffe, Chocolade, Specerei und Conditorei-Waaren, Wein, Bier, 
Brandwein, Cigarren und Tabak besteuert waren, so giibe 
dieses nacli den gewonneneu Zififern eine Besteuerung bei A, 
und B, von 25 %  bei C, von 49, bei D, von 67, und bei E, 
von 84 %  des Gesammtverbrauches; d. h. eine um so höhere 
Besteuerung, je mehr die Verbrauchsgesammtsumme abnimmt. 
Ein áhnliches Resultat bringt die Pariser Tabelle zum Vor- 
schein, in welcher Ausgaben von 5 Haushaltungen zu 53000, 
3200, 1865, 440, und 320 Francs im Gebrauche detailirt 
werden. Aus alldem gelit bis zűr mathematischen Bestimmtheit 
die enorine Belastung dér weniger bemittelten Klassen durch 
die Yerbrauchssteuer hervor; nicht minder lasst sicli aus 
den constatirten Thatsachen die Theorie einer einzigen Ver- 
brauchssteuer aufs entschiedenste verwerfen. Es ist dann nur 
merkwürdig wie bei einer Verurtheilung des herrschenden 
Steuersystems, wie solclie P f e i f f e r  in den einzelnen in- 
direkten Steuern diesen angedeihen lasst, derselbe eine all- 
gemeine Verbrauchssteucr empfiehlt und da auch Dr. Mau- 
rus sich umstándlich dafür ausspricht, haltén wir eine tlieo- 
retische Besprechung derselben, trotz dér überwiegenden
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Tendenz zu einer direkten Besteuerung, an dieser Stelle 
für passend.

Sowold P f e i f f e r  als M a u r u s  wollen eine gewisse 
Ausgaben Ziffer unbesteuert lassen, dér erste direkt, dér 
andere in dem er die notlnvendigen Lebensartikel niclit be- 
steuern will. P f e i f f e r  motivirt seine Steuer damit, dass 
sie gleiclie Opfer auferlege, dann wenn A, und B, zu 1000 
Thlr. jahrlich verzebren, und dér eine auch mehr Einkoinmen 
babé, so würde ein jeder, die Steuer von 100 Thlr. in glei- 
cher Weise empfinden; diese Empfindung dér Steuer und die 
sogenannte Opfergleichheit sind totál unhaltbare Begriffe; 
niclit derjenige empfindet die Opfer dér Steuer, welcher Aus­
gaben hat, sondern einerseits derjenige, welchen sie alti Spa- 
ren verhindert und anderseits derjenige welcher, ausgeben 
ra ü s s ;  je unvermeidlicher und nöthiger alsó eine Ausgabe 
ist —  desto liarter inusste die Empfindung, und je über- 
flüssiger und luxiöser dieselbe ware, desto gleichgültiger 
ínüsste die Steuerlast für den Betreffenden werden, einen 
Mittelpunkt sei es in dér Ilöhe dér Ausgabensumme, oder in 
dér B,eihe dér Artikel zu fiúdén, wo. síeli diese zwei Extrémé 
begegnen und darauf eine Steuertheorie bauen, ist zum min­
desten sehr vague. Wenn A, und B, mit 1000 und 1500 Thlr. 
Einkommen je 300 Thlr. steuerfrei habén und beide ihre 
restlichen beabsichtigten Gesammtausgaben von je 700 Thlr. 
mit 10 %  besteuert seben, so wird A, solche unempfindsamer 
ausgeben, als B, weil er die Ausgaben sicb leichter ersetzen 
kann, warend B, nur damals die Steuer bar tér fühlen wird, wenn 
die Absicht zum Capitalsammeln bei ihm vorhanden, in die- 
sem Falle aber, muss ihn die Besteuerung von jedem hundert 
Thaler Ausgaben mehr berühren als A, es kann ferner gar 
nie behauptet werden, dass die Steuer auf die Ersparung be- 
fruchtend bewirke. S a y meint wolil, dass dies in einem noch 
niclit entwikelten Lande durch hohe Steuern geschehen könne, 
wenn, aber die Steuer auf die Ersparung wirken soll und 
die Vermehrung des Vermögens in dér Zunahme dér Consom- 
mation alsó dér Ausgaben zum Vorscheiu kommen muss, 
was doch nicht ausbleiben kann —  so dürfteu die gieichen 
Ausgaben nur dann gleiclimassig besteuert werden, wenn sie 
einen gieichen Sparsinn constatiren! dér Yerschwender (oder 
nicht sparende was bei einem, dér über das Minimum ver-
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braucht mehr oder weniger léidéi' dalin dasselbe ivaré) ginge 
wie Pfeiffer sagt frei aus, wenn niclit die Ausgaben besteuert 
werden: folglich nmss mán wolil die Versclnvender besteuern, 
aber nicht die „Sparsamen in dieselbe Categorie stellen! Diese 
Aengstlichkeit wegen des Sparens hat sclion so inanchen niclit 
nur zu einer lockern Theorie, sondern aucli zu einer Senti- 
mentalitát getrieben, die in Steuersachen gar nie angewendet 
werden kann. Es liandelt sicli weder um den Versclnvender, 
welcher nicht deslialb verschwendet, weil er die Steuer nicht 
empfindet, nocli nm den Capitalisten, welcher nicht deslialb 
seine Ausgaben beschrankt, um dér Steuer zu entgehen, noch 
um den kehien Industriellen, welcher sein Spareu aufgeben 
wird, wegen dér Steuer, es liandelt sich darum dass die Be- 
dürfnisse des Staates welche nicht in den A u s g a b e n  dér 
Nation ihre Quelle finden —  sondern im Vermögen, dér Pro- 
duction und im ersparten Capital, auch aus dér richtigen 
Steuerquelle geschöpft werden. Die Ausgaben sind, weil sich 
die Bedürfnisse fortwahrend vermehren m ü s s e n, wohl ein 
Symptom, aber nicht die Steuerkraft selbst und die Befreiung 
gar keines Minimal-Einkommen, kann daher bewirken, dass 
die umgekekrte Progression nicht eben jenseits dér Minimal- 
Gránze beginne und den liárter treife, dér weniger zu ver- 
ausgaben hat.

Und ist denn dér Sparende niclit eben so gut geschont, 
wenn er vöm Bein-Eiiikonimen oder Vermögen Steuer zalilt? 
Ist nicht dér Sparsamste durcli die Steuer, mehr in dér Aus- 
gabe beschrankt als in dér Production uuterstiltzt, denn die 
letztere vertheuert sich ihm durcli die Taxe, und vermindert 
das arbeitende productive Capital, bevor es sich ersetzte, grade 
um die Steuer. Niemand wird behaupten wollen, dass die Aus- 
gabe, welche continuirlich láuft sclion bedinge, dass sie vöm 
Capitalisten ersetzt sei, und da allé Consommation sich iii 
dér Gesammtproduction ersetzen muss, welche sich als Re- 
sultat ergiebt, so hat inán bei den die Consommation ausdrü- 
ckenden Ausgaben wohl die Transferirung oder Bewegung dér 
Production, aber nicht diese selbst in ilirer Vollendung ge- 
troffen. Die Besteuerung nacli den Ausgaben rnüsste mindestens 
eine Unterscheidung zwischen productiven und unproductiven 
Ausgaben erlieischen, welche nicht einmal ein Stuart Mill mit 
allém Aufgeboth seines Scharfsinnes in seiner Analyse dér



57

productiven und uhproductiven Arbeit und dér productiven 
und unproductiven Consommation, mit nur annahernder Ge 
nauigkeit für die unmittelbare Consommation durchzufiihren 
vermoehte, aus seinen Erörterungen geht hervor, dass dér 
überwiegeud grösste Tlieil dér Ausgaben als productiv ange- 
sehen werden niuss, wie wir dies sclron aus einer einzigen 
StelleseinesBuchesP r i n c i p  1 e s  o f  p o l i t i c a l E c o n o m y ,  
entnelnnen werden, dieselbe lautet: „dér Unterschied zwischen 
productiv und unproductiv ist sowobl auf die Consommation, 
als auch auf die Arbeit anzuwenden. Allé Gesellschaftsmit- 
glieder sind wohl keine Arbeiter —  aber Consumenten —  
und consumiren entweder productiv oder unproductiv. Wer 
weder direkt nocli indirekt zűr Production beitragt, ist ein 
unproductiver Consument. Nur die productiven Consumenten 
sind productive Arbeiter ; die Leitung einer Arbeit sowobl, als 
dérén Ausfülirnng sind beide inbegriffen. Aber selbst die 
Consommation von produktiven Arbeitern ist nicht iminer 
ciné produktive Consommation. Es gibt aucli eine unproduk- 
tive Consommation durcli productive Consumenten. Was solche 
in Erhaltung oder Starkung ibrer Gesundheit und Arbeitsfa- 
higkeit, oder in Erziebung auderer produktiven Arbeiter 
ausgeben, die ibnen nachfolgen sollen, ist produktive Consomma­
tion. Aber die Consommation, welche beim Faulen oder Indust- 
riellen in Vergnügungen und Luxus besteht, muss, nachdem 
die Production damit in keiner Weise gefördert ist, als un­
productiv betrachtet werden; mit einer Reserve vielleicht 
jenes Quamtums von Genüssen, das unter den Nötbigen classi- 
ricirt werden muss —  weil eine Verkürzung derselben mit 
dér grössten Wirksamkeit dér Arbeit niclit vereinbar ware.“ 
Nacb diesen Betracbtungen ware selbst in den Ausgaben für 
gewisse Genüsse die Gránze zwischen Yerscbwendung und 
Notbwendigkeit ungemein schwer; jedenfalls müsste zwischen 
beiden eine grosse Kluft besteben —  welche aber böcbstens 
darauf hinausliefe, den Luxus zu besteuern. Aber eben die 
Steuerfreibeit für die andern Ausgaben im Vergleiche zűr 
Besteuerung dér nothwendigen Lebensartikel, mag alléin die 
Ursacbe sein, dass manche sebr fortsclirittliche Autoren sich 
für die allgemeine Yerbrauclissteuer erklaren —  ohne zu 
bedenken, dass die Besteuerung des ersparten Capitals und 
dér vollendeten Production im Princip nicht aufgegeben
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werden darf, wenn eine richtige Steuer-Theorie gesehaffen 
werden soll. Überhaupt ware die Ausgaben-Besteuerung gerade 
so, als wollte mán, um die Hiilinerzucht zu befördern, die Eiei’ 
eonsumiren, statt dér Hühner, und wenn mán nur, um die 
Yerscbwender und den Luxus zu treffen, den Yerbrauch eines 
jeden zum Steuercriterium erheben würde, so könnte dies 
einem Verfahren áhnlich sein, wo mán ein kleines Übel durch 
ein grösseres ausrotten wollte. Wie würde mán dann bei 
unzábligen Ariikéin, welcbe sowolil zum nothwendigsten Le- 
bensunterhalt, als aucli zűr Reproduction verwendet werden 
können, wie Wein, Spirituosen, Seife, Fette, Öhle etc. vorge- 
hen? P f e i f f e r  sagt wolil, mán werde selír viele Artikel in 
die Besteuerung einbeziehen müssen, womit aber zugegeben 
ist — dass dies für a l l é  nicht dér Fali sein kann, und wo- 
raus wieder genau jenes Resultat liervor ginge, welches dér 
Autor bei den angeführten Tabellen mit Reclit g é g é n  das 
herrschende System dér indirekten und Yerbrauchssteuern 
bervorbob. Die Besteuerung, auch dér Artikel, die zűr Repro- 
duetion sicli eignen, ware wohl ein so riesiger Hemmschuh 
für die Production, dass liieran auch nicbt einen Augenblick 
gedacht werden kann. In dem Bucbe über die Besteuerung 
des Capitals, vou Menier, das wir auch nocli spater bespre- 
chen werden, lesen wir zűr Illustrirung unserer Behauptung 
folgende Aufzeicbnungen des L. Wells, Excommissar des Ein- 
kommens in Amerika. „Die unmittelbare Wirkung dér Ein- 
fiibrung und Vermehrung dér Steuern auf die Spirituosen, 
war dér Umsturz mancher und dér Ruin einiger diesel1 
Industriezweige . . . .  Die Droguisten und Pharmazisten dér 
vereinigten Staaten schatzten, dass die Verwendung dér Alco- 
hole in ihren Industrien in Folge dér Theuerung auf ein 
Drittheil oder die Halfte dér frülier verbrauchten Quan- 
titat gesunken war. Die Lackfabrikanten erklárten, dass 
bei iliuen die Abnahme 8 0 %  betrage . . . .“ Aber muss mán 
denn gégén die Verbraucbssteuer neue Argumente einfübren, 
wenn Theorie und gemachte Erfahrungen bestatigen, dass 
bei den b i s h e r i g e n  b e s t e u e r t e n  Verbrauchsartikeln, 
von denen manclie, wie dér Tabak, nicht gerade zu den noth- 
wendigen Lebensmittel gebören —  die Steuern die Consoin- 
mation, sowohl als Production beeintrachtigen? Weil die Be- 
steuerungauf m e h r Al tikel ausgedehnt werden soll, wird sie
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die Wirkung n i c h t  habén ? Dieselben Autoren, welche mit 
Vernuuft und Wissen nicht zugeben wollen, dass bei dér 
Mannigfaltigkeit dér Steuern síeli die Ungerechtigkeiten aus- 
gleichen, meinen. dieses werde geschehen, wenn mán vou 
dér bisherigen Mannigfaltigkeit, die jedenfalls riclitige Steuer 
nach Einkommén oder Vermögen wegnehme, und sie durch 
eine Reihe vou Yerbrauchsteueru ersetzte ? Ist das nicht ein 
so ein eclatanter Wiederspruch, an dem jede Theorie abprallt? 
P f e i f f e r  selbst sagt —  mán habé dieselben Mittel die 
Ausgaben eines jeden zu controlliren wie das Einkommén —  
zugegeben, aber lángé nicht zugestanden —  dass dies dér 
Fali ware, warum dann die sichere Quelle, die vollendete 
Ersparung aufgeben, und die unsichere nehmen ? So viel 
aus Pfeiffer’s ganz allgemein gehaltenem Vorschlag. Dr. 
Maurus, welclier den Seinen ausführlicher behandelt, enthebt 
uns, durch das bereits Gesagte, einer laugern kritischen Be- 
trachtung; derselbe scheidet von dér Consommation den 
Verbrauch an Genuss-Artikel und Luxusgegenstánde alléin 
als steuerfahig aus, und motivirt auch die Steuerptlicht, mit 
dem Génuss und Wohlleben. Eine solche Motivirung ist 
gleichfalls überaus unbestimmt, so dass wir sie unmöglich 
für wissenschaftlich haltén können. Die einfachste Lebens- 
weise ist bei manchem wirklicher Genuss — wahrend eine 
andere gar nicht verschwenderische, abér durch Natúréi und 
Beschaftigung bedingte ausgabendürftige, gar keinen Genuss 
gébén kann. Dabei müsste die Wahl dér Artikel — welche 
Genuss und welche Bedürfniss seien, fortwalirend die Finanz- 
wissenschaft zum Gegenstand des Studiums machen — 
weil mit jedem Fortschritte, Güter des liöheren Bedarfes in 
die Sphare des allgemeinen Yerbrauclies eintreten. Die Unmög- 
lichkeit dér Ausführung dieser Steuer sehen wir aber erst 
recht bei dér Anwendung. Maurus untersucht, ob mán beim 
Fabrikanten oder Kaufmann die steuerbaren Artikel besteuern 
soll, und vergisst dabei wohl nicht, dass gegenwartig die Con- 
trolle bei den indirekten Steuern sehr kostspielig ist und zu 
vielen Defraudationen Anlass gibt, alléin, er meint, die künf- 
tige Steuer durch Selbsteinschatzung dér Fabrikanten und 
Gewerbsleute iiber den Absatz dér steuerbaren Artikel, erreichen 
zu können, somit die jetzt vorkommenden Kosten und Schwie- 
rigkeiten zu umgehen ! Welcher Grund liegt zu diesem Glau-
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ben vor ? Gar keiner ! Spricht die Logik dafür ? im Gegentheil! 
Die Logik wird bestátigen, dass wenn gegenwártig trotz 
scliarfer Controlle bei den indirekten Steuern, wie Bier, Wein, 
ete. die Defraudationen und Sclimuggeleien, bei enormen Ro­
stén gross siud, diese Übelstande noch anwachsen müssen, 
wenn die Controlle statt auf einer Seite, auf viele Seiten wird 
stattfinden müssen, oder wenn gar eine Freilieit dér Selbst- 
einscliatzung von verkauften Gegenstanden, die Steuer sichern 
soll, wo die Angaben unzaligemale leichter falsch gemaciit 
werden kőimen, als wenn, wie es jetzt beim Bier geschielit, 
teclinisch die Erzeugung des Artikels festgestellt ist. Wenn 
die Kaufleute nur einschátzen sollen —  wie viel steuerbare 
Artikel sie verkauft babén, kaim mán sicher sein, dass wenn 
d i e s e  aucb olme Verkelirsstörungen es zu thun in dér Lage 
waren, dennoch weit niebr Artikel im Schleichliandel und 
Schmuggel abgesetzt werden würden —  als im abgegránzten 
Raunie dér Steuereinschatzung, und welches ware dann die 
Steuerpfliclit des Kaufmannes ? gar keine! er hatte seine Steuer 
sclion in dem allgemeinen Verbrauclie bezahlt. Denn dadurch 
müsste eben eine Steuer-Defraudation bei solchen Artikeln, 
selbst für den Kaufinann so lockend und leicht werden —  
dass mán im besten Falle nach den bislierigen Erfahrungen, 
eine Allianz des Sclimuggels und Winkelhandels mit dem 
Kaufinann, welcher dér Steuerbeliörde dabei ganz correcte 
Bücher aufweisen würde, siclier erwarten könnte.

Die früher angeführten Ersclieinungen sowohl, wie die 
theoretiscben Auseinandersetzungen, können nur die Verur- 
theilung dér Verbrauchssteuern aufs unwiderlegbarste her- 
beifübren. Es ist eine Thatsacbe, dass die politische 
Seite dieser Frage innner melír intensiv wird, mit Recht wurde 
das Erwachen zum Selbstbewusstsein oft genug als Mahnung 
dagegen angerufen, wenn mán bei den indirekten Steuern 
darauf hinwies, dass dér Consumment sie niclit fülile; 
Frankreich gilt als das Land, wo die indirekten Steuern am 
beliebtesten waren; heute ist die Tendenz nacli directer 
Steuer dórt entschieden im Vordergrunde. Ja dér Napoleonide 
C a s s a g n a c  hatte in seiner jüngsten Ansprache an das 
Volk, im Interessé seiner Parthei, die Abschaffung dér indi­
rekten Steuern, als einen dér zltndendsten Punkte aufnehmen 
müssen! Die Geschichte weist übrigens genug einzelne Bei-
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spiele davon auf —  wie diese indirekten Steuern geflililt wur- 
den; zűr Zeit des Verfalles Rom’s bothen sie oft Anlass zu 
politischen Tumulten, das unconstitutionelle Frankreich hatte 
in den Salzsteuern, und England in dér Herdesteuer, bittere 
Klagen wegen ungerechter Steuervertlieilung vöm Yolke ge- 
hört. Den nachhaltigsten Kanrpf aber gégén die indirekten 
Steuern und für ein Steuersystem nacli Yermögen und Besitz 
liefert die florentinische Republik zu Anfang des 15-tenJahr- 
hunderts, G i r a r d i n  bringt in seinem Buciié „L ’impdt et 
le socialisme11 ausführliclre Citate hierüber, docli wir wollen 
uns nur erlauben einige Stellen anzuführen. M a eh i a v é l i  
sagte über jene Epoche „Dér Ivrieg dauerte von 1422— 1427 
und die Bürger Florenz’s waren unter dér Last dér bisheri- 
gen Steuern erdrückt; sie kamen überein, sie durch andere 
zu ersetzen, und damit dieselbe für allé gleich seien im Ver- 
haltniss zum Reichthum, beschloss mán die Steuer auf die 
Totalitiit dér Güter cines Jeden umzulegen" dann weiter 
nacli S i s m o n d i .  „Die Regierung trachtete die öfFentliehe 
Schuld zu tilgen . . . eines dér Mittel, für welches sie sicli be- 
stimmte, wardie Erneuerung des Catasters von 1427. auf Grund 
dessen, das m o b i l e  u n d  u n m o b i  1 e V e r m ö g e n  abge- 
schatzt und mit V20/0 hesteuert wurde.“ „Die Arbeiterclasse 
hatte sich diese Errungenschaft dér Gleichlieit dér Steuern 
so sehr eigen gemacht, dass es den ersten Medicis geniigte, 
sich zu den Vertheidigern des C a t a s t e r s  zu maciién, um 
das Yolk wohin immer zu führen.“ Diese Erscheinungen sind 
frappant —  und wir sehen, dass mán wohl sagen künne, die 
indirekten Steuern werden niclit geftihlt, doch nur bis zum 
Zeitpuukte, wo das gewaltsam eingeschlaferte Gefiihl leiden- 
schaftlich hervorbricht, wobei nocli zu bedenken ist, dass die 
Wissenschaft frülier, weder theoretisch noch ziffermassig die 
Wirkungen dér Steuer so zu beleuchten in dér Lage war, wie 
heute.

Hoffentlich hat dér Leser den Charalcter dér indirekten 
Steuer nun vollkommen gewürdigt und erkannt; wenn mán 
dennoch den Standpunkt dér Opportunitat aufzugeben für 
noch niclit au dér Zeit halt —  so erinnern wir wiederholt 
wie die Z ö 11 e diejenigen Steuern sind, in welchen sich das 
Opportunitatsprincip alléin nützlich erweisen kann, sie ent- 
spreclien dér politischen Sachlage dér Granzscheide von Natio-
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nen —  und dies ist wohl nur ihr einziger aber aucli bedeutender 
Unterschied mit den inneni Schutzzöllen: den indirekten Steuern; 
die letztei'e versetzen alsó die moralische und wirthschaftliche 
Gránzseheide in das Innere des Landes, unter die Bürger 
desselben Staates, durcli Vertheuerung dér Consommation des 
Unbeinittelten, durcli Fesselung dér Production bei den min­
déi- Bemittelten, durcli Überlastung dér weniger ver- 
mögenden Leute, und Herstellung zalilloser Barrieren im 
Verkehr, wobei scliliesslicli niclit zu überseheu ist, dass, da 
Zölle zumeist nur auf Fabrikate oder Luxusartikel, nie aber auf 
Artikel des notliwendigen Lebensbedarfes gelegt werden, durcli 
solclie Zölle, die so oft verlangte Besteuerung des Luxus praktiseh 
und sicher gesclűeht, alsó Zölle aucli in dieser Richtung die Tlieo- 
rie dér allgemeiuen Verbrauclissteuern totál iibertlüssig maciién.

Wenden wir uns nun zu den sogenannten direkten Steuern, 
so wird unssogleicli die vorhin angefilhrte Besteuerung des Ver- 
mögens iu Florenz, welche in ahnlicher Fönn im altén Griechen- 
land und Rom eingerichtet ivar, ins Gedachtniss konimen miissen. 
Bidessen ist eine Vermögenssteuer in Európa aucli nicht zűr 
tlieilweisen Erganzung dér bestelienden Steuern in Aniven- 
dung. Dies ist vor dér Harnl ftlr unsere Untersuchung gleich- 
gültig, auch dér Umstand, dass bei den bestehenden soge­
nannten directen Steuern, Abiviílzungen vorkommen, wie bei 
dér Grundsteuer und Hauszinssteuer, müssen wir ausser Aclit 
lassen, ebenso die planlosen Einschatzungen, nacli welchen die 
Ausübung von Gewerben und Künsten etc. mit sogenannten 
Patent-, Geiverbe- oder Classensteuern belegt sind, ivelche ins- 
gesammt zu den direkten Steuern gezahlt werden, obzwar die 
Ausübung einer Advokatur, so wenig ein Yermögen oder 
Reiti-Eiiikoinmen mit sicli bringen muss — als die Eröffnung 
eines Kramerladens; ivenn mán, iveil es niclit möglich ivar, 
die allgemeine Vermögenssteuer oder Einkommensteuer ein- 
zurichten, bei allén diesen Personen, manclimal vorzüglich 
wie zuletzt in Ungarn, den gezahlten Miethzins als Steuerbasis, 
angeiiommen, so ist in dér Erwerbsfahigkeit dieser Personen 
gar nichts constatirt, sondern es sind nur Rostén und Aus- 
lagen belastet, und da es überaus leiclit möglich war, liieliei 
das wirkliche Yermögen zu befreien, wie wir in Pféiffer’s 
Tabelle geselien, so hat mán diesen Steuern entweder den 
Charakter dér indirekten oder überhaupt eine vollstandige
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Unsicherheit verlielien —  bei welcher die Wirkung ahnlich 
dér sclion geschilderten sein wird. Wir wollen aber dem Ein- 
fiusse j e n e r  Steuern auf die Production einige Betrachtun- 
gen widmen, welcbe ein wirkliches Vermögen bei dem 
Steuerzahler treffen würden, ob dasselbe in Grund- oder 
Hausbesitz, oder im Betriebe einer grossen Fabrik, oder in 
einem Rententitel-Besitz bestelit. Dabei begegneu wir sofort 
einer eigenthümlich Analogie! So wie maii namlich bei den 
indirekten Steuern seit lángé wiederholt, dass solche nicht 
gefühlt werden —  so bőrt mán oft bezüglich dér directen 
Steuern, mán müsse die Capitalkraft sclionen! Die unbemit- 
telten Classen befreit maii alsó desshalb nicfrt von ikren 
Ivosten, weil sie selbe nicht empfinden — die begüterten 
Classen werden aber niclit genügend besteuert —  d a m i t sie 
die Steuer nicht eben empfinden! So bittér diese Ironie aber 
aucli scheinen mag: ist dennoch viel walires in dem Motive 
vorhanden; es ist namlich mehr als wahrscheinlich —  dass 
die vermögenden Classen in manchen Landern bei einer 
gehörigen Steuer ihre politischen Rechte ganz anders aus- 
üben würden, als sie es jetzt thun, wo mán ihnen ihre 
Steuerfaliigkeit so sehr nachsieht; und wenn die For- 
derung nach allgemeinem Stimmrecht, oft damit motivirt wird, 
dass jeder durcli die indirekte Steuer zu den Staatslasten 
beitrage, so lasst sich leiclit voraussetzen —  dass derjenige, 
welcher durcli die sogenannte direkte Steuer, sein Bürgerrecht 
factisch auszuüben vermag, dies um so intensiver thun werde, 
je weniger er sich dér Steuer entzielien könnte; leider ist 
dieser politische Punkt eine dér Scliwierigkeiten für eine all- 
gemeine direkte Besteuerung, die oft gehörte Schonung des 
Capitals ist eine Fabei —  die bei einiger Beleuchtung wahr- 
liaftig lácherlich wird. Wenn jemand mit einem Capital von 
hunderttausend Gulden eine Fabrik betreibt, die ifim jahrlich 
nach Abzug von Spesen und persönlichem Gebrauch Nettó 
zehntausend Gulden Nutzen bringt —  was soll mán da be- 
steuern? Etwas anderes als die zehntausend Gulden? —  Ja, 
etwas anderes!? denn es gibtnamlich Leute, welcbe sagen, es 
ware ungerecht, diese zehntausend Gulden zu besteuern, weil dér 
Fabrikant A so fleissig war, das zu verdienen; wenn mán 
diese Suliimé besteuert, meinen sie, liemme mán doch den A 
in seiner Thatigkeit! damit alsó das produktive Capital ar-



64

beite — besteuere mán nicht (las Capital oder seínen Nutzen 
in dér erzielten Production — sondern die Arbeiter welclie A 
bezahlt, dann den Gebrauch den A hat, und allé anderen 
Ausgaben dér Falu ik ; da dér Fabrikant sich aber allé Aus- 
gaben ersetzt und sich sein Yermögon um den Rein-Nutzen 
alljahrlich vermehrt, so hat mán mit dér bezeichneten Be- 
steuerung nur Yerbrauclisartikel besteuert; die Steuer ver- 
theilt sich auf Miethe, Utensilien, Lebensmittel des Fabri- 
kanten und dér Arbeiter ; jener hat sich alles ersetzt, auf 
wem bleibt die Steuer hegen? Auf die Yermicther von Loca- 
litaten, auf die Erzeuger dér Utensilien und auf die Produ- 
centen von Lebensmittel ? durcliaus nicht! denn das sind 
wieder Leute, die mit Vermögen arbeiten und auch dasselbe 
fortwahrend vermehren; alsó lastet eine solclie Steuer, es ist 
traurige Walirheit, auf denjenigen, welclie vöm Erwerbe leben, 
seien es Arbeiter in Blousen, oder Beamte, Aerzte, Advokaten 
in Glacéhandschuhen. In so weit aber eben nicht das Rein- 
Einkommen des productiven Unternehmers getroffen ist —  
insoweit m ü ss  die Steuer auf den mittellos bleibenden Er- 
werbsclassen hegen bleiben. Besteuert mán aber das Rein- 
Einkommen —  so wird die Wirkung wohl die sein, dass A, 
dér bezüglich seiner Ausgaben siclier schon eine höhere 
Steuerfreiheit geniesst, als sein Arbeiter, von dér fertigen 
Production einen Theil zűr Steuer ablassen wird, wodurch 
umsoweniger seine productive Thatigkeit beeintráchttgt werden 
kaim, als er immer noch bei 10% Steuer vöm Rein-Ein- 
kommen, mit 109,000 Gulden statt mit früheren 100,000; 
seine Fabrik wird betreiben könnon. Wir seben alsó, die W ir­
kung auf die Production ist gar nicht schadlich. Was nun die 
Gerechtigkeit anlangt —  so wird A siclier nicht verlangen, 
dass mán den besteuere, dér nichts liabe, er kann aber auch 
nicht beanspruchen, desshalb verschont zu werden, weil er 
arbeite ; denn welcher Schonung wiire dann derjenige Arbeiter 
bedtirftig, dér nichts erwirbt, über das, was er braucbt— wenn 
seine Ausgaben noch so beschriinkt sind? Falls A sagen 
würde, dass er 10 Gulden spare, um mehr zu erwerbeu —  so 
hat er sich docli mit diesen 10 Gulden einen Gulden mehr 
Nutzen gebracht, er darf alsó davon wohl den zehnten Theil 
an die Staatscasse liefern ! Oder wird es vielleicht dein A 
gercchter und angeuehmer erschoinen, die zelin Gulden hinaus-
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werfen zu di'irfen, um nicht zehn Kreutzer bezahlon zu müs- 
sen?! Das ist alsó (las Wesen dér Steuer vöm Rein-Ein- 
kommen, wie es annaherungsweise nur in England und höchstens 
sparlich, in schleclit durchgeführter Ergauzung auch ander- 
orten besteht; und dennoch gibt es Autoren welclie die schon 
erwahnte Ansiclit von Schonung dér Sparsamkeit. und pro- 
ductiven Thatigkeit nicht lassen kőimen. Denn P f e i f f e r ,  
welcher im Anfange des zweiten Bandes seines Werkes sel- 
ber sagt „die meisten National-Ökononien stellen nur die 
Alternative, die Besteuerung entweder nach dér Grösse des 
Vermögens oder nach dér des Einkommens wechseln zu las­
sen, so dass mán meinen sollte es sei sonst kein anderer 
Ausweg möglich,11 venvirft die Einkommensteuer desshalb, 
weil dér Sparende zweinml besteuert würde, namlich das 
erstemal, wenn er eine gewisse Surnrne erspart hat, und dann 
vöm selben Betrage sammt den Zinsen nochinals, wobei frei- 
licli aber nur vöm einem Beamten die Rede ist, welcher 
seinen Gehalt nicht ganz aufzehrt, dér daher inirner nach 
Pfeiffer, sowohl vöm Zurtlckgelegten als auch von den 
Zinsen, Steuer zahlen muss; aber selbst dieses Beispiel, das 
nur die unmittelbare Steuerfahigkeit. des productiven Capitals 
reprasentirt, (auch das auf Zinsen angelegte Geld ist pro- 
ductiv) auch dieses Beispiel bestatigt unsere Ansiclit voll- 
kommen, denn dér Beamte ist (falls er etwas zurücklegt) 
wenn auch mit geringern Mitteln, genau in derselben Lage 
wie dér Fabrikant. Eine Besteuerung übrigens vöm Rein- 
Einkommen wie wir sie meinen, ist im benannten Buche 
kaum besprochen, dagegen von dem gebrauchlichen Exis- 
tenzminimum die Rede, in Hinsicht dessen P f e i f f e r  nur 
die allzu grosse Wirkung auf die Kindererzeugung befürch- 
tet. Daher derselbe bei dér Besteuerung des Brutto-Einkom- 
mens, blos eine gewisse Anzahl Kinder ins steuerfreieEinkommen 
einzubeziehen empfieht, Diesbezüglich hat aber die Statistik 
nacligewiesen, dass trotz dér indirekten Steuern und selbst 
bei theuern Lebensmitteln die Kindererzeugung bei den ilr- 
mern Klassen, oft die dér reichern Klassen übersteigt; ja es ist 
selbst für den psichiologischen Beobachter wahrnelnnbar —  
dass die Vermögenden und Angestellten vermöge ihrer Intel- 
ligenz, und ebenso sehr vermöge ihrer gesicherten und ru- 
higen Lebcnsweise sich mehr Zwang in dér Erzeugung von
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Kindern auferlegen, als die andern Klassen, und es wird 
keinesfalls anzunehmen sein, dass weil die Ausgaben fül* ein 
Kind niclit besteuert sein werden, solcbe Leute dadurch in 
eine andere Riclitung gebracbt werden: auf die Kindererzeu- 
gung wilrde, wenn mán sclion diese Wirkung ins Auge fassen 
will, elier die Besteuerung des Rein-Einkommens, Yermögens 
oder Enverbes wirken. Wenn mán alsó sagt, dass bei dér 
direkten Steuer das National-Capital angegriffen wird, so ist 
dicses allerdings eine Phrase, die wahr ist — aber genau auí 
dasselbe hinausláuft als wenn Jemand sagen wiirde, dér Fab- 
rikant A greift jahrlich sein Capital an —  denn er lebt da- 
von! Aus diesen wenigen Bemerkungen wird zűr Genüge her- 
vorgelien, dass es sich bei dér direkten Steuer eben nur darum 
handelt, wirklicli das ersparte Capital zu treffen — und das 
arbeitende niclit zu stören, so lángé es nicht in seinem Re- 
sultat vorhanden; wir babén aber sclion friiher aus den be- 
stehenden Steuern geselicn und erörtert, wie wenig dies bei 
dem lierrschenden Steuersystem geschieht, dennoch gibt es 
einen Theil des National-Vermögens, welches in dieser Be- 
ziehung eine Ausnahme maciit, und zwar im entgegengesetzten 
Sinne, in dem dieser Theil nainlich zu viel getroffen ist, wir 
meinen nainlich die Grundsteuer.

Nach einer kurzen Einleitung zu dér Steuer von Im- 
mobilien falirt Parieu, bei Besprechung derselben alsó fó rt : 
„Die Geschichte dér Grundsteuer und seiner verschiedenen 
Zweige ist so zu sagen dér Centralpunkt aller Beobach- 
tungen, welche auf die Organisation dér direkten Steuern bei 
den civilisirten Nationen gerichtet werden konnen.“ Sodann 
folgt eine langere Exposition dér Grundsteuer, wie sie in den 
verschiedenen Landern Europas seit dér altesten Zeit her 
bekannt waren; ferner die Erziihlung dér verschiedenen Ca- 
tastral Arbeiten, wegen welcher R a u  sagt; „dass die Umle- 
gung keiner andern Taxe so viel Arbeit und Nachdenken 
verursachte." Aus den zwei Thatsachen, dass die Grundsteuer 
immer existirte und fortwahrend Gegenstand dér Yerbesserung 
war, wird, bei dem ohnehin früher mangelnden mobilén Capi­
tal, dann bei dem Umstande, als noch im vorigen Jahrhunderte 
die sogenannten Phisiokraten in dér National-Oekonomie, allén 
Reichtlium voin Grund und Bódén herleiteten, und heute 
noch das mobile Vermögen sich am meisten dér Besteuerung
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entzieht, leiclit, gefolgert werden kőimen, dass die nicht zu 
verheimlichende Steuerkraft des Grundes und Bodens nicht 
rücksichtsvoller behandelt worden sein konnte, wie allé an­
dern Steuern, welclie fortwahrend erhöht wurden. Dass aber 
die anwachsenden Bedürfnisse dér Staaten Europas noch 
heute zunachst dér indirekten Steuern, von Grundsteuern auf- 
gebracht sind, werden wir aus den verschiedenen Budgets 
eutnehmen. Das preussische Budget filr 1871. weist an Grund­
steuern (olme Ilausersteuern) 16 Millionen auf, hiezu die 
Domiínen Nettó 18 Millionen, Salincn 4 Millionen, zusammen 
35 Millionen in rundén Zift'ern, wáhrend die übrigen direkten 
Steuern sammtlicher Classen und Einkommen abzüglich dér Ilau- 
sersteuer nur 24 Millionen ergaben; in Frankreicli betrugen 
1S70 die Grundsteuern 172 Millionen Fraucs, wahreiul die 
übrigen directen Steuern mit Ausscliluss dér Thür- und Fens- 
tersteuern, die nahe 40 Millionen betrugen, nur 120 Millionen 
ausmachen; 1867 war in England steuerbar an Grundeigen- 
thumundPachtungen: 164 Millionen, an Einkommen aus andern 
Zweigen 147 Millionen; in Russland ergaben die Grundsteuern 
pro 1868 83 Millionen Rubel, wozu noch einige Millionen aus 
Domanen kamen, und denen damals an Handelssteuern 10 
Millionen gegenüberstanden, die andern Einnahmen fallen un­
téi- indirekte Steuern; das italienische Budget für 1870 ent- 
liilt 169 Millión Lire Steuer von Immobilien gégén 93 Mil­
lionen Mobilarsteuer, welclie aber nicht sicher eine direkte 
Steuer genannt werden kann, ausserdem waren noch höchs- 
tens 15 Millionen Erbschafts und 2— 3 Millionen Steuern von 
Equipagen und Diener hinzuzurechnen; Belgien weist für 
1871 19 Millionen Grundsteuer gégén 16 Millionen Personal- 
und Gewerbesteuer auf; in Osterreich betrug die Grundsteuer 
für 1870 36 Millionen die Erwerb- und Einkommensteuer 23 
Millionen, in Ungarn spielt das mobile Vermögen eine weit 
kleinere Rolle, als in Osterreich, daher selbstverstandlich bei 
dem sonstigen Bodenreichthum des Landes, das Verhaltniss 
dér Grundsteuer zűr übrigen direkten Steuer noch ganz an- 
ders ausfallt; bei allén diesen angeführten Posten muss be- 
rücksichtigt werden, dass die direkten Steuern wie wir sclion 
früher gesehen habén solclie Unterabtheilungen enthalten, die 
gar kein Vermögen reprasentiren; aber wenn mán selbst diese 
Ziffern dem mobilén Vermögen dér betreffenden Lander gegen-
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überstellen würde, müsste sich das Missverhaltniss dér 
Besteuerung des immobilén zum mobilén Yennögen heraus- 
stellen. Zuverlassige Ziffern hierüber liegen nicht vor, und 
wird das mobile Yermögen erst damals gekannt sein, wenn 
ein Vermögenscataster angelegt werden wird, wie dies in dér 
florentinischen Republik des 15-ten Jahrhunderts geschehen. 
Indessen können wir eines Beispiels wegen die in Menier’s Bucii 
angeführte Ziffer von 4 Milliarden : Scliatzung des Nettó Einkom- 
men dér Industrie in Frankreich (fiir 1861 — 1865) für unsern 
Zweck erwithnen, hienacli würden bei 10% (nicht viel weniger 
betragt derDurchschnittssatz vöm Grundeinkoinmen)Steuer, 400 
Millionen sich ergeben, wozu nocli die Steuer vöm Ergebniss dér 
Bankén und des Haiulels mit 2 Milliarden =  200 Millionen zu 
reehnen ist, wonach dann die Steuer vöm R e i n-E i n k o m m e n 
d e s  m o b i l é n  O a p i t a l s  alléin 600 Millionen erzielen 
sollte; wo hingegen die direkte Steuer 1859 nocli blos 327 
Millionen Franca betrug; wir wiederliolen, dass derartige 
Schatzungen nicht siclier siud, os handelt sich eben darum 
so viel als möglich die Wahrheit evident zu maciién.

Die Uberlastung des Grundeigenthums geht nocli aus 
(lein Umstand hervor, dass mit Ausnahme Englands, wo dér 
Einkommensteuersatz vöm Grund und Bódén und bcweglichem 
Vermögen ein gleicher ist, wo aber ausser dieser Steuer nocli 
eine freilich zum grössten Theil sclion abgelöste Land-Taxe 
besteht, dér Steuersatz überall nocli höher zu sein scheint, als 
ihn dér allgemeine Zinsfuss oder die Productivitat dér unbe- 
weglichenGüter, gégén die des industriellen Oapitals rechtfertigcn 
würde. Am niedrigsten scheint die Taxe in England und 
Frankreich zu sein : ersteres hat die Grundsteuer wie sclion 
erwabnt unter die allgemeine Einkommensteuer einbezogen, 
und obzwar bei derselben aucli gewisse Schatzungen vorge- 
nominen werden, bleibt nacli dér óimnál genannten Suliimé 
dér Satz derselbe wie für das andere Einkominen. In Frank­
reich wo 1851 die Durchschnittsziffer über 6, von Hundert 
Nettó Einkommen ergab — kornmen aber unter und über 
dér Durchschnittsziffer enorme Yariationen vor. Die übrigen 
Staaten Europas namentlich Preussen und Österreich-Ungarn 
besteuern Grundertragniss unter Berücksichtigung dér catas- 
tral Schatzungen, fást so wie die Gebaude, bei welcli letzteren 
dér Steuersatz annaherungsweise 15— 25 %  und darüber be-
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tragt. Dér eigentliche percent Satz beim Reinertrágniss voin 
Grundeigenthum —  ist wegen dér noch nicht besiegten Un- 
gleichheiten und Unsicherheiten dér Catastralschatzungen auf 
welclie wir noch zurückkommen werden, ührigens gar nicht 
fest zu stellen. Indessen sagt über die preussische Steuerre- 
gulirug Professor Held: „In dem Gesetze Spiegelt sicli vor 
allém dér allgemeine Glaube an die besondere Steuerfahig- 
keit des Grund und Bodens, indem dér Gesammtbetrag dér 
Grund und Gebitudesteuer durch das neue Gesetz höher ge- 
griffen wurde, als dér Ertrag dér alteu Steuer war, an dérén 
Stelle die neuen traten.“ Aber als interessantester historischer 
Beleg für unsere Annahme mag die Thatsache dienen, dass 
in dér Geschiclite dér Grundsteuern, wie solche in Parieus 
Buch kurz skizzirt ist, dieselbe oft mindestens 1— 3 %  vom 
Werthe, oder 10— 25 %  des Ertrágnisses betragen hat —  
und cin Beispiel von ' /2 %  des Werthes, wie wir es in 
dér Florentinischen Republik seben, nicht vorkömmt. Was 
aber die Wirkungen einer Überlastung dér Grund und 
Aeckersteuern anlangt, so weist ebeufalls die Geschiclite 
Beispiele auf, wo dieselbe die Preisgebung derselben verur- 
sachen konnte; dies war wegen dér excessiven Besteuerung 
in Holland im vorigen Jahrhundert dér Fali, welclie sich 
in kurzer Zeit verdreifacht hatte „so dass mán sich nicht 
wundern darf“ sagt Parién „wie einige hollandische Grundbe- 
sitzer um dér Steuerlast zu entgehen, von dem Rechte, iliren 
Besitz dem Staate zu überlassen, Gebrauch machen wollten.“ 
Wird aber bei solcher Überlastung die Production geschma- 
lert? Indirekt wohl durch Besitzwechsel, oder es wird die 
Steuer zum Tlieile überwálzt. Dér Leser wird sich erinnern, 
dass wir sclion bei Besprecliuug dér Begrift'e direkte und indi- 
recte Steuern dieSchwierigkeit einer zuverlassigenÜberwalzungs- 
theorie hervorhoben. So viel wiire jedoch bei den indirekten 
Steuern klar, dass die Überwalzung um so sicherer, je mehr 
ein Artikel zu den nothwendigen Lebensmitteln gehört. Die 
Volkswirthe scheinen theoretiscli bezüglicli dér überwalzung 
dér Grundsteuer nicht einig zu sein ; bei grosser Belastung 
wird aber dieselbe mehr oder weniger zugegeben. Uns 
scheint dies bei einer industriellen Bevölkerung, welclie 
eine rasclie Yermelirung ihrerselbst mit sich bringt jeden- 
falls eintreten zu könneii; dér Grundbesitzer hat unter solchen
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Umstanden melír W ahl: einen andem Gewinn zn suchen; 
seinAbsatzgebieth ist sicherer als das des Industriellen; dagegen 
wird dórt wo ahnliche Verhaltnisse nicht vorwalten, dér Grundbe- 
sitzer liöchst walirscheinlich die Plus-Belastung selber tragen, 
wenn er sicli keine Beschránkung in den Ausgaben auferlegt, und 
eine Yerscbuldung des Grundbesitzes dürfte die Folge sein. Die 
Überlastung des Grund und Bodens liat dann natürlich die­
selbe Bedeutung, als wenn einer seine Capitalien nacli und 
nacli aufzehrt; daraus folgt aber nur, dass ein Land mit 
wenig Industrie, keine grossen Staatsbedürfnisse habén darf. 
Was nun eine Überlastung des andern Theiles vöm Yolks- 
vermögen, welches in mobilén Werthen besteht, anlangt, 
so weist die Geschiclite wenige Beispiele einer solchen 
auf, und wir habén ja im Gegentheile gesagt und zu erwei- 
sen getrachtet, dass dieses jetzt sehr wenig zűr Steuerlast 
beitragt. Indessen zeigt das Beispiel Englands, wo das in- 
dustrielle Capital siclier am starksten besteuert ist, dass die 
Belastung keinesfalls die productive Thatigkeit angreift —  
denn diese wachst von Jahr zu Jahr. Wenn mán überhaupt 
von einer Überlastung durch direkte Besteuerung spricht —  
mussmansich nur immer entgegenhalten, dass dieselbe Maasre- 
gel bei dér indirekten Steuer noch schlimmer wirkt „dass eine 
jede Steuer wie Ricardo sagt, im Definitivum durch das Capi­
tal oder Einkommen dér Nation bezahlt wird“ wozu mán noch 
zűr Vervollstandigung, den Ausspruch S t u a r t  Mi l l s  hinzu- 
fügen kann! „Allé Steuern sind theilweise auf Kosten des Ca- 
pitals bezahlt, und in einem annen Lande kann gar keine 
Steuer umgelegt werden, welche nicht die Vermehrung des 
National Reichthums hindert."

Wir sind nun zum theorisclien Tlieile unserer Schrift 
angelangt; was wir bisher sagten, bezog síeli zumeist auf # 
Thatsachen oder ging aus solchen hervor. Wir gestehen nun 
offen, dass uns für eine eigentliche Begrtinduug dér Steuer- 
theorie, die wir nun aufstellen wollen, Citate von Autoritaten 
nicht nothwendig erscheinen —  wir habén S m i t h’s be- 
rühmten Punkte am Eingange aufgestellt, weil solclie dem 
wirthschaftlichen Punkt dér Steuer aufs beste entsprechen — 
aber bezüglich dér politischen oder staatsrechtlichen Auffas- 
sung dér Steuern um so mehr deducirend vorgehen wollen, 
weil wir dafür haltén, dass die riclitige Steuertheorie und
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die Theorie von den Leistungen, sicli ergánzen und bedin- 
gen , dalier die eine aus dér andern geschöpft werden 
kann. Wenn mán, das Recht, Steuern zu erheben, an nichts 
knüpft, als au das Factum dér Zusammengehörigkeit eines 
Volkes oder einer Gesellscliaft von Menschen —  so hat mán niclits 
anderes gethan als sanctioinirt, dass dér Staat einenTheil dér Pro- 
duction und zwar auch den ganzen Theil für sicli absorbiren 
kann, denn ein Staat oline Production ein Staat von überirdi- 
scliem Wesen entzieht sicli jeder Auffassnng. Wir hatten nun 
diese Erscheinung, (denn Princip können wir einen abstrak- 
ten Staat oline Zweck nicht nemien) in ikrei- grösseren und 
kleineren Ausdehnung zu beurtheilen; was letztere anlangt 
habén wir solche bisher in unsere Schrift behandelt; wir un- 
tersuchten die Wirkungen jener Thatsaclien, vermittels welclier 
gégénwartig die Staateii •— ölnie andern Endzweck als den dér 
Existenz, einen Theil dér Production durch die Steuern absorbi­
ren und habén gefunden, dass die Wirkungen überaus schadlich 
für die Production selbst und für die Staatsangehörigen seien; 
die Erscheinung aber in ihrer grössten Ausdehnung —  ware 
nichts anderes als die Absorbtion dér Gesannnt-Production —  
dér Communismus! denn die Inanspruchnahme dér Gesammt- 
production durch den Staat, könnte nur ciné bewusste gleiche 
Yertheilung derselben zűr Folge habén. Aus dem Dilemma, 
wie dér vöm Staate absórbirte Theil dér Production verwen- 
det werden soll, kommen wir nicht heraus.

Die Yerwendung aber, des vöm Staate absorbirten Thei- 
les dér Production, enthalt in sicli die Leistungen, welche 
wenn sie nicht defhiirt werden, verschiedene Störungen in 
dér Production selbst —  und in dér Vertheilung dér gewon- 
nenen Production hervorbringen können, wass gewiss kein 
Endzweck sein kann und darf, weil sonst die Leistungen 
gégén sicli selbst gerichtet waren. Dér Staat darf die 
Production nicht gégén sicli selbst, sondern nur für sich selbst 
in Anspruch nehmen, damit er existire, muss er dieselbe vor 
Allém sichern, er wird so wenig eine gleiche Vertheilung 
(als Endzweck vollstandiger Communismus) anstreben, als 
eine ungleiche befördern sollen; (abgescliwachter Communis- 
mus ;) sein Dasein und die Productionsthatigkeit sind paralelle 
Nothwendigkeiten —  und es fragt sich nur wie die eine und 
andere gesichert werden ? Bei dér Beantwortung dieser Frage
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werden wir aber fiúdén, dass die beste Beförderung dér Pro- 
ductionsthatigkeit, auch die grösste Entwicklung dér Staats- 
ideé mit sich bringt. Es gibt namlich drei Bedingungen 
innerhalb welcher alléin die Production in einem Staate die 
höchste Stufe erreichen kann, und diese sind, Scliutz dér 
Person, des Eigenthuins und dér geistigen Entwicklung; bis 
jetzt wurden allgemein nur die beiden ersten Bedingungen 
als Ecksteine jeder Civilisation hingestellt, und die dritte 
fand höchstens in dem vaguen Begriffe Freiheit seit dér fran- 
zösischen Revolútion ikren Ausdruck. Niemand wird aber in 
Abrede stellen, dass okne diese Cardinalbedingungen ein frei- 
heitlicher Staat nicht bestelien kann. Welclre Rolle dieselben 
in dér Production spielen, wie da Polítik und Wirth- 
schaft zusammenfallen, das wollen wir zu illustriren ver- 
suchen.

Yor Allém glaube maii nicht, dass dér Scliutz dér 
Person keiner prazisen Umschreibung bedarf; es gibt heute 
kaum einen Staat in Európa, wo dicsér oberste Grundsatz 
nicht als lieilig ausgesprochen wird —  wahrend in dér An- 
wendung hie und da Abweiehungen vorkommcn; Eiigland 
und die Schweiz nehmen vielleicht den ersten Platz ein, 
wahrend die andern Staaten weniger constant sich an diesen 
Grundsatz zu haltén scheinen. Preussen brachte wahrend des 
französischen Krieges die Verhaftung Jakobys, und in Öster- 
reich hatten wir Verhaftungen von Biscliöfen —  aus politischen 
Gründen; sind aber die genannten Staaten nicht weniger freiheit- 
licli fortgeschritten wie die Schweiz und England, ist nicht 
auch die wirthschaftliclie Entwicklung in diesen letzteren 
Staaten eine grössere, ist nicht aucli das Steuersystem ein 
besseres ? Darauf kann mán nicht zweifelnd antworten ; freilich 
habén wir nicht zu untersuchen, oh die Erscheinungen dér 
Verletzung dér persönlichen Freiheit im gegebenen Falle ge- 
reclitfertigt sind, sondern wir constatiren nur das Zusammen­
fallen dér wirthschaftlichen mit dér freiheitliclien und politi­
schen Entwicklung; es ist ferner sehr fraglich ob die er- 
ste oline letztere eine Zeit láng unter Bevormundung des 
Staates vor sich gehen kaim, denn eben diese Bevormundung 
in dér Wirthschaft ist eine zweischneidige ffaft'e, welche oft 
gégén den Staat gekehrt wird —  allé communistischen Ten- 
denzen gipfeln darin, dass die Bevormundung dér Staatsan-
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gehorigen nur zu Gunsten einer gewissen Gruppé von Bür- 
gern geschieht, daher die nicht betheiligten oder benachthei- 
Hgten Klassen min für sich einen gleichen Vortheil verlangen.

In seinem berühmten W erke: Geschichte dér Civilisation 
in England, weisst B u c k l e  ausfübrlicb nacb, wie die Bevor- 
mundungen dér Regierungen überbaupt, dem Fortscbritte dér 
Civilisation wenig nützen, ja selbst den legislativen Körper- 
scbaften Englands misst er niclits anderes als eine ahnliche 
Thatigkeit bei, weil nacli ilim dér Fortschritt durch diegeis- 
tige Bewegung in dér Nation selbst, und ausserbalb dér Re- 
gierungskreise sich Bálin bricbt, und weun diesel* grosse 
Autor dennoch die Civilisation Englands zum Hauptgegenstande 
seines grossartigen Werkes macbte, so gescbab dieses, wie er 
selbst sagt, nicbt aus Patriotismus, sondern weil unter allén 
Staaten Europas —  England am wenigsten das Protector- 
Princip ausfübrte; dér classiscbe Schluss jenes Capitels iiber 
den Einduss dér Religion, Literatur und Regierung auf die 
Civilisation lantét folgendennassen: „die Welt wurde nun
mit dér grossen Walirheit vertraut, dass eine Hauptbedingung 
dér Prosperitat eines Volkes darin besteht, dass seine Re­
giem ig wenig Macht babé, dass sie dieselbe sebr sparsam 
ausübe, und keinesfalls behaupten dllrfe, sich als höchsten 
Ricbter tiber die National-Interessen zu setzen, oder sich 
berechtigt glaube die Wünsche jener zu vereitlen, für dérén 
Wobl alléin ibr dér Platz anvertraut wurde. “ Wenn eine 
Bevormundung ini Principe so schadlich wirkt, so ist es nicbt 
nöthig, allzusehr auf die Einzelheiten einzugeben, es genügt 
in politischer Bezieliung die Bevormundung von dem Mangel 
an persönlicben Scliutz, den mán beispielsweise einem politi- 
scben Agitátor nicbt gewaliren wird, auf die Unterdrückung 
dér geistigcn Producte, und auf den Einduss dér bevormun- 
deten Scbule auszudehnen, um die schadliche Wirkung auf 
die Wirthscbaft abzuleiten. Aber selbst dér Scliutz dér Person be- 
darf nocb auf anderer Seite einer genauern Feststellung; das 
Princip dér Geldcautionen beispielsweise bei criminellen Un- 
tersuclningen müsste zu Gunsten armer Besclmldigten auch 
seine Anwendung etwa darin finden, dass bei einer ungerecht- 
íertigten Yerhaftung ein Schadenersatz geleistet werde; denn 
wenn die Gesellschaft nur den materiellen Schaden sicher zu 
stellen bestrebt ist, den dér reiche Yerbrecher angestiftet
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habén könnte, muss sie dem annen, den durcli die verlorene 
Freilieit ungerechterweise erlittenen Verlust gleichfalls er- 
setzen; ebenso muss die ScMndung dér Éhre strenger geahn- 
det werden —  als dies zumeist in Európa geschieht — in 
Amerika werden Verlaumdungen überaus bárt gestraft. Wir 
seben alsó aucb bier das wirtlischaftliche mit dem politischen 
in dér Leistung des Staates zusammenfallen. Desgleichen sind 
in dér Frage des Scbutzes von Eigenthum —  trotz des gros- 
sen Fortscbrittes, bedeutende ungelöste Punkte; wir erinnern 
nur an die Concursgesetze, welcbe fortwabrend Fluctuationen 
zu Tagé fördern, an die Creditgesetze, an die Advokaten 
Honorare bei Concursen, gégén welcbe jiingst ein Miuisteriu 
Osterreich nur remonstriren konnte, an die Actiengesetze, welcbe 
erst jetzt. reformirt wurden, nach dem sie eine enorme 
Ausbeutung dér Massen nicht bindern konnten u. s. w. Aber 
am wichtigsten ist die Bevormundung dér Scbule durcli den 
Staat d. h. dér Mangel an geistiger Entwicklung in d e r  
S c b u l e ,  so dass wie Buckle ausfülirte, dér Fortscbritt vor 
unsern Augen in dér That a u s s e r b a l b  d e r s e 1 b e n sicli 
vollzieht. In allén oben angeführten Beispielen aber, ge- 
sebiebt die Bevormundung factisch zu Gunsten gewisser 
Classen und zwar dér besitzenden Classen; sowolil bei den 
erwabnten Gerichtsfallen, als aucb bei den Actiengesetzen, wo 
zwiseben dem 1 a i s s e r f a i r é  und dér Regierungssanction, F ői­
men aber keine Principien eingezwangt sind, und in dér Scbule, 
wo zwei Classen, die dér DoCtoren dér Medicin und Advocaten 
eiiien privilegirten Scliutz durcli den Staat, freilich gégén 
vorgangiger und nacbberiger Bezablung von Scbulgeldern in 
Ansprucli nehmen dürfen; wenn biebei eine gewisse bumani- 
tare Praxis Platz gegriffen, wonacb Unbemittelte, diese Staats- 
anstalt gratis benützen können —  so andert dieses nichts an 
dem Princip und es ist ganz dasselbe, als wenn mán mit den 
Armen-G esetzen dem Pauperismus nacbbelfen wollte, was von 
dér Volkswirthschaft melirweniger verworfen w ird; statt des 
Scbutzes geistiger Entwicklung wird eine Schranke aufgestellt, 
auf welche noch ein in dér Gelelirtenwelt berübmten Profes- 
sor B i l l r o t h  in Wien hinweisen konnte, um arme Scliiiler 
vöm Stúdium abzuhalten. Ist es aber nicht eben so wicbtig 
filr die Gesellschaft die allgemeine Harmonie durch die Leis­
tung des Gesammtunterricbtes zu fördern, als Recbtsgelebrten
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oder selbstHeilkundigen alléin, eine Staatsleistung angedeihenzu 
lassen ? Es ist ja eben eine Folge diesel' immer raehr zűr 
Geltung kominenden Eiusicht, dass dér obligatorische gratis 
Seluilunterriclit —  aber aucb die freie Universitat verlangt 
wird! Ein Monopol dér liöhern Schulen ist ja immer gleich- 
bedeutend mit dér Kneblung dér geistigeii Froduction —  so 
wie ein Monopol dér materiellen Production aucb dórt die 
Krafte bilidet. Nur zűr Zeit des Monopols oder dér Unter- 
drückung* dér geistigen Entwicklung konnte die Entdeckung 
Amerikas aufgelialten werden, nur in einer solcben Epoche 
niusste Galliliii im Kerker scbmachten und sich für seine 
Verdienste um die Wissenscbaft den Keim spaterer Krank- 
heiten bólén. Ibis ganze geistige Eigenthum steht in ahnlicher 
Geschicbtsperiode unter brutaler Maciit —  welcbe alsó 
selbstverstandlieb auch eine willkürlicbe Versetzung des Yer- 
mögens leiebt vollzielien wird. Die Geschichte seit Untergang 
des römischen Reiches ist ja nichts, als eine Geschicbte 
zuerst dér Zerstörung dér Production durcli Barbarenvölker, 
dann dér gewaltsamen Ansichreissung dér Production durch 
verschiedene Macbtinbaber —  was mit dem Überband- 
nehinen dér geistigen Finsterniss sich immer mehr und mehr 
ausführen liess; denn nicbt sowohl zu Anfang dér Entstebung 
des Christenthuins —  konnten die Priester diesel- Religion 
die irdisclien Güter an síeli ziehen —  das kain erst lángé 
spater und als völlige Nacht bereiugebrocben war, und zűr Zeit 
dér Kreuzzüge die religiose Autoritát mácbtig dastand, war 
es derselben z. B. möglicli ein Gesetz zu erlassen, wonacb die 
Kreuzfahrer unter andern Privilegien, nicbt nur mit dér 
Brandscbatzung dér Lander, welcbe sie durchzogen bedacht 
—  sondern aucb mit dem Reclite besebenkt wurden, ikre 
Schulden auf mehrere Jakre binaus zu scliieben, die Blütheder 
Bereicherung dér Kirche war aber erst zűr Zeit dér Tezeli- 
schen Ablassbriefe und mán weiss, wie viel diese Erpressuugen 
und Brandschatzungen dér Religion zűr Losreissung von 
clieser selbst beitrugen; mit dem lleranbreclien dér Aufkla- 
rung, mit dem Umsicbgreifen dér Freiheitsprincipien dér 1789 
Revolution verlangte maii die Besteuerung dér Kirchengtlter, 
dérén Secularisirung, —  urgirte mán die Abschaffung dér 
Sportéin und Beneficien, welcbe durch Jahrhunderte eine Classe 
auf Kosten vieler bereicberte — kurz alles liet dann darauf hi-
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saugung dér Massen durch Wenige zu maciién. Es wirdwohl 
vielleiclit. Niemand das Wahre dieses Bildes in Abrede stellen, 
jedoch auch nicht einzuwenden brauchen, dass die uugleiché Ver- 
theuhmgdes Vermögenseiiie ewigeNothwendigkeit sei,denndarauf 
kőimen wir entschieden bejahend beantworten, aber es liegt eine 
tiefe Kluft — zwischen dér Ausbeutung dér Massen —  und 
dér sich frei vollziehenden Güter-Vertheilung, und sicher iát, 
dass die Unterdrückung und derMangelan Schutz dér geistigen 
Entwicklung oder das Monopol derselben, die gewaltsame 
künstliche Vertheilung dér Güter mit sicli bringán muss. 
„Unsere Schulen im Uienste gégén die Freiheit" be- 
titelt sicli eine Brochure, welche Herr Eduard Sack, Mitglied 
des „Véréin für die Freiheit dér Schule" in Berlin imJahre 
1874 dér Öffentlichkeit übergab, und worinvon diesemFach- 
manne nachgewiesen wird, dass allé Reformén des Schulwe- 
sens nichts als eitle Formen sind, —  dass sowolil dér hühere 
wie niedere Unterricht nach wie vor, unter dem Einflusse 
eines Kastenwesens stehen, und dass die Unterrichtsfrage 
richtig und freiheitlich nur durch die sociale Frage gelöst 
werden kann, denn „für die Partbei, welche es für ihre wich- 
tigste Aufgabe gehalten, die Massen des Volkes in dér geis­
tigen Entwicklung zurückzuhalten, ist die Unwissenheit und 
dér Aberglaube des Volkes eine überschwengliche Quelle dér Be- 
reicherung. Darum hat sich diese Parthei sammtlicher Bil- 
dungsanstalten bemachtigt, die Lehrer in ihren Dienst ge- 
presst, den Schulzwang erfunden, und eine eigene Pádagogik 
sich geschaffen" „Unsere Schulen stehen im Dienste g é g é n  
die Freiheit, wer Bundesgenossen zu einem Kampfe fü r  die 
Freiheit wirbt, muss an unsern Schulen vorbeigehen11 heisst 
es zum Schlusse. — Es ist schon frtther von uns betont wor- 
den, dass das Wort Freiheit oft nur ein zutreffendes Schlagwort 
ist, für uns handelt es sich bei dér Schule darum, dass die 
geistige Entwicklung allén gesichert werde, was nur durch Er- 
tlieilung des Gesammtgratisunterrichtes durch den Staat ausge- 
führt werden kann; es darf eben die Freiheit dér geistigen 
Entwicklung nicht durch Zollschranken in Form von Schul- 
und Collegiengeldern gehemmt werden und die geflügelte 
Phrase „Gedanken sind zollfrei" nicht mit dér Thatsache illus- 
trirt sein, wonach nur unterdrükte Gedanken zollfrei wáren.
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Wie mán sieht, ist alsó die Kneblung oder Unfreiheit 
dér geistigen Entwicklung in dér Wirthschaft von eminen- 
tester Bedeutung und wenn Johannes von Leyden im sechs- 
zehnten und irgond ein Mormonenkönig Amerikas in unse- 
rem Jahrliuiulerte sich an dér Spitze communistischer Gesell- 
schaftenstellen, dabei aber selber Völlerei, Prunksucht u. s. w. 
im liöchsten Maasse betreiben, und die frommen Glaubigen 
mit einen Theil von Glücksgütern bedenken, vvelcher gerade 
genügt um dieselben in ihrer Ergebenlieit zu erhalten — 
so kann mán in solchen Staatseinrichtungen welche auch 
nur die B e r e i c h e r u n g  w e n i g e r  befördern helfen, 
nichts als einen abgeschwachten Communismus erblicken: ist 
mán ferner vorurtheilslos genug, um die Staatsinstitutionen 
Europas nicht durch das Prisma historischer Entstellungen 
und Entfernungen, nocli auch durch den Nebel geografischer 
Distanzen mit dem Kastenwesen asiatischer Völker dér Chi- 
nesen z. B. zu vergleichen, so wird mán nicht ermangeln that- 
sachlich auch bei uns, ein nocli ziemlich stark ausgepragtes 
durch Prister und Schule aufreelit erhaltenes Kastenwesen 
zu entdecken, welches freilich schwinden wird ! Das ist alsó 
dér Schutz dér geistigen Entwicklung wie er n i c h t ge- 
leistet werden soll. Dér Leser wird nun hoffentlich überzeugt sein, 
dass diese Leistuug gerade so gut zu den Ecksteinen jeder 
Civilisation gehört, wie dér Schutz dér Person und des Ei- 
genthumes, mit welchem er Hand in Hand geht; obzwar 
mán, und das ist eben dér Unterschied in dér rein wirth- 
schaftlichen, und politischen Behandlung dér National-Öko- 
nomie, wie wir im Eingange dieser Schrift erwáhnten, die 
Production für sich alléin untersuchte; wir selien alsó in dér 
Frage dér Besteuerung, welche die Production zu schützen 
jedenfalls negatív berufen ist — den Zusammenhang dér Po- 
litik mit dér Wirthschaft; mán wird vielleiclit auch die 
Nothwendigkeit dieser drei Leistungen nicht in Abrede stel- 
len, und diejeiiigen welche das Interventionsprincip des 
Staates auf ein Plus und diejeiiigen welche es auf ein Minus 
ausgedehnt wissen wollen, woraus bekanntlich eine grosse 
Fehde fortwahrend entsteht, dürften sich in den gegebenen 
drei Cardinalpunkten einigen? Aber ist auch die Reihe dér Staats- 
lcistungen mit diesen 3 Punkten abgeschlossen? Für immer abge- 
schlossen gewiss nicht! Wenn die unerlasslichénGríinzen bestiinmt
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doch innerhalb dieser Granzen die Theorie immer enger zie- 
hen; —  und wenn wir dies bildlich mit Paralell Kreisen 
thun, ohne die gegebenen Hauptkreise zu berühren, so dtlrfte 
sich die Theorie dér Leistungen aucli auf andere Einricbtun- 
gen erstrecken lassen. Wir habén absicbtlicb das Bild dér 
Kreise gewablt, weil jeder dieser Kreise allé Staatsangehöri- 
gen umfassen muss; die drei aussersten Kreise sind, Scbutz 
dér Person, des Eigentbumes, und dér geistigen Entwicklung. 
Allé Kreise, welche so nm ein Yolk gezogen werden können, 
dass sie gleicb jenen die Gesammtbeit umfassen, ölnie die 
frühern Kreise zu stören, können in den Ralimén dér Lei­
stungen einbezogen werden. Was die Natúr dieser Leistungen 
ausser den genannten sein soll, im vorbinein bestimmen —  
hiesse unberecbenbare Régiónén dér Wirthschaft festsetzen 
wollen — nur die in dér Gesellschaft vorkommenden Er- 
sclieinungen selbst werden erkennen lassen, ob sie in den 
Kreis dér Staatsleistungen gezogen werden sollen; wie so dies 
aber harmonisch mit den schon genannten drei Cardinalbe- 
dingungen gescbeben könne, darüber wird uus die Ver- 
folgung dér Theorie dér Besteuerung beleliren. Wir glau- 
ben bereits genügend ausgefülirt zu babén, dass die Gesell­
schaft dér Production, diese wieder des Schutzes dér Person, 
des Eigentbums und dér geistigen Entwicklung bedürfe, —  
dass ferner diese Bedingungen nur ein Ausfluss dér Pro­
duction sein können, versteht sicli von selbst, da allé Leistun­
gen des Staates durcli Überweisung eines Tbeils dér Production 
genabrt werden; wenn somit letztere die Basis dér Gesammt- 
leistungen des Staates ist, so muss sie aucli die Basis dér 
Besteuerung sein; es ist daun unanzweifelbar ricbtig zu 
sagen, dass die Production denjenigen Tbeil dér Besteuerung 
abgebe, dér zu ilirem Scbutze nothwendig ist. So klar und 
einleucbtend dies aucli sein möge, gibt es Anfechtungen und 
Verdrebungen einer Theorie dér Besteuerung. Da es ei- 
nem so eminenten Volkswirtben wie A d a m S m i t h, über- 
Üüssig erschien die Gerecbtigkeit seiner, dem simplen Ver- 
stande einleuchtenden vier Punkte dér Besteuerungsausfülirung, 
mit einer G e r e c h t i g k e i t s f o r m e l  zu verklausuliren, 
so liat mán gar gesagt: es gebe keine Gerechtigkeit eines 
Steuersystems und einer dér Haupteinwande gégén eine solclie
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war dér, dass maii um gerecht zu sein, behauptete, einem 
Jeden die gleiche Steuer auferlegen zu müssen —  da doch 
dér Eine deni Staate niclit mehr koste als dér andere! In 
welchem Staate will maii nun dem Einen so viel auferlegen 
wie dem Andern ? docli nicht etwa im Sclavenstaate ? waruni 
aber niclit in einem solchen? offenbar weil, was dér Sclave daselbst 
erwirbt seinem Herrn geliört, und dafür, dass er lebt ibm 
keine Steuer abgefordert werden kaim; was ist alsó dér 
Rechtsgrund dér Besteuerung ? Natürlich das, was sein produ- 
cirender Herr und Meister erwirbt —  und setzen wir einen 
modernen Begriff liinzu dér R e c b t s s c h u t z  im allgemei- 
nen! Es könnte nun bebauptet werden, dass da in einem so- 
genannten europaisclien Reclitsstaat —  dér Recbtsscbutz je- 
dermann zustebt, aucli ein jeder Steuer zablen miisse; —  
derjenige aber welcber von dér Production nichts an sicli 
reisst, ist bezüglich dér spontánén Wirkung des Reclitsschutzes 
genau in derselben Lage, wie dér Sclave des Sclavenstaates. 
wobei er freilich zum Unterschiede von diesem den Rechts- 
scbutz in zweierlei Weise in Anspruch nimmt, ersteus, in 
dér freien Arbeit, zweitens, in dér Einwilligung oder gar 
Mitwirkung zu den bestehenden Formen des Reclitsschutzes 
oder dér Gesetze; mit d e r s e l b e n  hat aber jeder Angeliö- 
rige eines Rechtsstaates eins und dasselbe geleistet; namlicb 
denjenigen Theil dér Steuer, welcber niclit durcb die Produc­
tion aufgebracht wird; die moraliscbe Unterwerfung unter 
(las Gesetz, abgetragen; die Ausfiihrung des Reclitsschutzes 
aber, wo derselbe sicli in einer Leistung des bezablten Staats- 
beamten auflöst, kann nur die materielle Production bestrei- 
ten, aus welcher sie hervorgeht und welcbe sie sicbert. Es 
wird dem Leser begreiflich sein und wir miissen ihn an die­
ser Stelle darauf aufmerksam maciién, waruni dann ein deut- 
scher Professor (Held) sein Bucii iiber die Einkommensteuer 
damit beginnt „dér Staat bedarf zűr Erfiillung seiner Aufgabe 
Sacbgüter und üienste"; abgeseben davon, dass mán die ganze 
National Okononiie mit iliren noch nicht lestgestellten Be- 
griffen vergeblicb zűr Umsclireibung obiger zwei Worte 
wird verwendet babén, führt diese Definition zu gewissen 
idealen Abstraktionen, zűr aparten Aufstellung einer Blut- 
steuer, (Militardienst) zu persönlicben Dienstleistungen dér 
Untertbanen wie Ehrenamter. etc. etc. wodurcb eine voll-
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standige Verquickuug dér Steuertheorie eintreten muss; nádi 
dem wir es aber mit idealen Personen niclit zu tinin babén, 
welche dem Staat unentgeldlich Dienste leisten, und im Ge- 
geutbeil dér Ansiclit sind, wenn solclie patriarchalische Leistun- 
gen in dér That auch in einem Freistaate nothwendig waren, 
dieselben logischerweise in einer Steuertheorie gar nichts zu 
schaffen hiitten —  so miissen wir uns vvieder mit Andeutung sol- 
cher Theorien beguügen; dér Mangel an Logik ist eine natürliche 
Saelie, wo aut' dér einen Seite eine Staatsaufifassung bei den 
Steuern perliorrescirt wird, auf dér andern wieder von unbe- 
bezahlten Dienstleistungen die Rede ist —  die docli nur bei 
Feststellung dér Natúr dér Leistungen überliaupt vorhanden 
sein dürfen.

Kehren wir alsó zum Gedanken dér gleichen Ivosten 
und gleichen Lasten zurük ; wir wissen, dass die Gesammt- 
production den Tlieil für die Steuer aufbringen muss, —  
niclit, alsó die Zalil dér Staatsangehürigen tragt die Ivosten 
dér Production —  sondern dérén Gesaninitwirthschaft; die 
Kosten des Staates auf jeden einzelnen repartiren würde die 
Zergliederung dieser einzelnen, mit síeli bedingen —  die Be- 
rechnung dér Kosten per Ivopf und Qualitat eines Familien- 
giiedes müsste so gescliehen, als würde ein jeder dem Staate 
für die Inanspruehnahme ein und derselben Quantitat-Leistung 
eine gleiche Steuerquote zu bezahlen habén —  da mán aber 
weder voraussagen könnte, wie ott, wie gross die begehrte 
Leistung des Staates sein wird, da mán eben so wenig 
die einzelnen Leistungen nacli Zeitverbraucli oder materieller 
Arbeit des Staates abschatzen kann, so ist es auch eine 
vollstiindige Begriffsverwirrung davon zu sprechen was E i n e r  
dem Staate kostet! Und wird sich dér Staatsbedarf vermeli- 
ren, weil sich die Zalil dér Staatsangehörigen vermehrt? 
durchaus niclit! nur damals werden dió Staatsausgaben 
wachsen dürfen, wann die Production und dér Wohlstand sich 
vermehren; dér einzelne kostet dem Staate niclit —■ weil 
dieser ihm etwas gewahrte, im Gegentheile es kostet dér Staat 
dem Einzelnen, weil er ihm für die Gewahriing dér Leistungen 
etwas ablassen muss; mit dér Aufstellung alsó dér Ansiclit, 
als würde Jemand dem Staate Kosten verursachen, hat maii 
von vornehin die Frage auf deii Ivopf gestellt, dér Staat kann 
niclit gleichzeitig ein Steuer einfordern und sagen er leiste
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diese Steuer; es ware ungefahr dasselbe, als wenn ein Ar- 
beiter von 6 Gulden Wochenlohn behaupten würde, dasssein 
Brodherr koste ihm oft einen Gulden, den er für Fleisch 
brauche. Wir habén ja schon früher bei den Gerichtstaxen 
und andern Gebüliren gesehen, wie die Abschatzung derEin- 
zelleistung ein niclit zu fassendes Etwas ist, uud natürlich 
wird auch bei andern Staatsinstitutionen die Unmöglichkeit 
einer solcheu ziffermassigen Bewerthung sich lierausstelleu ; 
es ist beispielsweise mit nichts zu motiviren, warum die Col- 
legiengelder in den Universitaten, unterschiedlich dér Lelir- 
gegenstande so oder so viel betragen sollen ; denn es kann das 
Diplom eines Doctors dér Rechte in Hinsicht dér Arbeit 
seitens des Staates oder seines wirthschaftlichen Werthes in 
dér Gesellschaft nicht taxirt werden; oder niinmt mán gar 
das Ertraguiss irgend einer solchen Einnahmsquelle zusammen, 
so wird oft dér Bierconsument für das Doctordiplom und 
den Justizbedürftigen und umgekehrt dér Doctor für den 
Bierconsuinenten gezahlt habén ; denn wenn es nöthig ware 
die Biersteuer zu ermássigen, so könnte maii immerhin 
in dér Lage sein etwa die Kosten dér Doctoren Diplomeund 
dér Justiz zu vermehren, um sich den Ausfall einzubringen, 
u. s. w. Uas sind die Folgen dér einzelnen und individuellcn 
Abschatzungen dér Staatsleistungen; es ergibt sich daraus bis 
zűr Evidenz —  dass von Kosten, welehe dér Einzelne, dér 
schliesslich in Familienglieder sich grupirt, dem Staate aufer- 
legt, keine Rede sein kann, und dass derjenige, welcher von 
dér Gesammtproduction nichts an sich zu reissen vermag, als 
was er zu seinem Dasein braucht, höchstens von diesem an 
sich genommenen Theil eine Steuer zu entrichten habén wird 
■— obzwar mán einer Analogie nach versucht sein könnte 
einen solchen Staatsangehörigen von dér Steuer ganz zu be- 
freieu, da er durch sein Mitwirken zűr Production und seine 
Einwilligung zu den Bedingungen derselben, einen ausrei- 
chenden Theil dér Steuer gerade so abgegeben hat, wie ein 
Familienvater von sechs Töchtern dér allgemeinen Wehrpflicht 
gewiss eutsprochen hat, auch wenn er nicht einen einzigen 
Militárpflichtigen erzeugte! Somit habén wir auch das Criterium 
für die Leistungen des Staates gewonnen; die Steuer schöpft sich 
aus elér Gesammtproduction — die Leistungen des Staates miis- 
sen auch aus derselben geschöpft werden, nicht abér bei ihrem

6
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Hervortreten erst taxirt werden, —  weil selbe sonst 
früher in dér Luft geschwebt habén müssen, weil eine Leis- 
tung nidit im Sebein bestelien kann, weil die Staatsmaschine 
schon früher in Stand und Gang ist; weder ein Richter, nocli 
ein Lehrer, weder ein General nocli ein Polizeichef, treten 
erst damals in die Categorie dér Staatsleistungen, wenn sie 
berufen sind ihre Arbeit zu zeigen, so wenig irgend ein 
Steuerzahler erst damals den Rechtsschutz geniesst, wenn er 
ihn gégén Gewalt in Ansprueh nimmt; unter den Fittigen 
desselben konnte cr seine Thatigkeit frei entfalten; da diese 
ihm aber yoh Einem andern gestört wird, so tretet die Staats- 
leistung gégén den Feind dér Gesetze in die Schranken; folgt 
daraus, dass die Staatsleistung erst damals in Fönn von 
Steuer sicli entwickelte? das ware eine Schwiichung ihrer 
selbst —  eben bei ihrer Aeusserung kömmt nur dér 
kleinere Theil zum Yorschein —  welcher in ihrer Ge- 
sammtwirkung enthalten ist, dér grössere Theil dér 
geistige und materielle wirkte fortw&hrend, in dem die Ge- 
sammtproduction sich vollzog; —  factiscli wird durch Taxi- 
rung dér einzelnen Staatsleistung, welche kein Philosoph oder 
Mathematiker dér Welt je berechnen kann, dieselbe zu einer 
Production für denjenigen, welcher die Mittel hat die Taxe 
zu bezahlen, denn entweder setzt sie nur den Betreffenden 
alléin in die Lage die Staatsleistungen Ansprueh zu nehmen, 
oder sie zwingt denselben sich die erborgten Mittel irgéndwie 
einzubringen — wodurch sie ihm einen ungleichen Kampf 
auferlegt und seine Production belastet. Anstatt die Unmög- 
liclilteit dér Berechnung irgend einer einzelnen Staatsleistung 
hervorzuheben, und so die Steuertheorie von ihrem dichtes- 
ten Schlamm zu befreien, hat maii diesen Schlamm als notli- 
wendiges Factum genommen, indem mán eine Gebülirentheorie 
aufstellte, und nicht sehen wollte, dass die Berechnung dér 
Gesannnt- Staatsleistungen dasjenige Factum ist, welches 
klar aus dér Gesamiutproduction hervorgelit; denn wenn das 
National-VermÖgen eines Staates 500 Milliarden betragt, oder 
wenn es höher oder niedriger gestellt wird, was be- 
züglich dér Steuer einerlei ist, und wenn dér Bedarf des 
Staates 500 oder 1000 Millionen ausmacht, so falit diese 
Sumine factisch auf das National-Yermögen ; bleiben die Staats- 
ausgaben dieselben und dieser hat ab- oder zugenommen, so
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ist das ebenso logisclie, wie gerechte Reclinungsexempel, 490 
Milliarden gébén 1000 Millionen Staatsbedarf oder 505 Mil- 
liarden gébén 1000 Millionen; hat sich im ersten Fali dér 
Ausfall von 10 Milliarden Reichthum unter 10 Millionen 
Staatsangehörige vollzogen, so habén docli die übrigen Staats- 
angebörigen ihre 490 Millionen behalten, — dass sie jetzt 
cinen höhern percent Satz bei ihrer Steuer zahlen, ist dess- 
halb gerecht, weil sie in dér Lage waren sich genau um 10 
Milliarden mehr Yermögen zu erringen, —  welche die an- 
dern verlieren konnten; —  wollte mán jetzt behauptcn, sie 
hatten nur dieselbe Steuer zu bezahlen wie früher, so wiire 
die Folge davon, dass bei Yermehrung des National-Vermü- 
gens in den Handen obiger 10 Millionen —  und bei gleich- 
zeitiger Verminderung des Staatsbedarfes, was iminerhin mög- 
lich ist, mit genau derselben Gerechtigkeit behauptet werden 
könnte: die restlichen Staatsangehörigen mögen dieselbe Steuer 
wie früher zahlen, wobei die 10 Millionen frei ausgingen. 
Die Entrichtung irgend einer Taxe oder Gébühr für eine 
Staatsleistung, bei Aeusserung derselben, maciit wie wir schon 
bei Besprechung des Begriffes Gebühren gefunden habén, eine 
Steuertheorie unmöglich, sie sanctionirt vollstandig den Zu- 
fall bei den Staatseinnahmen, unter dem Sclieine einer Lei- 
stung für den Betreffenden, welche gar nicht besteht; —  
mit dér Bezahlung einer Gebühr oder Taxe ist die vorhan- 
dene Production um niclits vermehrt, —  es wird im Gegen- 
thei ein Theil davon unter dem Vorwande weggenommen, 
dass dies notwendig sei; —  wenn Jemand einen Wachter 
über seine Weingarten halt, und im Jalire einmal irgend ein 
Unberufener dieselben wird plündern wollen, muss es doch 
sonderbar ersclieinen, wenn danu dér Wachter erst wieder 
hinterher eine Belohnung für die geschehene oder beabsicli- 
tigte Plünderung wird beanspruchen dürfen, sei es weil er 
dieselbe factisch hinderte, oder sei es gar, weil er trachtete 
sie zu hindern.

Was dér Staat bei Aeusserung . seiner Leistung des 
Eigenthumschutzes höchstens thut, is t : dies Streben die 
Plünderung des Eigenthums, wenn eine solche bereits ge- 
schehen, wo möglich gut zu maciién; zumeist wird seine 
Intervention überflüssig, d. h. es ist ein sehr geringer Theil 
dér Production, wegen welcher derselbe in Ansprueh ge-

G*
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nommen werden muss; wenn es hiebei aber dann andererseits 
nothwendig ist, durcli Formen den Verkehr oder die Pro- 
duction zu sicbern, d. h. wenn es rathlich erscheint, bei- 
spielsweise eine Wecbselform und eine Urkundenfonn im 
Gesetze aufzustellen -— so wird die Stempel-Taxe die Fönn 
um kein Haar iindern, sondern grade nur erscbweven; ist 
die Einbringung aber eines Gesetzes über Wecbselform eine 
Leistung des Staates —  so muss gerade so die Scbaffung 
eines Gesetzes, über die Feststellung von Maass und Gewicht 
auch eine Leistung sein ; wird mán nun folgern können, 
dass derjenige, dér sich überhaupt irgend eines Gewiclites 
oder Maasses bedient, eine Taxe zablen solle, um die Pro- 
duction zu befördern? Wir seben allenthalben alsó, —  dass 
die Abscbátzung einer Leistung von Fali zu Fali, nicht nur 
eine Unmöglichkeit ist, sondern dass cin derartiges Princip 
eben die ganze Steuertbeorie auf scbwankende Basis stellt, 
in síeli eine eclatante Unwabrbeit entba.lt, und statt Sebülz 
dér Production, Hemmung mit sicli bringt. Wir wiederbolen 
daher als Criterium für die Staatsleistungen : dass die Steuer 
für dieselben nie von Fali zu Fali eintreten darf — sondern 
nur aus dér Gesammtproduction genommen werden muss, 
welclie die Leistungen selbst ermöglicht; sind nun unent- 
geltliche Justiz und freie Schule aller Unterrichtsgegenstande, 
die bieraus fliessenden Postulate, insoweit wir sclion von den 
drei Hauptbedingungen gesprocben babén, so wird sicli bei 
andern Leistungen, dérén Feststellung nicht zu geschelien 
braucbt, neben dér Bedingung, dass sie unentgeltlich seien, 
nur noch die ergeben, dass sie, wie sclion erwálint die andern 
nicht verletze; oline nun unsere Beispiele ausdelinen zu 
wollen, müssen wir dem Leser wenigstens bezüglicb zweier 
Fragen beweisen, dass die Theorie dérén Riclitigkeit in allén 
Consequenzen wir ohnehin als nothwendig binstellen — auch 
mit dér Praxis zusammenfallt. Bezüglich welcber Leistungen 
dér modernen Staaten könnte mán zumeist sagen —  dass 
ihre Handhabung durcli den Staat die freie Production niclit 
liindern würde? Gewiss — bezüglich Post, Telegrafen, und 
Eisenbahnen! erstere wird überall von den Itegierungen 
gebandhabt, und in Amerika so, dass sie u n t é  r den Kosten 
taxiit ist, was wie wir sclion geseben babén, auch bei einem 
Monopol die einzige Berechtigung wiire; wir gelien aber nun
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zűr Anvveiulung. lu allén L ’indern wurde die Erfahrung 
gemacht, dass je mehr mán mit den Posttaxen herabging, 
desto ausgedehnter wurde dér Yerkehr, ohne dass sich die 
Einnalime dér Regierung welclie sicli oft auch vermehrte, 
verminderte; die Consequenzen dieser Erfahrungen sind na- 
türlicli die, dass mán, da immer eine grössere Anzahl Personen 
diese Anstalt benützt: die Kosten dér Post am billigsten 
durcli eine Steuer aufbringen könnte, — welclie sicli aus dér 
Gesammtproduction ergibt, —  wodurch mán es dér grösst- 
möglichen Anzalil von Staatsangebörigen d. h. allén die es 
nur wollten möglich maciién wiirde, die Post so viel als ihnen 
beliebt zu benützen ; mán wendc uns nicht ein, dass ein Miss- 
braucli getrieben werden würde; es sind dies ja dieselben 
Ausflüclite, die mán bei dér taxirten Justiz erhebt; die Ein- 
führung dér wohlfeilen Correspondenzkarten hat bewiesen, 
dass über eine höchst unbedeutende nur zum Beginn vorge- 
kommene muthwillige Correspondenz einiger sorgloser Personen 
binaus, von einein Missbraucli keine Spur is t ; —  natürlicli 
treten beim telegrafiscben Yerkehr dieselben Umstande ein ; 
denn er weist in allén Staaten Europas die Erscbeinungen 
des Briefverkehrs auf, und glauben wir kaum, dass die Gra- 
tisbenützung selbst dieses Zweiges einen solcben Andrang 
liervorriefe, wie z. B. grosse Gratisvorstellungeu eines grossen 
Operntbeaters oder Scbauspielbauses; freilich muss mán nicht 
vorgefasste Meinungen babon und bedenken, dass sclion in dér 
G r a t i s b e n ü t z u n g  einer Institution dér Keim dafür ent- 
halten ist — dass eine solche nur nacb Bedarf geschehen 
wird, und von diesem kann manchesmal ein Zuströmen nur wün- 
schenswertb sein ; dass die Frage dér Bewiiltigung eines solcben 
vermehrten Bedarfes (welclier iibrigens böchster Culturzweck 
ist —  da die Bedürfnisse sicli mit fortschreitender Cultur 
vermehren und verallgemeinern sollen) nur von secundarer 
Bedeutung ist, wird wolil ein jeder einselien. Was nun die 
Eisenbabnen anlangt, —  so ist nicht in Abrede zu stellen, 
dass solche állmaiig den Cliarakter dér Landstrassen anzu- 
nehmen die Tendenz babén; indem sie die andern Communi- 
cationsmittel fást ganzlich verdrangten ; wenn wir nun sagen 
mocbten: für die Benützuug dér Eisenbahn-Strassen soll gar 
keine Gebühr bezahlt werden, so kiimen wir vielleicht jetzt 
gerade so zu früli, als mán zűr Zeit des Verfalles des Römer-
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mán die ganzliche Abschaffung aller Brücken- und Wcge- 
gelder, dérén es damals unter Dutzenden von Titeln gab, 
verlangt liiitte; wir sagen auch niclit; es solle dies gleicli 
gescheben, wird mán doch ohneliin schon über die Idee 
lacheln —  aber beweisen wollen wir, dass auch hier die 
Theorie dér unentgeltlichen Leistung fest steht. Die Eisen- 
bahnen sind heute machtigste Förderer dér Production, 
durch die Circulation, in welchen Handen immer sich solche 
befinden; jedenfalls waren sie es auch in Handen dér Regie- 
rung —  von welchen mán bekanntlich ni c,ht m e h r  v e r -  
1 a n g t d a s s  s i e  e i n e Z i n s e n g a r a n t i e  d e n He r -  
s t e l l e m  v o n  B a h n l i n i e n  b e w i l l i g e ,  s o n d e r n ,  
d a s s  s i e  s e l b e r  d e n  B e t r i e b  a u s ü b e !  wozu soll 
dies geschehen? .ofíenbar nur uin den Verkehr wohlfeiler 
stellen zu können! wenn nun derselbe ganz gratis wáre —  
könnten Bau- und Betriebskosten dér Bahnen niclit durch 
eine Steuer aufgebracht werden ? Ist denn das nicht eben dér 
Fali, wenn eine Bálin mit Zinsengarantie dcs Staates gebaut 
wird —  und jahrelang wie wir dies sehen, keinen Nutzen 
bringt? in diesem Falle sind aher die Zinsen purer Verlust 
für die Steuerzahler; —  so wie im entgegengesetzten Falle, 
wenn die Eisenbalin einen Nutzen abwirft, die Zinsen-Ga- 
rantie nur ihre Régié steigert, weil die Privatgesellschaft 
innerhalb derselben auch verschwenderisch wirtliscliaften 
kann; es geht daraus hervor, dass in dér Zinsengarantie, 
an eine Privatgesellschaft nur ein Privilégium für eine Gruppé 
Menschen liegt (was die Erfahrung eclatant bestatigte) und 
wenn die Nothwendigkeit des Ausbaues einer Bálin —  den 
Appel an die Steuerkraft rechtfertigt: dies besser geschieht, 
wenn das Capital, als wenn die Zinsen beansprucht werden; 
natürlich dürfte das nur sein, wenn die Benützung dér Balm 
gratis erlaubt wird —  denn, wenn mán den Betrieb derselben 
durch den Staat verwirft, so darf höchstens aus dér Con- 
cessionsbewilligung kein Privilégium gemacht werden. Pfeiffer 
hehandelt diese Frage so ziemlich in diesem Sinne, so dass 
wir von dessen kriiftiger Beweissfnhrung einige Stellen citiren 
wollen; derselbe spricht sich gégén die Staatsregie aus, und 
fáhrt dann fort.“ Mán kann darüber streiten, oh Staatseisen- 
bahiien wünschenswerth sind oder nicht, aber selbst wenn
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mán sich für Staatseisenbahnen entscheidet —  und sogar 
gerade dann, kann kein Zweifel darüber • herrschen, dass die­
selben nicht als E i n n alira s q u e 11 e für die Finanzverwaltung 
dienen dürfen. Denn wenn es ira Interessé dér Gesammtheit 
nöthig ist, dass dér Staat Eisenbahnen baue, so zieht auch 
die Gesammtheit Nutzen daraus und billigerweise kann die 
Regierung niclit verlangen, dass diejenigen welche gerade die 
Bahnen direkt beiiützen die vollen Kosién die sie verursa- 
chen wieder erstatten, gescbweige denn, dass sie darüber 
liinaus noch einen Überschuss zűr Bestreitung anderer Staats- 
auslagen entricbten. Sind es doch nicht diejenigen alléin, 
welche eine Bálin befahren, oder Giiter darauf verschicken, 
die Gewinn daraus ziehen, sondern ganze Distrikte, ja sammt- 
liche Staatsangehörigen nehnieu an dem Aufschwung desYerkehrs 
und des Wohlstandes Autheil, welcher durch die Eisenbalineu 
hervorgerufen wird. Dieselben Finanzmanner, welche sich brüsten 
mit den grossen Überschüssen die sie aus ihren Eisenbahnen ge- 
zogen habén, würden es als unsinniges Zuinuthen von sich weisen, 
wenn mán von ihnen verlangte, dass sie Chausseen und 
Brückengelder so liocli ansetzen sollten, dass nicht nur die 
Instandhaltung dieser Verkehrsstrassen, sondern noch die 
Zinsen des dazu aufgewandten Anlagecapitals gedeckt, ja über 
dies alles hinaus noch ein Überschuss erziolt werde. Sind 
aber die mit Schienen bclegte Verkehrsstrassen anders zu 
beurtheilen, wie die ührigen?" Wie mán sieht, entscheidet 
sich Pfeiffer nur darüber nicht, —  ob dér Staat eine Bálin 
betreiben solle; ja weiterhin ist derselbe vielmehr dagegen ; 
auch wir behaupteten nicht, dass die Regierungen den Eisen- 
bahnverkehr sofort üheniehmen sollen, wir wollten nur nach- 
weisen, dass im Falle dieselben eine Leistung des Staates 
sein könnte, diese genau den Charakter einer andern habén 
müsse, d. li. dass für dieselbe keine Bezahlung von Fali zu 
Fali eintreten darf; wenn Pfeiffer aber verlangt, dass dasAnlage 
Capital sich nicht verzinsen solle, dabei aber die Betriebs- 
kosten gedeckt, d. h. wieder erstattet werden müssen, so 
könnte dies nur durch die Steuerzaliler geschehen, —  wobei die - 
jenigen, welche d ie Bálin nicht viel benützen, denselben Nutzen 
liatten, diejenigen aber, welche sie am meisten in Anspruch 
nehmen, um den vollen berechtigten Gewinn daraus zu ziehen, 
fortwahrend die Benützungs-Gebühren herabdríicken müssten,
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und wieder die Abschatzung diesel' Gebühren, weil die 
Kosten niclit ganz eingebracht werden dürften, zu ungleichen 
Bélástul) gén dér verschiedenen Verkehrsbranchen Anlass biethen 
wlirde, wass bei einer Gratisbeiiützung ganz wegfállt; wahr- 
scheinlicli waren die Interessen dér Handelsleute d. h., 
dér Verkehr mit Waaren inelír begünstigt, als dér Personen- 
verkehr, wahrend letzterer als Staatsleistung wenigstens die­
selbe Fürsorge wohl in Anspruch nelimen darf; bei dér 
Gratisbenützung aber trágt cin Jeder im Verhaltnisse zu seiner 
Steuerkraft b e i ; und die Benützung dieser Staatseinrichtung 
nach Maassgabe des Gebrauches, gibt in diesem wie jedem 
andern Falle alléin, das volle Entgelt — indem es gleichzeitig 
eine Ungerechtigkeit durch die unbeschrankte facultative 
Benützung unmöglich macht. Freilicli kann mán heute an 
eine solcbe Leistung um so weniger deliken, als es in 
Európa noeli Finanzmanner gibt, welche selbst in Brüeken- 
gelder eine Yerzinsung des National-Capitals und eine Quelle 
für Staatseinnahmen erblicken zu müssen glauben, und wir 
können bei dieser Gelegenlieit niclit umhin es mit Bitterkeit 
auszusprecben, dass eine Beibe ungariscber Finanzminister 
die Erhebung eines Brückenzolles im Weiclibilde dér Stadt 
Budapest, dérén linkes und recbtes Donauufer erst vor eini- 
gen Jabren zu einer Gemeinde vereinigt wurde, notliwendig 
eracbtete, nur um einige liunderttausend Gulden Einnabmen zu 
babén, und sicb niclit zu dér Höhe politischer und finanz- 
mannischer Einsicht zu schwingen vermochte, dass die wirk- 
liche Yerschmelzung zu einer Stadt im Brückenzoll ein riesiges 
Hinderniss findet, dass dieselbe dann nur ausserlich besteht, 
und dass auch die wirthscbaftlichen Verhaltnisse in beiden 
Stadttbeilen sicb einander umsoweniger nahern können, als 
dér Strom breit und es nur zwei entfernt von einander gele- 
gene Brücken gibt. Dodi kehren wir zu unserem Tbema zu- 
rück. Wenn Pfeiffer den Charakter dér Babnen so gut schil- 
derte, so können wir aucli von seiner Kritik des Concessions- 
wesens und dér Ziusengarantie dasselbe erwarten. In dér That 
sagt er „Sclion dér Umstand, dass liaufig die Concessionen 
zum Bau von Privatbahnen ’verweigert wurden, beweisst ja, 
dass die erste Voraussetzung (als würden die Krafte ohne 
Ziusengarantie niclit ausreichen) unrichtig ist, und dass esiu 
den civilisirten Staaten Europas den Privátén weder an Lust
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nocli an Tliatigkeit lehlen würde, ein Eisenbahnnetz herzu- 
stellen, wie es die Bediirfnisse erheischen, wenn sie bei den 
Regierungen nur die nöthigste Unterstützung finden würden. 
England hat das vollstándigste Eisenbahnnetz von allén Staa- 
ten, und dórt existirt nicht nur keine einzige Meile Staats- 
bahn, sondern die Regierung hat auch dórt nie irgend welche 
Zinsengarantie gewahrt.“ Dass in manchen Landern das Capital 
weniger düssig ist, gibt Pfeiffer zu, docli meint er, dass auch 
in dem Falle, eben bei dér Gestalt des europaischen Geldinarktes 
das fremde Capital von selber zuströmen würde; endlich kömmt 
dieser Autor züm Schluss, dass die Zinsengarantien schadlich 
wirkten, indem mán bei Concessionen den verkehrten Weg 
einschlug, anstatt namlich den Bau einer Linie zu decretiren 
und dann unter den Anbietlienden zu licitiren, hat mán ganz 
einfach die von irgend einer Gruppé oder Coterie Capitalisten 
ausgeheekte Bálin, mit einer Zinsengarantie bereichert. Aus 
all dem geht hervor, dass die Staatsleistung bei Eisenbahnen 
das geworden ist, was allé andern Leistungen werden müssen 
die nicht gratis benützt werden können, nur Hittel um die 
Production Zu Gunsteu gewisser Gruppén zu vertheilen.

Bedarf es aber nocli dér Erörterung wie wohlthatig die Gra- 
tisbenützung jener Leistungen wirken ínüsste, welche wir schon 
für die nachste Zeit verlangen —  die freie Benützung aller 
Unterrichtsanstalten ? Wird mán in Abrede stellen, dass dér 
inenschliche Erfindungsgeist, bei dem heutigen Standé dér 
Wissenschaft in einer freien Schule enorm gefördert sein 
möchte? Kami mán leugnen, dass dies Wegfallen dér Schei- 
dewande zwischen den einzelnen Lehrfachern eine gewisse 
Schablone aus den Schulen entfernen muss, weil die Einwir- 
kung aller Zweige des Unterrichtes aufeinander durch die ab- 
solute Freiheit des Schulbesuches unvermeidlich ist ? Wie mán 
alsó die Staatseinrichtungen auch betrachten mag —  steht, 
die wirthschaftliche mit dér freiheitlichen Seite in unverkenn- 
barer Harmonie. Fassen wir das Gesagte zusammen, so wird 
sich als Grundbedingung einer jeden Leistung des Staates ilire 
unentgeldliche Benützung ergeben —  und da wir als die cardi- 
nalsten Leistungen Scliutz dér Person, des Eigenthums und dér 
geistigen Entwicklung hinstellten, so kaim mit obiger Grundbe­
dingung, auch bei Erweiterung dér Leistungen weder die Produc­
tion gehemmt, noch durch den Staat künstlich vertheilt werden.
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Den aussersten Kreisen dér Staatsleistungen reilien allé aiuleru 
sich paralell an, die Bíirger stehen zerstreut innerlialb (ler Kreise 
nach ihrer Benützung dér Staatsanstalten —  je mehr sich die 
Kreise vermehren kőimen, desto besser für die Gesellschaft, je 
tiefer beisammcn die Staatsangehö.rigen in dem innersten Kreis 
stehen, desto mehr sind allé Staatsleistungen benützt, desto 
besser für die Production und freie Vertheiluug derselben. 
Je mehr Unterschied die innern Kreise zu einander be- 
züglich dér Zahl dér darein Befindlichen zeigen, und je 
mehr blos dér ausserste und dér innerste Kreis bevölkert ist, 
desto grösser die socialen Abstande —  wie wir es heute eben 
seben, wo die Staatsanstalten 'nicht benützt werden können.

Was ist aber endlich wird nun dér Leser mit Recht 
fragen — diese Production, aus welcher wir alléin (und zwar 
aus ihrer Gesammtheit) die Steuer schöpfen wollen? Die 
Production ist alles, was zűr Wirthschaft einer Nation geliört; 
sie besteht in Waaren, Gold, Grundstücken Iliiusern, etc. 
soll nun daraus die Steuer in Natura gescliöpft werden? 
offenbar nicht; —  denn dér Staat wird wohl in letzter Linic 
Theile von all diesen genannten Gegenstanden direct und indi- 
rectiu Ansprucli nelunen, aber erst nachdem dieselben ihm, in 
Werthform des Geldes, welches den unentbehrlichen Vermitt- 
ler spielt, zugewiesen worden sind; wir müssen alsó suchen 
in welche Werthform des Geldes, sich diese Production oder dérén 
Factoren: dieGüter, auflösen. Es wird aul den ersten Augen- 
blick einfach und richtig s c h e i n e n ,  dass inán allé Güter 
in Geld bewerthen könne, dass ein jeder solcher Werth ein 
Yermögen reprasentirt, welches mán nun besteuern könnte, 
und woraus sich dann die jetzt so oft gehörte Vermögens- 
steuer entvvickeln liesse ; es ist aber bei weitem nicht alles 
Vermögen iu dem Sinne, dass es für die Steuer eme Bewer- 
thung zuliesse; alles was zűr unmittelbaren Consommation 
bestimmt ist, und alles was in dér Production nur halbfertig 
oder überhaupt nicht vollendet ist und zűr weiteren Produc­
tion bestimmt ist, entzieht sich einer solchen Auffassung; 
dieser Uinstand hat nun die National-Okonomen überhaupt, 
zu einer Unterscheidung, dér in dér Wirthschaft vorkonmien- 
den Güter, von denen es oft unendlich schwer wird zu be- 
stimmen in welchem Stádium dér Production sie sich bcfinden, 
gebracht, nach welcher Unterscheidung wenigstens die Natúr
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dér Güter zu erkennen sein so ll; wir werden uns mit dieser 
Unterscheidung einigermassen bescliáftigen müssen, wobei 
zugleich die Production in ihrer vollendetsten Fönn, welche 
wir zűr Steuerbasis nehmen, sich herauswinden wird. Die Na­
tional Okonomen unterscheiden zweierlei Güter oder Capital, 
namlich f i x e s  und c i r c u l i r e n d e s .  S m i t h ,  welcher 
weniger aphoristiscli als ausführlich diese Frage behandelt, 
führt die Gegenstiinde einzeln an, welche den specifischen 
Charakter des fixen Capitals habén, namlich e in  E i n k o m - 
m én  zu b r i n g e n  ö ln ie  s e i n e n  B e s i t z e r  zu w e c h -  
s e 1 n ; dass diese Definition nicht ausreiclit, mögen zwei Bei- 
spiele beweisen; ein Haus, das zűr eigenen Bewolinung vöm 
Erbauer bestimmt ist, ware fixes Capital; wenn es aber gégén 
Pacht vermiethet wird, was wie wir sehen werden, für den 
Begriff cirkuli rendes Capital gleichfalls nicht genügt, wird es 
von Smith in den „generál stock“ : allgemeines Gut eingereiht. 
Das circulirende Capital ist jenes, das seinem Eigenthümer 
nur weil es cirkulirt, ein Einkommen abwirft. Kann mán 
nun sagen, das Haus circulire, weil es verpachtet wurde, 
gewiss nicht, höchstens, ware dies bei einem Verkaufe dér 
Fali; noch scliwerer wird die Anwendung dieser Begriffe 
wenn es sich um Möbel zűr Benützung handelt; zuerst ge- 
hören solche in den „generál stock,“ bei Vermiethung an ei- 
nen Fremden, oder aber beim Verkaufe wird sich nach obiger 
Definition, weder dér Character des fixen, noch des circuli- 
renden Capitals herausstellen. S a y , einer dér bedeutendsten 
französischen Okonomisten, dér nicht viel spater als S m i t h  
seine National Okonoinie schrieb, neont fixes Capital dasje- 
nige, dessen Werth in solchen Instrumenten residirt, welche 
in permanenter Fönn für die Production beschaftigt sind. Daniit 
diese Erklarung genau sei, müsste das Wort Instrument definirt 
werden, weil eigeutlich fást alles Instrument ist— und eine perma- 
nente Fönn nur in dér Erde selbst gefunden wird! Auch ware es 
fraglich,wohin das Geld, welches ebenfalls einerleiForm behalt di- 
rekt aber nicht in dér Production, sondernin dér Cirkulation be­
schaftigt ist, gezahlt, werden solle! Roscher theilt das Capital 
in stehendes und umlaufendes; ersteres kann mehreremahle, 
letzteres nur einmal von seinem Besitzer zűr Production be­
nützt werden; „in einem nicht ganz identischen Sinne (wir 
lassen nun Roscher sprechen) wird dieser Gegensatz von
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Ricai’do aufgefasst, welcher das langsam vergangliche Capital 
stehendes und das sclmell vergangliche umlaufendes nennt. “ 

Wenn nun bei dér Erzeugung von Spiritus oder Bier, 
die Uberreste des venvendeten Bohmaterials nocli zűr Berei- 
tung eines andern Artikels dienen können, was in dér That 
dér Fali ist, wird das ursprüngliche Matériái fixes oder cir- 
culirendes Capital gewesen sein ? — Dasselbe Matériái — 
welclies im Falle es vöm Menschen conSumirt wird, dem 
selben, wie Kom z. B. aucli nicht nur einmal, sondern 
durcb Milble und Backer mehreremale genützt liat?! DasUn- 
bestimmte dieserDefinitionen wirdwohl nicht ganz inAbrede zu 
stellen sein, und wenn Baudrillart die Ansichteu seiner Vorgauger 
nur ixponirt, und selbst Stuart Mill in diesel- Hinsicht von 
den genannten Autoren nicht wesentlich abweicht, so beweist 
dies die Schwierigkeit dér Lösung. Menier, dessen wir 
dem Leser weitere Erwáhnung zu thun versprochen, bringt 
nun folgende neue Definition: Das fixe Capital ist ein solches, 
wenn s e i n Pr o d u c t ,  s e i  ne  (desCapitals) I d e n t i t á t  n i c h t  
a n d e r t  j e d e  N ü t z l i c h k e i t  a b e r  d e s s e n  P r o d u c t  
s e i n e l d e n t i t a t ü n d e r t ,  i s t  c i r c u l i r e n d e s  Ca­
p i t a l ,  oder aucli, d a s  f i x e  C a p i t a l  p r o d u c i r t  N ü t z -  
l i c h k e i t e n ,  o h n e  s i c h zu v e r a n d e r n ,  d a s  c i r c u -  
1 i r e n d e k a n  n n u r d a n n N ü t z 1 i c h k e i t e n p r o  d u- 
c i r e n  w e n n  e s  s i c h  v e r a n d e r t . "  Dér Yerfasser reibt 
nun selbst auf Grund seiner Theorie, Rindvieh z. B., je nach 
dem es zűr Agricultur oder zum Consum bestimmt ist, in 
die Categorie des fixen oder cireulirenden Capitals —  denn 
beim Consum verwandelt es sich in Geld! Wenn es aber ver- 
kauft, gemiistet, und wieder verkauft wird, wohin gehört es 
dalin ? nach derselben Theorie ist das Műbél des Möbelliand- 
lers, wenn es zum Gebrauch verwendet wird: fixes, und wenn 
es vöm Möbellnindler verkauft w ird; circulirendes Capital! 
Wir seben, dass Menier fiir die Smith’sche Definition eine 
bestimmte Formel suclite, welche bei ihrer Anwendung totál 
unhaltbar wird, da ein und dieselbe Nützlichkeit fást in ein 
und demselben Momente den Character des fixen, sowohl wie 
des cireulirenden Capitals annehmen und oft ganz unbezei- 
clienbar bleiben kann, etwa wie dér „generál stock“ bei Smitli. 
Bevor wir nun unsererseits eine Definition des fixen und cir- 
culirenden Capitals gébén, wollen wir, weil es für unsern
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Gegenstand nur förderlich sein kaim erwahnen, dass Menier 
seine Theorie, in seineni Buciié Theorie et application de 
Tlmpot sur le Capital, in höchst bedeutender Weise anzu- 
wenden versuchte ; derselbe will namlich nachweisen, dass die 
nützliche Wirkung des cireulirenden Capitals im Verhaltniss 
dér Yermehrung des fixen Capitals sei, ferner, dass das cir- 
culirende Capital immer die Tendenz habé: zum fixen zu 
werden; je mehr sich alsó das fixe Capital vermehrt hat, 
desto sicherer war die Wirkung des cireulirenden Capitals; 
ebenso wird gezeigt, dass die Production im geometrischen 
Verhaltniss zűr Schnelligkeit dér Circulation stehe, daher dér 
Verfasser aus diesen Satzen schliesst: dass eine jede Steuer 
welche die Circulation trifft: ohne Bedenken verdammt werden 
müsse, dass folglich nur das fi x e C a p i t a 1 b e s t e u e r t  wer -  
d e n d ü r f e. Wir habén schon gesehen, dass ein und dasselbe Gut 
bei Menier manchmal fixes, manchesmal circulirendes Capital 
ist, bei dér Besteuerung müsste nun, um das fixe Capital 
treffen zu können, alles was vennöge obiger Definition in 
Scliwebe bleibt, wenigstens auc l i  zum cireulirenden Capital 
gerechnet werden, weil es, so lángé es nicht im fixen Capital 
aufgegangen ist, jedenfalls circulirend is t ; in Folge dessen, 
müsste ein ungeheurer Tlieil dér Production unbesteuevt 
bleibeu; nocli schwankender wird aber diese Theorie, wenn 
mán die Circulation, dérén Hemmung alléin die Steuer b 1 o s 
vöm fixen Capital empfehlen soll, zum Ausgangspunkte nimmt; 
es ist wohl richtig, dass sich die Production im Yerhaltniss 
und gébén wir zu, im geometrischen Verhaltniss zűr 
Schnelligkeit dér Circulation vermehren kann —  aber ein 
circulirendes Capital oder Gut, wird nach seiner Vollendung 
vollstándig consumirt, oder nach und nach abgenützt — 
und eben n u r  d u r c h  d i e  B e n ü t z u n g  für menschliche 
Zwecke, insoferne wieder zum fixen oder cireulirenden Capital, 
als bei dér Arbeit des Menschen und dér nicht völligen 
Absorption, neue Güter entsteheii können, wie z. B. Lumpen 
etc. zűr Papierfabrikation und Dünger zum Bodenbau ver- 
wendet wird ; —  sollen nun die Güter welche lángé bevor 
sie das Materiül als Lumpen und Dünger lieferten, dem 
Menschen in vollendeter Fönn dienlich waren, nicht besteuert 
werden, weil sonst ihre Circulation aufgehalten wird ? Sie ist es 
aber durch die Steuer in keiner W eise! das vollendete Ca-
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pital —  kann wohl vermindert worden seiu, aber die Circu- 
lation ist nicht gehemmt; das vollendete Capital ware ebenso 
in seiner fixen Fönn vermindert; und würde maii die Steuer 
ausschliesslich dórt suclien, so müsste daselbst eine Gebun- 
denheit dér Kriifte eintreten, wie sie für die Wirthschaft eben 
so schadlich ware, als die Hemmung dér Circulation. Dodi 
wenn das nicht richtig ware —  so kann doch nicht geleugnet 
werden, dass derStaat gerade so circulirendes, wie fixes Ca­
pital consumiren oder in Anspruch nelimen müsse, da es sicli 
nur um Nutzgebrauch für menschliche Zwecke liandelt, welche 
die circulitenden Güter in vollendeter Fönn erfüllen, ja es 
könnte viel elier behauptet werden, mán müsse die Steuer 
nur von den in dér Production vollendeten circulirenden 
Gütern nehmen, da die Steuer an den Staat sicher ein Theil 
dér Production ist, dér nur consumirt wird, indern seine 
Reamten im eigentlichen Sinne des Wortes nichts produ- 
ciren! Wir sehen alsó bei dieser Steuertheorie wieder, zu 
welchen Folgen extreme Definitionen füliren; mit fteclit 
wurde Menier dér Yorwurf gemacht —  dass er gleich den 
Phisiokraten allén Werth im fixen Capital sebe, wenn gleich 
jene nur die Erde als Quelle allén Wert.hes betrachteten ; 
im Principe lauft dieses auf eins hinaus. Seiu Bucii, welches 
in dér französischen Presse, wie es scheint viel von sicli 
reden machte, verschaffte ihm die öffentliche Discussion 
seiner Ideen im Marz 1875 vor dér Gesellschaft dér franzö­
sischen Economisten; in dér betreffenden Sitzung wurde fást 
einstimmig zugegeben, dass mán das Gesammt-Capital, aber 
nicht das fixe alléin besteuern solle, und darauf hingewiesen 
wie wenig seine (Menier’s) Főnnel eineexacte Auslegung zu- 
lasse; es wird dér Leser nun aber darin nicht nur die Mei- 
nung jedenfalls sehr competenter Fachleute erblicken, son- 
dern aucli unsere frllhere Behauptuug, wonach die Tendenz 
zűr direkten Besteuerung mehr und mehr sich Bálin bricht, 
bestatigt, finden. Sehen wir nun unsererseits das Capital 
oder die Güter zu classificiren.

Die bisherigen Erfahrungen légén uns die Vorsicht auf 
jede Elasticitat zu vermeiden, —  bei einer Definition zeigt 
sich die menschliche Spraclie leider oft unzureichend —  und 
die grösste Subtilitiit —  bringt gleichzeitig die grössten me- 
tafisischen Klippen mit sich. Sollen wir nun die Begriffe fix
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und circulirend in ihre engsten und weitesten Gránzen dran- 
gen und sie in dér Wirthschaft anwenden, so werden wir die 
Endpole dér Wirthschaft fixes und alles was darinnen liegt 
circulirendes Capital nemien müssen, d. h. alles das —  ohne 
welches eine Wirthschaft nicht besteht und nicht gedaclit 
werden kann, alles das, was ausserhalb des Kreislaufes der- 
selben so besteht, dass es diesen beherrscht, alles das, woraus 
die Wirthschaft kommt und wohin sie zurückkehrt, die End- 
und Anfangspfeiler dér menschlichen Wirthschaft und schliess- 
lich das, was die übrigen Güter aufsáugt, nennen wir fixes 
Capital! F i x e s  C a p i t a l  i s t  n u r  d i e  E r d e  u n d  d é r  
M e n s c h ,  welch letzterer durcli die Arbeitdie ganze Production 
schafft und stört, das heisst circuliren und consumiren kisst, 
indem solche zuerst hangsam aus dér Erde hervorgeht, dann 
ihre höchste Vollendung wahrend dér Circulation findet, und 
schliesslich durch ihn wieder dalán zurückgestellt wird, wobei 
derselbe aber durch seine immer mehr zunehmende Herr- 
schaft über die Production und Circulation — paralell mit 
dér Erde an Werth zunimmt. Eine solche Auffassung entspricht 
dér Wirklichkeit vollkommen. Ja in Careys Sociahvissenschaft 
ist dieser Gedanke sehr schön, wenn auch nicht in Bezug auf 
cirkulirendem und fixem Capital beleuchtet, und nachgewiesen, 
dass dér Werth des Menschen in dem Maasse zunehme, als 
seine Macht über die Naturkrafte grösser wird. Wir glaubeu 
aber auch mit dér europáischen National-Oekonomie, hinsicht- 
lich unserer Definition, dér mán vielleicht den Vorwurf ma­
ciién wird, dass sie sich in zu enge Granzen bewege, inner- 
lialb ihres Rahmens uns ganz im Eiuklang zu fiúdén, denn dass 
die Erde zum fixen Capital gerechnet wird versteht sich von 
selbst, und wir habén ferner gesehen, wie die meisten Autoren 
die lángere oder kürzere Dauer dér Güter in ihrer urspriing- 
lichen Form, als Criterium für diese Begriffe annehmen; sind 
nun aber nicht dér bebaute Bódén und dér fortschreitende Mensch 
diejenigen Werthe in dér Wirthschaft auf welche jenes Cri­
terium vollstándig passt ? Nelunen wir den Menschen in 
dér Wirthschaft—  so fiúdén wir wohl in dieser Hinsicht bei den 
National-Oekonomen eine Unsicherheit, ob und wohin derselbe 
zu classificiren sei, abe r s e i n  W e r t h  im National-Yermögen 
im allgemeinen, wird vollstándig anerkannt; Stuart Mill áus- 
sort sich, indem er vöm ökonomischen Reichthum sprieht, dass
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bén inüsse — dass es aber keine direkte odor positive Ver- 
letzung des Gebrauches ware, wenn mán jedes Product, wel- 
ches uützlich und anhaufbar ist, als zum Reiehthum gehörig 
betrachten würde. „Die Geschicklichkeit, Energie und Aus- 
dauer dér Handwerker eines Landes sind Theile seines 
Reichthums, gerade so wie dérén Werkzeuge und Mascbinen. 
lm Sinne dieser Definition müssen wir jede Arbeit als pro- 
ductiv betracliten, welche permanente Nützlicbkeiten schafft, 
ob dieselben in menschliclien Wesen oder in andern lebenden 
und leblosen Objecten ver körpert sind.“ Roscher zablt, indem 
er das Capital classificirt in die Reihe dér u n k ö r p e r- 
1 i c h e n K a p i t a 1 i e n (unter Punkt K ) : die Kundschaft 
einer Firma, die höhere Fertigkeit, welclie eiu Arbeiter durcli 
wissenschaftliche Studien, das grössere Vertrauen, welches er 
durcli lángé Bewabrung ervvorben hat. Sicber muss mán dann 
diese Classificirungauf den Arzt,Lehrer, etc. ausdebnen. Baudril- 
lart, elessen Handbucb dér National-Oekonomie, wenn auch nicbt 
in Form, so docliim Wesen die Aehnlichkeit mit Rosclier’s 
Werk hat —  dass die Ansicbten früherer Volkswirthe in 
ausgezeichneter Weise exponirt werden, sagt nacbdem er die 
Classification S m i t h’s wörtlich anfübrt, in welcber dieser 
vor allén andern modernen Ökonomisten die aquirirten Talente 
zu den fixen Capitalien rechnet, —  sehr ricbtig und treffend, 
„Arn Tagé wo das geistige und moraliscbe Capital einer Ná­
tron verschwunden ist, ware das materielle nicbt nur weit 
davon entfernt sich zu entwickeln, es könute sicb nicbt ein- 
mal mebr reproduciren. “ Dér Leser winl nun zugeben, dass 
wir höchstens den Begriffen von fixem und circulirendem 
Capital engem Granzen gezogen babén, mit dér Wissenschaft 
aber nicbt darob in Widerspruch geratben sind. Indessen 
wird sich in dér Anwendung unserer Unterscbeidung für die 
Steuer auch eine weitere Harmonie herausstellen.

Wir babén die Production in vollendetster Form als Aus- 
gangspunkt für die Steuer genommen —  dieselbe aber in fixes und 
circulirendes Capital getheilt; (wobei wir schlechterdings allé 
Nützlicbkeiten oder Güter, welche zu definiren überflüssig ist, 
darunter versteben) —  wir müssen jetzt untersuchen welclie 
Formen das circulirende und fixe Capital gegenüber dér Be- 
steuerung einnebmen. Solche werden sicb mit einem Bliclt
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in die Praxis dér Gesammt-Wirthscliaft lendít ergeben; die­
selbe enthalt namlich: erstens den Grund und Bódén als 
fixes Capital nach seinem Tauschwerthe, zweitens das circu- 
lirende Capital aller andern Güter, das sich im Rein-Gewinn 
des Producenten ersetzen rauss, und drittens das fixe Capital 
in dem Productionswerth oder Arbeitswerth des Menschen; 
somit hatten wir eine Besteuerung vöm Werthe des Grund- 
besitzes, eine Besteuerung vöm "Rein-Einkommen des Kauf- 
mann, Fabrikanten, und Unternehmers, und eine Besteuerung 
vöm Erwerbe des Menschen —  im Lohn oder Honorar! In 
einer solchen Besteuerung ist gar kein Staatsangehöriger 
ausgeschlossen, es sei denn, dass er von Unterstützung lebe. 
—  Dem Leser wird sofort auffallen —  dass wir eine Besteu­
erung nach dem W e r t h e  beim Grund und Bódén, aber nach 
dem R e i n - E i n k o m m e n  vöm Kaufmann, Fabrikanten, und 
Unternehmer, und vöm persönlichen Erwerbe eine Besteuerung, 
welche principiell dieselbe wie beim andern fixen Capital ware, 
fordern.

In dér That habén die National - Oekonomen mit 
Reclit den Unterschied zwischen fixem und circulirendem 
Capital gemacht, derselbe tretet uns praktisch auf Schritt 
und Tritt entgegen. Nirgends wirkt die Natúr mehr und 
Menschenliande, Menschengeist, und Mascliinen weniger, als 
beim Bódén, nichts beliauptet seinen W e r t h  in dér Tausch- 
wirthschaftlanger,alsdas Ackerfeld, nichts hingegen verliert von 
sciner Reproductionskraft und seinem Tauscliwerth schneller 
als das circulirende Capital! Aller Fortschritt in dér Technik 
und im Mascliinen-Wesen, ferner in dér Theilung dér Arbeit über- 
haupt, ist in dér Landwirtlischaft unbedeutend — gégén die Wir- 
kung jener Factoren in dér Industrie ; hat mán docliwas den 
Bodenbau anbelangt eliedem gar mit M a 11 li u s und R i- 
c a r d o  von einer Erschöpfung im Verhaltnisse zűr Yermeh- 
rung dér Menschen gesprochen —  wodurcli dér Werth dér 
Menschenarbeit docli verschwinden müsste, gégén den natürli- 
clien Werth des Bodens! —- Wenngleichnun die schreckliche 
Lehre nicht mehr gilt — dass die Nahrungsmittel sich 
weniger schnell vennehren, als die Menschen, so muss mán 
wenigstens für immer zugehen —  dass die Bodenproduction 
sich keinesfalls, bei dér intensivsten Bebauung derselben 
Flachen, im annahernden Verhaltniss, zum Yerhaltnisse dér

7
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iinmer neueren Heranzieliung noch völlig unfruchtbaren Bodens 
vermehrt; —  wabrend dagegen bei dér industriellen Production 
die Mechanik, und die Dampfkraft aus ein und derselben 
Quantitat eines Gegenstandes, tausend und tausende von 
neuen Adern in den Canal dér circulirenden Güter scliaflt. 
Brauchen wir zu analysiren, was aus cinem Stück Eisen, 
oder aus einem Baumstanim durcli die Industrie werden 
kann, was die Wollc hervorbringt, wie vielíaltig die Seife 
und Fetten dienen ? Wahrlicb dér Unterscbied wird unge- 
beuerlicb! Und die Zeit! Audi dicse wird durcli den Fort- 
schritt bei dér Industrie immer melír und mehr bewaltigt — 
wfthrend allé Menschenkunst bei dér Agricultur im Endre- 
sultate dér Ernte, liinsichtlich diesem maclitigsten aller 
Sparer stíllé stelit! Durcli den letzten Umstand alléin, ist 
dér cardinale Unterscbied vollkommen motivirt. Allé ange- 
ftibrten Vorzüge zusammen aber ergeben den, — dass dér 
Productionswertb des circulirenden Oapitals sicli fortwilbrend 
in unzabligen Formen spaltet und splittert —  und seine Yol- 
lendung erst damals erreiclit babén kann, wann ibn dér Pro- 
ducent im Reingewinn í ealisirt fiúdét,! Die circulirenden Güter 
tauseben sicli nnter den Kaufleute, Fabrikanten und Hersteller 
derselben unzahlige Male aus, bis diese Leute wissen, was sie 
wertli waren, wahrend dér Wertb des Bodens —  durcli seine 
natürliche Production immer vollendet ist; die circulirenden 
Güter, unterliegen tauseiulen von Zufalligkeiten, welclie dérén 
Wertli nocli vor dér Vollendung ganz zu zerstören droben ; wab- 
rend bei den wicbtigsten Lebensmittel aus dérBoden-Produc- 
tion, fást gar keine wesentliclie Störung eintreten w ird; über 
dieersten Lebensmittel hin aus, beginnt bei allén menscbliclien Be- 
dürfnissen, ein undefinirbares Gesetz derMode,welches um so un- 
berecbenbarer wird, je melír sicli ein Gebrauchsartikel doni Cha- 
rakter einer industriellen Production niiliert. Die „Tricliinen Pa- 
nik“ die cinzige seit sebr langerZeit aufgetauchtebedeute..deEr- 
scheinung in dér Mode dér Nahrungsmittel, liatte fást gar 
keine Wirkung auf die Bodenproduction, oder den Wertb 
dér Ackerfelder. Zerstören aber nicbt die unbedeutendsten Ereig- 
nisse dér Modensphare ganze Waarenlager von circulirenden 
Gebrauchsartikeln? walirendman bei diesen fortwübrend fürcli- 
ten muss: sie in dér Productionsoperation selbst zu treffen, 
wenn sie andersals nach ilirem Rein-Gewinn besteuert werden,
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kann inán (len angebauten Bódén schon dessluilb nach seinem 
Wertb besteuern, weil weder derselbe, noch seine weitere 
Productionsfahigkeit, selbst durcli den Umstand alterirt werden 
können, als sicli manchmal gar kein Ergebniss oder Gewinn 
zeigen könnten! Jenes Product des circulirenden Capitals aber 
—  welches im Gebrauch oder Tauschwerth abnimmt, aussert 
sofort seine Wirkuug auf die betreffende industrielle Produc- 
tivitat. Dér Wertli des fixen Capitals bleibt demnach bei 
momentanem Ausbleiben eines Ertragnisses derselbe, wabrend 
dér Wertli des circulirenden fortwahrend, nur in seinem Er- 
tragnisse sicher zu stellen ist. Das Ackerfeld und dér Wein- 
garten — sind niclit jenen Zufallen dér Werthschwankung 
ausgesetzt, als die Leinen- oder Schafwolle Fabrik des Fab- 
rikanten oder als das Transportunternehmen des Kaufniannes! 
die Zufalligkeiten mit welcher die letztern zu kampfen babén, 
fiúdén ihre Bestatigung in dem Umstande, dass die Verzin- 
sung, des in dér industriellen Production angelegten Capitals 
eine weit böbere ist —  weil es sicli rascber verflüchtigen 
kann; eine Verzinsung die oft ebenso anlockend wie gefahr- 
lich ist —  und wegen welcher die Grundbesitzer fást gar 
keine Cbancen laufen.

In dér Besteuerung des Rein-Einkommens fűidet sicli 
übrígens unsere frübere Forderung dér vollen Freilassung 
des Gebrauches bestatigt, und dadurcli unterstützt, dass diese 
Leute genöthigt sind, am wenigsten verscbwenderisch mit ihren 
Ausgaben zu sein, weil sie die Productivitat ilires Capitals 
von dér Concurrenz, dér Raschheit des Umsatzes, dér Mode 
etc. bedroht seben, daher soviel als möglich zu erhalten 
tracbten werden, und sicher wird mán, einzelne sehr reiclie 
oder unreelle Kaufleute und Fabrikanten ausgenommen, die 
relatív grösste Sparsamkéit bei diesel- Gruppé finden. Was 
die Besteuerung anderseits des Acker-Grundes, nacb dem 
Wertb anlangt, hiitten wir nachdem jetzt g e r a d e  d a b e i  
zumeist das Rein-Einkommen durcli den Cataster als Basis ange- 
nonnnen wird, unsere Forderung im entgegengesetzten Sinne zu 
erproben. Nirgends dürfte ein grösserer Barbarismus in dér 
Besteuerung anzutreffen sein als in dér Grundsteuer, wo mán sicli 
alleerdenklicheMülíJgegeben, ein Columbus-Ei, welclies sicli in 
dér Wirthschaft dem gewöhnlichen Yerstand zeigt, mit allén 
möglicben Geweben zu verstricken. In gar keinem Cataster

rj*
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geschieht etwas anderes, als die Auflösung des vorliandenen 
Capital-Werthes, in seinen unsicheren Percentwertli —  d. h. 
wenn ein Grundstück in einem Bezirke so und so viel Tauscli- 
werth hat, wird ermittelt, waruin es denselben hat; mán fragt 
wie dér Bódén beschaffen sei, und nachdem liiebei die erste 
Ungenauigkeit Platz greift, wird sofort die zweite eingeleitet, 
in dem mán die Möglichkeit des quantitativen Durchschnitts- 
Ertragnisses auf eine solche Reihe von Jahren festsetzt, 
über welche hinaus sclion wieder ein neuer Cataster noth- 
wendig geworden ist, dessen Iíosten weit melír verschlingen, 
und dessen Durchführung langer dauert, als er an richtiger 
Schatzung eingebracht; dann erfolgt oft eine Preisbestinunuug, 
je nacli dem Őrt in welchem sich das Féld befindet, wobei 
es fraglicli wird, ob dér Yorzug dér Qualitat mit dem Vor- 
theilderLage an einerEisenbahnstation zusammenfállt oder nicht, 
welcher Yortheil jedenfalls im Lanté einer jetzt iiblichen Ca- 
tasterperiode einige Male eintreten kaim, endlich werden 
bei dem Bruttó Ertriignisse die allgemeinen Bewirthschaftungs- 
kosten, Ameliorationen, Investationen etc. berücksichtigt und 
so das Maas dér Unsicherheit un 1 Ungenauigkeit, in nahezu 
babylonischer Höhe aufgethürmt; und mit alldem zu- 
sammen hat mán nichts anderes als den wirthschaftlichen 
Tauschwerth, — dér diese Factoren in vollendeter Fönn 
ausdrückt, zu dem Zwecke in seine Factoren zerlegt —  da- 
mit mán ihn n i c h t  s e h e ; ein Cataster, wie er zumeist in 
Európa besteht —  ist die Zerstörung des wirthschaftlichen 
Gan/en in wirthschaftlich weniger schatzbare Formen; die 
Mangelhaftigkeit aller Cataster-Arbeiten —  führt dalán diese 
Sysifus Operation imrner von Neuem zu beginnen; die Műbe 
die mán sich genommen, um dieselbe zu vollziehen hat geist- 
reiche Denker so geblendet, dass sie sich begnügten das un- 
zuverlassige derselben darzustellen und gégén dieselbe heftig 
zu declamiren, olme aber in diesem Wirrsal das eigentliche 
Object dér Besteuerung, den Tauschwerth des Grundes zu 
sehen. Girardin citirt in seinem Buch 1’ impőt et le socialisme 
die abfalligen Urtheile über den Cataster und schreibt seine 
Entstehung den Phisiokraten zu — dér Schluss seiner Argu- 
mentationen láuft aber nur darauf hinaus zu constatiren dass 
dér Grund und Bódén ü b e r l a s t e t  sei. P r o u d h o n dessen 
Theorie dér Steuer (1868) alsó 25 Jahre spater die
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Basis des Tausclies, für die Dienste des Staates gpgen 
die Abgaben aufstellt, liebt nicht mindéi- die Übelstánde bei 
den Catastral Schatzungen liervör, und sagt dann, dass die 
Repartirung dér Grundsteuer keine andere Basis habén könne, 
als einen kostspieligen, beschwerlichen und (souverainement 
erronnée) eminent falschen Cataster für die Steuerschátzung. 
Derselbe verlangt zu einer Reform dér Besteuerung, die 
Progressivsteuer, die Capitalsteuer, und die Steuer dér 
Grundrente, welclie letztere den Cataster ersetzen müsste ! 
Aber es ist von besonderem Interessé für uns, wenn Menier 
dér eine Steuer nur vöm fixen Capital verlangt, dalier in jeder 
Beziehung bei dér Grundsteuer eine Hauptquelle finden muss 
folgendermassen sein Capitel schliesst: „Aus den von uns 
dargelegten, und von dér ganzen Welt constatirten That- 
sachen gelit hervor, dass die gegenwartige Umlegung dér 
Grundsteuer schleclit sei, und dass es absolut notlnvendig sei, 
die Steuer a u f  d e n  W e r t h  u m z u l e g e n "  J. B. Say, ist 
einer dér National-Ökonomen, welcher schon zu Anfang 
dieses Jahrhunderts die Grundsteuer nach dem Werthe 
verlangte, trotzdem noch die gesetzgebenden Körper Frank- 
reichs aus dér damaligen Rovolutionsepoche, den Cataster sanc- 
tionirten, den mán freilich in 3 Punkten beherrschen zu kön- 
nen g 1 a u b t e ! Mán sieht ferner in dér Geschicbte des 
civilisirtesten Volkes des Alterthums, dass die Grundsteuer (bei 
denGriechen namlich) eine Steuer nach dem geschatzten Werthe 
war,wodurch es möglich wurde, allé 4 Jahre die Schatzung zu 
erneuern, da dieselbe ganz einfach sein musste und zu un- 
sern Cataster-Bemessungen und Schatzungen gar nicht ver- 
glichen werden kann; es ist alsó schon ein riesiger Vortheil, 
dass wahrend die Cataster-Arbeit durch ihre Dauer sich sel- 
ber vernichtet und unwirksam macht: die periodische Abschat- 
zung dér Grundstücke sich aus dér Tauschwirthschaft sehr 
leicht und rasch bewerkstelligen liisst. (In Rom wurde zum 
Beginn die Grundsteuer in Natura erhoben, und zwar wie 
B 1 a n q u i in seiner Geschichte dér National Ökonomie 
schreibt, ein Zehntel vöm Getreide und ein Fünftel von allén 
andern Producten, was jedenfalls riclitiger gewesen ist, 
als das Netto-Einkommen durch den Cataster erst zu ermitteln.) 
Aber auch im heutigen Európa sind, wie schon früher citirt, 
die Spuren dér Werthschatzung des Grundes, bei dér Steuer
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zu fiadén, namentlich in England wo die Eintlieilung des 
Reiclies unterHeinrich den ersten in 300,000 Parcellen (Hydes) 
wovon jede mit 12 Deniers besteuert wurde, fást ganz einer 
Werthstener gleieht; es muss übrigens berücksichtigt werden 
dass eine Tauschwirthschaft, wie sie das moderné Európa biethet, 
frühernicht vorhandenwar, dass ein Besitzweehsel um so weniger 
haufig vorkommen konnte, als oft gesetzliclie Einschrankungen und 
sociale Gebrauche den Verkauf von Grundstücken an Fremden 
hinderte —  wahrend jetzt dér Werth des Bodens selbst von 
(lem gewöhnlichsten Menschen ziffermassig geschatzt wird. 
Die Besteuerung alsó, nach dem Werthe von Grundstücken, 
ist sowolil theoretisch wie praktisch richtig und ausführbar, 
sie wird enorme Kosten, welche gegenwartig durch die Ca- 
tastralarbeiten auf allé Steuerzahler fallen ersparen, und einen 
immensen Fortschritt documentiren. Ist aber die Besteuerung 
dieses einen Theils des fixen Capitals nach dem Werthe rich­
tig, dann muss es auch bei dem andern sein. Dér Mensch 
wird alsó auch nach seinern Werthe besteuert werden müs- 
sen; wir verlangen die Besteuerung des Lolines, Gehaltes 
oder Honorares aller Staatsunterthanen, dérén wirthschaftliche 
Thatigkeit mit Ausschluss des Selbstbetriebes in dér Produc- 
tion circulirender Güter, nur im persönlichen Erwerbe besteht; 
—  diese Forderung, welche in anderer Form eigentlich schon 
angewendet ist, ergibt sich bei uns harmonisch aus dér De- 
finition des fixen Capitals —  denn so wie es beim Ackerfeld Theile 
gibt, die zum Ganzén in einem sehr ungünstigen Ertrags-Ver- 
haltnisse stehen, dennoch aber dér Zusammengehörigkeit nicht 
entrathen können, so wie beim Bodenbau sehr unergiebige 
Flachen vorkommen, so wie die angebauten Landereien, je 
nach ihrer Lage zu den Centren dér übrigen Production 
eine höhere oder mittlere aber auch eine sehr nied- 
rige Bewerthung erfahren —  genau so steht dér Mensch mit 
seinern durch Lohn, Gehalt und Honorar ausgedrückten 
Productionswerth, zu dér andern Wirtlischaft. Dér Ta glöhner, 
welclier über eine mechanische Yerrichtung hinaus, oder 
selbst darin noch nicht die nöthige Routine erreichte, dér 
gewöhnliche Arbeiter dér Fabrik, dér Handwerker dér Schrift- 
setzer, dér Privát- und Staatsangestellte, dér Arzt, Rechtsge- 
lehrte und Künstler, sie bilden die Abstufungen, in (lieser Gruppé 
dér capitalistischen Produktionswerthe ; jeder muss von dér
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Steuer getroffen werden, weder die unrichtige, nur einer glei- 
chen Theilung des Vermögens entsprechende Kopfsteuer, noch 
auch die humán itare scheinbar gerechte gánzliche Befreiung von 
einer Steuer, dér, nichts iiber ihren Lebensunterhalt erwer- 
benden Classen —  darf in dér Anwendung einer richtigen 
Steuertheorie Platz greifen —  ja, dass das Princip dér Steuer- 
freiheit für die ármern Klassen, wie es von mancher Seite 
befürwortet wird, gerade zűr Bevormundung derselben und zu 
politischen Unterscliieden führen würde, beweist, dass eben 
unsere Steuer auch vöm Standpunkte dér politischen Freiheit 
richtig ist. Es mus zugegeben werden, dass bei dieser Gruppé 
von Staatsangehörigen die Werthabschatzung oft am wenigs- 
ten zu controlliren sein wird, dass z. B. dér Capitalwerth des 
Arzten, welcher nur in seinern Einkommen bestehen kann, 
bloss auf die Selbstangabe des Betreffcnden ruhen wird, aber 
auch darin liegt eine Aehnlichkeit mit dér Abschatzung des 
andern fixen Capitals, des Grundes und Bodens namlich, w.éi'l 
dessen Kauf oder Taüschwerth im einzelnen Falle sich anders ge- 
staltenwird, ohne dass aber dieser Umstand, den Besteuerungs- 
modus dér G e s a m m t h e i t fülschen könntc. Dagegen dürfte 
es vielleicht Manche gébén, welche einen Augenblick láng 
glauben möchten, bei dér Capitalschatzung dieser Art Ein- 
kommen aus Lölinen, Bezügen, etc. bilden diese Ziffern nur 
die Zinsen und es müsste z. B. dér Lolin des Arbeiters, wel­
cher 400 Gulden jahrlich ausmacht, zu 5 oder 6 percent 
capitalisirt werden; dass dies totál unrichtig erhellt schon da- 
raus, dass dér fixe Capitalwerth des Menschen mit seinern 
Verschwinden aufhört, und wenngleicli die Kenntnisse eines 
grossen Gelehrten mit dessen Ableben auch für Andere zu- 
rückgeblieben sein können, so hört von dem Momente wo 
dieser Steuerzahler durch s e i n e n  E r w e r b  aus dér Pro- 
ductionssphare sclieidet, auch sein Hinzuthun zu derselben, 
welche durch den ziffermassigen Jahreserwerb ausgedrückt 
war, vollstandig auf. Dér Capitalwerth desjenigen alsó, dér 
weder mit dem andern Theil des fixen Capitals sich identi- 
ficirt, wie dér Grundbesitzer, noch auch das circulirende Ca­
pital in productive Bewegung setzt, wie dér Fabrikant, Kauf- 
mann etc. sondern in dér Gesainmtwirthschaft derartig 
eingreift, dass er nur einen solchen Theil dér Production an 
sich reisst, dér zu seiner eigeuen Consommation dient, wird
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natiUlich nicht höher sein, —  als die Consommation selbst; 
denn was dér Handwerker, Arzt, Taglöhner verdienen, ist 
durch den Reingewinn des Industriellen und Kaufmanns und 
in dem Werth des Ackerfeldes hereiugebracht; was solclie 
Personen von dér Production in Luxusartikeln, Möbeln etc. 
an sich zielien, habén sieh die Fabrikanten derselben in ihrem 
Capital zumeist ersetzt, und durch den Yerbraucb dér Le- 
bensartikel wurde dér Bodenwerth niclit vermindert; die vöm 
persönlichen Erwerbe Lebenden —  babén die Production mit 
ihrer Arbeit bereicbert —  ibr eigener Werth bestebt aus dér 
absorbirten Consommation eines Theils vöm Capital des Lan- 
des; sie werden mitbin in ihrem Tauschwerthe abgeschatzt, 
wie das andere fixe Capital; dér Taglöhner wie dér Hand­
werker, dér Gelehrte wie dér Künstler sind zűr Besteuerung 
nicht mebr werth, als sie für ibre Dienste eintausclien kön- 
nen, mit einem Worte ihren Ivauf- und Tauschwerth, es er- 
ganzen sich alsó nicht nur in dem theoretisclien Begriffe 
dicse Factoren (les fixen Capitals : auch in dér Besteuerung 
erreicben beide ibre vollendetste Fönn in ein und derselben 
Weise: im Tauschwerthe.

Wir werden bei dér Ausführung dér Steuer, welche 
wir sogleicli zu besprecben habén, seben, dass die etwaigen 
Unvollkommenbeiten bei dieser Steuergruppe mit uuseren 
anderen Forderungen in Einklang gebracbt, jene sebr redu- 
ciren, jedenfalls aberauf ein kleineres Maas bringen, als dieses 
in anderer Fönn dér Fali sein könnte; jetzt, wo wir als 
Basis dér Gesammt-Besteuerung; die Steuer nacb dem Capi- 
tal-Wertbe vöm bebauten Beden, —  nach dem Rein-Ertrag- 
nisse des Kaufmann, —  Fabrikanten —  und Unternelimers, und 
nacb dem Einkommen des erwerbsfiihigen Menschen aufge- 
stcllt babén, müssen wir auch dér von vielen geforderten 
Einbeitssteuer weitere Erwabnung tbun. Ausser dér allge- 
meinen Yerbraucbssteuer niimlich, gégén welclie wir uns schon 
ausfübrlicb ausgesprochen babén, wircl von manchen eine 
einzige Vermögenssteuer, und von andern eine einzige Ein- 
kommensteuer verlangt. Dass sowohl die erste, wie die zweite 
dieser Steuern, einen immensen Fortscbritt involviren wlirde, 
ist niclit nur übcr allén Zweifel, sondern auch zu dér von 
uns aufgestellten Steuertlieorie wiire dér Abstand nicht sehr 
gross ; die Ausseracbtlassung des Unterscbiedes zwischen
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fixem und circulirendem Capital, welche aber durch eine jede 
dieser Einheitssteuern ausgesprochen ware, káme einer Vor- 
urtheilung dieser Begriffs-Definitionen in dér National-Öko- 
nomie, welche grosse Geister sich eigen machten, gleich, 
oder würde dieselbe zu einer leeren Formhascherei herab- 
würdigen; in einern solchen Falle ist es auch richtig, 
wenn zwischen dér Besteuerung nach dem Yermögen mit 
einem Pereentsatz des Werthes, und dér Besteuerung 
nach dem Einkommen mit einem gewissen Pereentsatz 
nach diesem —  welches Einkommen eben das Vermögen 
zűr Basis hat, kein wesentlicher Unterschied gemacht wird; 
eine beinahe identische Auffassung scheint dér gegemvartige 
englische Schatzkanzler zu habén, welcher nach einem Bericht 
dér Times vöm 10. Feber 1875 einer Deputation, welche die 
Abschaffung dér Einkommensteuer und die Einführung einer 
Capitalsteuer (property tax) verlangté, folgendes erwiederte 
„Mein Freund Herr Walley trug an : die Einkommensteuer 
durch eine Capitalsteuer zu ersetzen. I)iese Steuer wttrde zu 
vielen Einwanden Veranlassung gébén, auf welelie ich jetzt 
nicht eingehen will —  wahrscheinlich zu solchen die mán 
dér Einkommensteuer macht, dér mán den inquisitorischen 
Charakter vorwirft. Ich möchte wissen oh Sie bei einer Steuer 
des Besitzes, unter Besitz, das Capital verstehen, das Jemand 
in ein Unternehmen steckt?“ In dér That möchte bei Anwen- 
dung einer einzigen Vermögenssteuer nach Abschátzung des 
mobilén Vermögens dennoch nur ein gewisser Theil unent- 
behrlichen Hausgerathes, und unproductiver Zierrathen etc. 
von dér Besteuerung verschont bleiben nlüssen, gerade so wie 
bei einer einzigen Einkommensteuer mit dér Freilassung eines 
gleichon Minimums für jeden, ebenfalls die Möglichkeit gé­
gében werden müsste, unter und vielleiclit etwas ü b e r die 
nothwendigsten Lebensartikel h i n a u s, eine steuerfreie Con­
sommation zu habén, ohne welche das Minimum für den 
minder Erwerbsfahigen iiusserst drückend wirken müsste, und 
mit welchem ebenfalls die Anschaffung solcher Bequem- 
lichkeitsobjecte, wie oben billigerweise gefördert ware; im 
Wesen ware beim Kaufmann, Fabrikanten, etc. statt dér 
Steuer von z. B. zehntausend Gulden seines Einkommens 
abzüglich z. B. 1000 Gulden Personal-Consommationen, bei dér 
Vermögenssteuer, das diesem Einkommen zu Grunde liegende
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Gesammt-Vermögeu besteuert; die Steuerquote müsste die­
selbe sein d. h. entweder beispielsweise 10°/0 voin Einkommen 
oder ein solcher Satz vöm Vermögen, dér dasselbe einbriiclite, 
weil docb dér Gesammtbedarf des Landes aus dér einen wie 
dér andern dieser Steuern alléin aufzubringen wilre ; in beiden 
Falién wilre das productive Yermögen um die gleiche Summe 
vermindert —  denn es lasst sich in gar keiner Weise 
sagen, —  ob bei dér einen oder andern Steuer —  bei dér 
Abschatzung des Vermögens oder Festsetzung des Steuer- 
minimums ein grösserer Theil verschont bliebe, und was 
•endlich die Ausfübrung anlangt, so müsste mán entweder 
auf vollstandige Autlienticitat verzicbten, dass lieisst den vöm 
englischen Schatz-Kanzler bervorgeliobenen inquisitorischen 
Charakter ganz meiden, indem mán weder bei dér Vermö- 
gensabschatzung noch bei dér Bestimmung des Einkommens, 
Büeher und Documente dér Steuerptiichtigen zu Katiié ziehen 
würde, oder mán müsste die Einschatzungen in beiden Fallen 
mit Hilfe dér Geschiiftsbüchei etc. vornelnnen, oder wenig- 
stens controlliren. Die Annahme dér einen oder andern Steuer 
liangt aber mit dem Princip dér strengen Controlle, ganz 
zusammen; letztere ist eine nothwendige Bediugung und wenn 
mán derselben das Ephitet- inquisitorisch gegeben, so be- 
weisst dies niclits, als die überhaupt gültige Laxitat bei dér 
Auffassung dér direkten Steuer; von dem Momente als solche 
zum Princip erboben wird, ware es eitel Sebein, wenn mán 
die wirklichen Verlialtnisse dér Besteuerten nicht untersuchen 
dürfte; dieses Verfabren muss bei allén direkten Steuern — 
Platz greifen; bei dér Ausfübrung unseres Systems ist 
die Controlle unerlasslicb; will mán diese Forderung prüfen, so 
wird mán entdecken, wie die Nichtanwendung derselben heute 
ein wabres Privilégiumgewisser Klassen sanctionirt; denn auf dér 
einen Seite wird dér Grundbesitzer nicht nur im wirklichen Yer­
mögen controllirt,sondern jedenKreuzer, das auf demselben baftet 
muss er nachweisen, falls er die Steuer nur vöm wirklichen 
Vermögen bezablen w ill; das führt in England bekanntlicb zu 
Steuerrestitutionen dér verschuldeten Grundbesitzer, welclie 
von den intabulirten Sunimen die Steuer ersetzt erbalten; 
wir wissen ferner, dass dórt, woindirekte Steuern auf noth- 
wendige Lebensmittel besteben, wie —  auf Wein und Bier 
u. s. w. die Controlle eine überaus scharfe ist —  befreit ware
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alsó nur derjeuige von derselben welcher, mit mobilém Ca­
pital arbeitet, falls nicht in seinen Verháltnissen Einsicht 
genommen werden kann. Mán hat oft geltend gemacht, —  
dass dér Kaufmann, Fabrikant, etc. durch Preisgebung seiner 
Geschaftsbücher seine Vermögensverhiiltnisse dér Publicitát 
überliefert sehen möchte, —  daher solche zu vermeiden sei; 
würde mán nun auf diesen Einwand eingehen,so hatte mán ausge- 
sprochen, dass die Notorietat dér Vermögensverhaltnisse dér 
Kautleute einen so immensen Schaden dér Production eines 
Landes bringt —  dass die Regierungen im Interessé dér 
Production für dicse Classen die Abschatzung dér Vermögens- 
verháltnisse unterlassen so ll; —  eine solche Behauptung ware 
aber nicht nur ungegriindet, sondern fást das Gegentheil dér 
Wahrheit, da derUnternehmer, welchem es gelingt seinen Ver- 
mögensstand zu verbergen, wenigstens ebenso, wenn nicht noch 
mehr zűr Speculation, als zűr productiven Thatigkeit getrieben 
sein wird; es ist übrigens gar nicht richtig —  dass durch 
die Einsicht dér Finanzbeamten, die Publicitát dér Vermö- 
gensverhiiltnisse einen so acuten Character annehmen würde 
—  diese Einsicht steht in gar keinem Verhaltnisse, zu dér 
Kenntniss des Vermögens eines Kaufmanns, wie solche bei 
dér Mehrzahl factisch in einem weit grössern Kreise besteht, und 
wie sie, durch die in gar keiner Weise veranlasste besondere 
índiscretion eines Steuerbeamten eintreten könnte; die Regie- 
rungen mögen nur die Auskunftszettel einer wohl organi- 
sirten, gut geleiteten Privatbank, oder die einer privilegirten 
grössern Bank durchlesen, und sie werden finden, welche 
umstándliche Schatzung dér Kaufmann erfahrt wenn er Kre­
dit beansprucht —  warum alsó diese Auskunft dem Staate 
vorenthalten ?

Wir habén gesehen, wie die Griechen und Römer bei 
welchen Geschaftsbücher nicht geführt wurden, in dér Strenge 
dér Abschiitzungen vorgingen; — Kaufleute oder Fabrikanten 
damit verschonen, wo selbe noch allerlei Begünstigungen durch 
diese Geschaftsbücher habén, ware ja ein wahres System dér 
Begünstigungen für Kaufleute ; es klingt ja wie Hohn —  dass dér 
Kaufmann sein Bucii als Beweismittel gégén den Schuldner 
benützen soll, und es dér Steuerbehörde nicht frei stelien 
darf, die Bücher, welche die Abtragung dér Steuerschulden 
au den Staat (in dér Steuerfáhigkeit) erweisen, zu prüfen ;
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jüngst wurde bei den neuen ungarischen Steuergesetzen, von 
einem Deputirten, welcher dem Handelsstandc angehört, dieser 
Standpunkt auch gar ni elit inehr eingenommen, obzwar es 
wie eine Concession gegenüber den Kaufleuten aussah, wenu 
diesee Deputirte die Prüfung dér Gewinu und Verlust-Aus- 
weise, statt dér des Vermögensstandes befünvortete; es 
handelt sich uin die meritorische Prüfung dér Verhaltnisse 
des Kaufmannes, — ob Yerraögen, oder Gewinn und Verlust; 
wenu es etwa dem Finanzdelegirten nur gestattet ware, irgend 
welche fictive Daten in Augenschein zu nehmen, so wáre diese 
ganze Strenge illusorisch. Wir wiederholen alsó, dass ein 
principieller Unterscbied bei eiuer allgemeinen Vermögens- 
oder Einkommensteuer nicht obwalten kann, dass aber nach- 
dem, Vermögen und Einkommen nicht nur in dér National- 
Oekonomie nicht festgestellte Begriffe sind, sondern da die 
wirthschaftliche Production sich nicht unter einem einzigeu 
gl delien Begriff, dér allé Steuerfahigkeit umfasste, ausdrücken 
lásst, auch bei dér Steuer die Zerlegung in die wirthschaft- 
lichen Hauptfactoren theoretisch ganz begründet ist. Wir ha­
bén aber damit gesagt —  dass dér Unterschied zwischen cir- 
kulirendem und fixem Capital sich auch auf etwas anderen 
als die Fönn erstreeken müsse, mit andern Worten, wenn 
wir in dér Besteuerung einen Unterschied machen, so kann 
es nur ein derartiger sein, dass dér Percentsatz nacli dem Ca- 
pitalwerthe des fixen Capitals, nicht gleich sein darf, dem 
Satze aus dem capitalisirten Rein-Einkommeii des Unterneh- 
mers etc. Dér Leser wird sich wolil sclion klar gemacht ha­
bén, dass wenn wir das Rein-Einkommen einerseits und das 
Vermögen im Grundbesitz andererseits besteuern, beide Fac- 
toren durch einen gleichen Zinssatz in einen verwandelt wer- 
den müssen, —  falls die Steuer eine gleiche sein soll; betragt 
die Steuer vöm Rein-Einkommen 10% so müsste bei einem 
suponirten Zinsfusse, oder Capital-Ertragniss von 5%  die 
Capitalsteuer 1/2°/o betragen; bei 10% angenommenes Er- 
tragniss, 1% u- s. w. da abér die Steuer eine ungleiche sein 
soll, weil das fixe Capital sich vöm circulirenden unterscheidet, 
so müssen wir vor Allém seben, in wie weit sich dieser Un­
terschied in dér Besteuerung rechtfertigen liisst. Es wird wolil 
Niemand in Abrede stellen, dass verschiedene Unternelnnun- 
gen ganz verschiedene Ertragnisse abwerfen, sclion dér Um-
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stand, dass dér eine eine höhere, und dér andere einen nied- 
rigerenZins des erborgten Capitals zahlt, beweist die Manigfaltig- 
keitin dér Rentabilitat; es ist andererseits aber gar nicht fest zu 
stellen, ob ein grosseres Anlage-Capital in verschiedenen In- 
dustrie-Unternehmungen eine höhere Verzinsung bringt als 
ein kleineres ; ob namlich ein Fabrikant dér mit 2 Millionen 
Vermögen eine Tuchfabrik betreibt, eine höhere Verzinsuug 
habén wird, als dér kleíne Gewerbetreibende, welcher mit 
einem kleinen Capital Seife fabricirt; wohl lasst sich darüber 
streiten, ob in einem und demselben Artikel, das grössere 
Capital das kleinere erdrücken müsse, wohl liesse sich fer- 
ner vielleicht nachweisen, dass über eine gewisse Granze hi- 
naus selbst bei dér Prodnction aus circulirenden Gütern, ein 
höherer Profit nicht zu erzielen sein werde, —  sicher aber 
ist, dass bei den Géwerben, Industrien, und andern Unter- 
nelunungen, ganz unberechenbare, auf individuelle Eigenschaf- 
ten und zufallige Begünstigungen basirende Eintlüsse mitwir- 
ken, welche kein Steuersatz zu verfolgen oder zu bestimmen in 
dér Lage ist, mit einen Worte die Prodnction und Repro- 
duction des circulirenden Capitals vollzieht sich, unter weit 
weniger von dér Grösse des arbeitenden Capitals, als von dér 
Raschheit seines Umsatzes, von dér Gewandtheit seiner 
Anwendung abhangenden Auspicien; will mán nun diese Ein­
tlüsse nicht stören, und mán wird sie nicht stören dürfen, 
weil sonst die Reproduction gestört ist, so muss dér Steuer­
satz vöm Rein-Einkommen des circulirenden Vermögens, ob 
gross oder kiéin ein gleicher sein, denn eben damals ware ja 
dér Fabrikant dér ein grosseres Vermögen erworben, sicher 
benachtheiligt und in seiner Arbeitsamkeit beschrankt und 
verkürzt, wenn die Steuer desshalb eine höhere ware, weil 
sein disponibles Capital grösser, als das eines andern, wobei 
es gar nicht ausgemaclit ist, ob auch dessen Rentabilitat eine 
grössere; indem beide, dér weniger und mehr vermögende 
Fabrikant nur vöm Rein-Einkommen besteuert sind —  habén 
dieselben nicht nur in ihren Ausgaben dieselbe Begünstigung 
genossen, da ein jeder seiuen ganzen Verbrauch darin ein- 
beziehen kann —  sondern es ist ihuen mit dem erübrigten 
Rein-Einkommen die eigene wirthschaftliche Kraft, die ein un- 
gleicher Steuersatz weil auf Hypothesen beruhend stören und 
verrücken muss, in dér gleichen Besteuerung, auch weiter
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niclit alterirt; es ergibt sich daraus, was dér Leser üb- 
rigens schon selbst angenommen babén wird, dass eiiie so- 
genannte Progressiv Steuer, welclie je nach dem Elnköm­
mé n steigt, totál verworfen werden muss, und auf eine Ni- 
vellirung dér Vermögensverhaltnisse hinauslaufen wiirde, es 
sei denn dass mán keine willkürliche geometrische oder 
aritlimetiscbe Proportion, sondern nur eine Progression mit 
Zugrundelegung eines höhern Zinsfusses eintreten lassen will, 
d. h. eine Progression, bei welcher niclit ein Einkoinmen von 
2000 Gulden mit 6°/0 und eines von 4000 Gulden mit 8°/0, 
oder eines von 10000 mit 12% besteuert ware, sondern wo 
für ein höheres Einkommen eine Rentabilitiit von 10°/0, und 
für ein niederes blos eine solclie von 8%  angenommen werden 
wiirde; dass eine solclie kleinere Progression, welclie die in 
dér gesaininten Wirthschaft vorkommende Ersclieinung des 
Zinsfusses zűr Basis hat, jedenfalls weit weniger willkürlich 
ware, ist klar ; docli kann auch diese beim Ertragniss des 
circulirenden Capitals niclit Platz greifen, weil wie wir sclion 
gesehen babén die Rentabilitiit niclit von dessen Höhe abhangt.

Iiidem wir die Progressiv-Steuer, die übrigens in den 
jüngsten Jahren, nur wegen des sicli dér Besteuerung entzie- 
lienden mobilén Vermögens verlangt wird, ganz kurz abthun 
zu diirfen glauben, können wir niclit unerwahnt lassen, dass 
mán liie und da S m i t h  die Ansicbt einer Progressiv-Steuer 
unterschiebt; wir haltén eine solclie Interpretation für eine 
himmelanschreiende Willkühr; S m i t h  welcher so umstand- 
licli und ausfübrlicb ist, dass er oft den Leser fást darüber 
uin Entscliuldigung bittet, und nur ura klar zu sein, sicli in 
allé möglichen Ausfübrlichkeiten ergeht —  sagt (sielie I.) 
„im Verbiiltnisse zu iliren Mitteln, oder Einkoinmen “ —  scliiebt 
mán das Wort steigend ein —  so hat mán eine solclie Aen- 
derung im Sinne des Textes vorgenoinincn —  dér wenn er 
in dér Absiclit des Autors gelegen ware, niclit nur durch 
dies Wörtclien liatte ausgedrükt werden m ü s s e n ,  sondern 
welclie einen Commentar darüber, warum eine höhere Besteue- 
rung einzutreten habé, in einein so umfangreicben Buciié, wie 
es das S m i t b s ist, unbedingt nacli sich gezogen liiitte; wah- 
rend dem es klar ist, dass wenn S m i t h  sagt ein jeder 
zalile im Verhaltnisse zu seinem Einkommen, diese Verhalt- 
nisse durch den gleichen Satz vollstandig getroffen sind.
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Wenn wir aber jede Progression odei uugleiche Besteuerun 
bei dem mobilén Vermögen und Capital verwerfen, so wir 
sicli vöm Standpunkte dér Gesammtwirthscbaft, bei dér Be- 
steuerung des fixen Capitals, dér oft betonte Unterschied 
finden lassen. Bevor wir jedoch an die Feststellung desselben 
gébén, müssen wir dér unerlfisslicben Nothwendigkeit dér 
Controlle bei dér verlangten Steuer nocli mit wenigen Re- 
flexionen gedenken; sie setzt —  wie wir gesehen 
zumeist die Fiilirung regelrechter Bücher bei allén sol- 
chen Steuerpflichtigen voraus; es fragt sicli nun ob mán 
hiebei einen allgemeinen Zwang anwenden könne? Siclier 
niclit! aber dann dürfte aucli gar kein Gesetz geschaffen 
werden —  welches dem Kaufmanne, oder Anderen die Führung 
von Bücliern aus irgend welcliem Grunde vorschreibt —  denn 
die obligatorische Bücherfülirung ist in einem jeden andern 
Falle — als dem Besteuerungsfall, eine Begünstiguug für den 
Betreffenden, welclie docli niclit hülier stehen kann, als die 
Yerkürzung des Staates und dér Staatsgenossen durch die 
Steuer. Die Führung dér Bücher ergibt sich mit dér Civili- 
sation von selbst —  dér Mangel solcher müsste noth- 
wendig zu dér Vermögenssteuer führen, von welcher maii 
diesbeziiglich mit einigem Reclite sagen kann, dass sie 
einem roheren Zustande entspreche; durch die Niclit- 
fülming von Bücliern, waren alsó die Steuerzaliler niclit besser 
daran, weshalb, es sich nur darum handelt, denselben kein 
Privilégium zu ertheilen; in so férné aber sehr viele, 
steuerpflicktige Bücher niclit führen, wie Wirthsleute,
Kleinhandler etc. ware mán nur bezüglich dér Fest­
stellung des Rein-Einkommens, genau in derselben Lage wie |
heute, mit dem Unterscliiede, dass die Amvendung dér Steuer 
nacli Rein-Einkommen, bei solchen Personcn eine nahere 
Prüfung dér Vermögensverhaltnisse nacli sich ziehen wiirde, 
als es jetzt geschieht; liier, so wie bei allén jenen, welclie 
vöm Loline, oder von Bezügen und Honoraren leben, kitiné 
nur dasjenige in Betracht zu ziehen, was mit dem erübrigten 
Einkoinmen dér Betreffenden gescliiebt —  welches entweder 
in Luxusgegenstaudeu, Hausmobilar oder in Werthpapiren 
angelegt sein müsste; wir habén aber nicht nur das Princip 
dér steuerfreien Consommation aufgestellt, sondern íviederholt 
hervorgehoben, dass dér Staat aucli nicht dem Verscliwender
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nachlaufen solle, uin ilm mit dér Steuer noch schneller zu 
Grunde zu ricliten, und inzwischen sich von Hundert andern 
Steuerzahlern verkürzen zu lassen; wir können daher eine be- 
sondere Besteuerung des Luxus, welche r etwa in dem über- 
massigen Tafelgenuss, noch weniger eine solche, die in dér 
Anschaffung von eleganten und bequemen Mobilár besteht, in 
gar keinerWeise biliigen, sondern fordern, dass die Verschwen- 
der, die jedenfalls die Minoritát bilden und auch durch keine 
Steuer je abtrünnig gemaclit worden sind, zu Gunsten derje- 
nigen eine steuerfreie Consommation geniessen, welclie einen 
erlaubten Luxus treiben, zu Gunsten derjenigen, welche sich ihre 
Genussmittel in einem vergoldeten Spiegel und Girandol als Ban- 
quiers, oder in einem Naturalien-Cabinet als Aerzte, in 
bequeme Hausutensilien als Handwerker, oder in dér 
Bibliothek als Stubengelehrte e r a r b e i t e n ;  von dieser 
Besteuerung müssen allé Steuerpílichtigen frei sein. Die 
Besteuerung des Luxus hat ziffermassig noch nie einen 
bedeutenden Erfolg geliefert, sie ist einer hőben Civilisation 
unwiirdig —  weil in einer solclien die Sphare dér Bequem- 
lichkeitsartikel sich immer enveitert und jene dér Luxusar- 
tikel zu verdrangen droht, sie ist unriclitig, weil wie Baudril- 
lart, in einem ausgezeichneten Artikel iiber die Theorie dér 
Bedürfniss-Einschrankung im Journal des Economistes vöm 
Márz 1. J. ausführt, dér Luxus gar oft niclit von dem Bedürf- 
nisse oder dér Bequeinlichkeit zu unterscheiden ist. Dér Leser 
möge uns nachdem wir in unserer Theorie dér Besteuerung 
allén drei Gruppén für die Cousommation den weitesten 
Spielraum lassen, erlauben, eiuige Stellen zu citiren, welche die 
erwahnte geistreiche Abhandlung Baudrillart’s iiber den Luxus 
und die Moralisten enthalt.

„Yon allén Seiten“ so heisst es, „leuclitet hervor wie 
ungenügend das stricié Nothwendige ist um eine arbeitsame 
Anstrengung und eine grosse machtige Indusrie, ja selbst nur 
eine fruchtbare und manigfache Agricultur zu erzeugen, und 
es ware nicht unmöglich bis zu einen gewissen Punkt durch 
Ziffern die Ausdehnung des Budgets des Überflüssigen nachzu- 
weisen, und sich einen Begriff v o n  s e i n e r P r o d u c t - i o n s -  
k r a f t  zu b i l d e n .  Es ware genug nur einen Blick auf die 
Steuern dér Consommation zu werfen; eine solche Betraclitu ng 
verbunden mit einer annaherungsweisen Werthevaluation dér
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meisten Manufacturen würde uns überzeugen, dass diese Ziffern 
Milliarden erreichen, aber aucli da ware die Sandbank einer 
echten und vollstandigen Statistik, in dér so zu sagen unun- 
terscheidbaren Yermengung des überflüssigen und nothwendi- 
gen. Wie wird mán aus dem Preis eines Möbelstückes die 
Cote dér Yerzierung und die dér Fönn herausfinden? oder 
in einem Seiden- Baum- und Schafwollstoffe dies zu Wege 
bringen? Wer wird sagen was die Zeichuung und was die 
Farbe werth sei, wer uutersclieiden, was in dér Consommation 
nützlich was angenehm, sei es beim Wein, beim Zucker, oder 
gar bei dér Miiek die eine Quantitat mit Leckerbissen mit 
sicli bringt. Die Theorie dér Einschrankung dér Bedürfnisse 
erfahrt alsó ein überwaltigendes Dementi vöm Schauspiel dér 
Wirklichkeiten —  wenn sie behauptet, dass das strikte oder bei- 
nahe strikt Notliwendige genügen würde den Menschen aus 
seiner Atonie zu zielien und eine ziemlich entwickelte Civi- 
lisation hervorzubringen. Dies ware nieht wahr in den Ré­
giónén welchen die Natúr zuliiclielte ; und ware vollkommen 
falsch in unsern Landern, wo wir nur die Wahl habén ent- 
weder halb wild —  oder ungefáhr das zu sein, was wir sind.“ An 
auderer Stelle. „Das historische Urtheil dér namliclien Schule 
(dér Rigoristen) ist nicht'weniger unrichtig, wenn es sich um die 
Entwicklung des Luxus durch Jahrhunderte hindurcli handelt. 
Nacli diesem Urtheil, würde dér Luxus und Überíluss fort- 
wahrend imrrier mehr und mehr die eigenen Missbrauche 
anschuldigen. Es mangelt sehr viel, damit die Geschiclite eine 
so oberflachliclio Anschauung bestütige. Olme Zweifel offen- 
baren sich ungeheure Missbrauche, bei im Verfalle begrifí'enen 
Gesellschaften oder in gewissen Übergangsepoclien. A b e r  
d é r  s c h l i m m e  L u x u s  w a r t e f k e i n e  f o r g e s c h r i t- 
t e n e  C i v i l i s a t i o n  u m s i c h z u a u s s e r n j m a n  s i e h t  
i h n  in d e n  z u r ü c k g e b l i e b e n s t e n  S t a a t e n .  Je 
naher mán dies beobachtet, desto mehr wird mán von dem 
Übermaass seiner absoluten Entwicklung, oder seinem enor- 
men Yerhaltniss zum Reste des Reichthums in jenen Gesell­
schaften frappirt sein, —  welche eine noch unvollkominene 
Civilisation biethen.“ Wir könnten aus jener Abliandlung 
noch viel citiren, welche uns wahrend wir diese Schrift aus- 
arbeiteten, zu Gesichte kam; —  dér Leser wird aber hoffent- 
licli aus dem angeführten schon entnehmen, dass unsereFor-
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derűiig nacli einer vollstandig steuerfreien Consommation in 
den Ausführungen volkswirthschaftlicher Autoritaten eine 
Motivirung findet. Es bliebe somit bei allén Jenen, welclie 
ein Rein-Einkommen durch Ftlhrung von Geschaftsbüclier 
nicht nachweisen, jener Theil dér Ersparnisse zu besteuern, 
welcher fruchtbringend angelegt wird, und weite re Einkünfte 
für die Consommation liefert; dies ist aber grade derjenige 
Theil, welcher am leichtesten bei unserer Steuer zu control- 
liren ist, namlich die Steuer von Zinsen bringenden Staats- 
oder Privatobligationen; eine gute Steueradininistration ist 
leiclit im Standé in Evidenz zu haltén, dass allé Coupons 
derartiger Papiere tlieils in dem nachgewiesenen Rein-Ein­
kommen Geschaftsbüclier führender Steuerzaliler, odor in dér 
Steuer-Erklarung beschaftigungsloser Rentiers, oder in den 
aufgelegten Ersparnissen anderer Steuerpflichtigen, zűr Steuer 
vorgekommen sind; auf Unterlassungen würde mán, durch die 
sowohl bei den Staatsschulden, als auch bei den Bücliern, 
dér mit Actiencapital arbeitenden Gesellschaften, bekannten 
Summe, dér vorliandenen Stücke leiclit kommen, und das 
Bewusstsein dér Entdeckung würde falsche Abgaben fást 
unmöglich maciién; natürlich müsste einem Kaufmann, dér 
in seinen Bücliern ein Ertragniss von tausend Gulden aus 
Coupons aufweist, dieser Betrag von seinem Gesammt- 
Reinertrágniss abgerechnet werden, falls die Besteuerung 
dér Actienunternehmungen schon bei diesen vorgenommen 
wurde; darin bestünde aber auch allé Schwierigkeit —  
welche etwa nur nocli durch uncorecte und falsche Daten im 
allgenieinen erhöht werden könnte —  es ist aber an 
solclie umsoweniger zu deliken, je allgemeiner die Rein-Ein- 
kommensteuer ist; es ist ferner j é d e n  f a l l s  ein grös- 
serer Vortheil darin, nicht correcte Büclier für allé 
übrigen Zwecke zu führen, als blos wegen dér Steuer; wer 
solche zu seiner Speculation braucht, wird im Gegentheil olier 
m e h r Steuer zalilen, um seine Zwecke auszuführen —  nicht 
aber, dér Steuer wegen diese hintansetzen; —  die Con- 
trolle nach den Bücliern ist demnach theoretisch wie prak- 
tiscli, im Interessé dér elirlichen Steuerzahler und einer 
ehrlichen Besteuerung, —  und wiederholen wir, dass die 
direkte Steuer, wenn sie nicht illusorisch sein soll, so wenig 
dér strengen Controlle entrathen dürfe,wie g é g é n w8.rt . ig
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d ie  i n d i r e k t e. Sehen wir nuii,wie die höhere Besteuerung des 
Grund und Bodens oder fixen Capitals überhaupt sicli recht- 
fertigen litsst. Wir habén im diesem und im Menschen alléin 
das fixe Capital constatirt; es könnte nun gefragt werden 
warum wir nicht auch den Industriellen —  als solchen nach 
seinem persönlichen Werth als fixes Capital besteuern? dar- 
auf ergibt sicli von selbst die Antwort —  dass sein Werth 
in dem Hinzuthun zűr Vermehrung seines Vermögens besteht, 
welches im Rein-Einkommen getroffen ist, daher dórt das 
fixe Capital im circulircnden aufgeht; umgekehrt könnte mán 
durch Metapher sagen, das circulirende gehe in das fixe 
auf, dórt wo dér Erwerbs-Mensch ohne circulirendes Capital 
für sich zu vermehreu, nur in dér Routine, in Kenntnissen 
und Fahigkeiten seine Werth vermehrung findet; in solchem 
Sinne waren allén Arbeiter, geistige und phisische, welche 
lielfen den Andern das circulirende oder auch fixe Capital 
vermehren, in dér Besteuerung als fixes Capital zu nehmen, 
Sicher ist dass diese 2 Factoren: Mensch und Bodenreich- 
thum in dér Wirthschaft die dominirende Rolle über das 
circulirende Vermögen desshalb spielen, weil ersterer als 
oberster Endzweck, zugleich Schöpfer dér ganzen Wirthschaft 
und seiner Productivitat ist, und weil ohne Bodenreich- 
thum eine Nation nur damals sich entwickeln und reicher 
werden kann, wenn eben das andere fixe Capital : dér Mensch 
sowolil quantitativ als auch qualitativ sich vermehrt; freilich 
bedingen sich fixes und circulirendes Capital gegenseitig ; nur 
die Zunahme des einen wirkt auf das andere ; indessen nimmt 
dér Werth des Bodens so wie dér Werth des Menschen schon 
durch die fortschreitende Wirthschaft alléin zu — wobei das 
Hinzuthun des Menschen zűr Vermehrung des fixen Capitals, 
wie wir schon gesehen habén ein geringeres is t ; in dér 
Productivitat des Bodens wirkt die Urkraft im Verhaltniss 
zűr Arbeit des Menschen weit, mehr als in dér Productivitat 
dér circulirenden Güter; das sclilechteste Grundstück zieht 
einen Werthzuwachs aus dem Gesammtreichthum dér Nation 
— so wie dér letzte Taglöhner trotz seines geringen Ver- 
dienstes, bei einer fortgeschrittenen Wirthschaft einen im 
Verhaltniss grössern Theil circulirender Güter an sich zu 
reissen oder zu absorbiren vermag, als bei einem höhern 
Lohn in einer weniger fortgeschrittenen Wirthschaft —  dies
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beweisen die Arbeiterverhiiltnisse, dérén Besserung was Le- 
bensweise u. s. w. anlangt, ein jeder vernünftige Socialist 
zugeben muss.

Nach all dem, dürften wir schon ciné höliere Besteuerung 
vöm Werthe des fixen Capitals befünvovten; aber es spricht 
noch ein anderer Umstand dafür, wahrend namlich die Ver- 
zinsung aller Capitalien einer Nation fortwahrend nach einem 
gleichen Niveau strebt, wtlrde eine Überlastung des Grund 
und Bodens wie wir schon gesehen habén, weit mehr Chancen 
zűr Überwalzung habén, als eine ahnliche Belastung vöm 
Rein-Einkommen, wodurch sich eine zu grosse Unrichtigkeit 
ausgleichen m öchte; am mcisten für die unterschiedliche 
Besteuerung wird dér Umstand entscheiden —  dass solche 
keinen grüsseren Abstand etabliren darf, als zwischen den 
landesüblichen Minimalverzinsungen bestelit, weil in diesem 
Falle eben nur die wirklichen Verhaltnisse und nicht ITypothesen 
als Grundlage angenominen sind; überall ist eine Fluctuation 
von 1 bis 2 %  des Ertragnisses bei dér solidesten Capitalan- 
lage zu beobacliten ; in manchen Staaten varirt dér Zins- 
fuss dér sichersten Capitalnutzungen zwischen 2— 4, in andern 
zwischen 3— 5, wieder anderwárts zwischen 4 und 6 %  u. s. w., 
wenn wir nun den ersten Satz, dér Rentabilitat des cirkuli- 
renden Capitals zu Grunde légén d. i. 4 % , und beim fixen 
eine solche von 6 %  voraussetzen, habén wir letzteres höher 
besteuert, aber in Wirklichkeit nicht höher als die Verhalt- 
nisse rechtfertigen, denn wir konnten richtigerweise auch 
beim cirkulirenden Capital die höhere Rentabilitat als Basis 
annelimen —  wodann die Besteuerung dieselbe gewesen ware, 
gleich wie bei dér allgemeinen Yermögens- oder Einkommens- 
steuer in einem gleichen Steuersatze sich eine gleiche 
Rentabilitat berechnet hatte; wenn wir ferner beim 
Grund und Bódén die Werthbesteuerung annehmen, kömmt 
auch dér Umstand, dass dieselbe dann eine Bruttobesteu- 
erung ist in Betracht, daher ii b e r den M i n i m a 1 - 
s a t z  umsomehr gegangen werden darf, als die Werth- 
zunahme durch Vermelirung des cirkulirenden Capitals fort­
wahrend sich vollzieht, letzteres aber im Rein Einkommen 
besser getroífen ist. Bei einer Steuer mitliin von 10% aus 
dem Rein-Einkommen des Industriellen, Kaufmann, u. s. w. 
müsste die Werthsteuer oder Capitalbesteuerung vöm Grund
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uud Bódén nicht 4/ 10 sondern 6/io %  betragen; wenn 6 %  
und 8 °/0 oder 6 und 7 %  'be mittlere Verzinsung aus- 
drticken, hátte die Grundsteuer 7/ ,0 °dei' 8/io zu betragen; 
diese Ziffern dürften sogar nach heutigen Verhaltnissen nicht gar 
zu hoch sein, und es frágt sich nun, ob wir für den grossen 
und kleinen Grundbesitz, den Arbeiter, auf dér niedern Stute 
und den geistigen Arbeiter, denselben Steuersatz gelten lassen 
wollen. Nach dem bcreits oft Wiederholten, wird es dér Leser 
natürlicli finden, wenn wir die Ausgaben derjenigen Gruppé 
von Menschen welche von Löhnen, Honoraren und Personal- 
erwerb, im weiteren Sinne leben, nicht unterschiedlich besteuern 
wollen —  indessen wird sich beim Grundstücke, welches nur 
einer Familie zum Lebeusunterhalte dient und dem Arbeiter 
und Taglöhner welcher qualitativ einen unbedeutenden Rang 
einnehmen dér Minimalsatz, bei den übrigen aber, dér Maxi- 
malsatz begründen lassen, und zwar schon deshalb weil wir 
ja überall im Princip das Rein-Einkommen besteuern, das- 
selbe aber bei dem Grossgrundbesitzer im gleichen Steuersatze 
mit dem kleinen Bauer, weniger getroffen ware ; mit andern 
Worten, da für die Ausgaben beider in dér Besteuerung 
Rücksicht genommen werden muss, so ist diesel- Umstand 
bei dér Bruttobesteuerung vöm Werthe in dem Unterschiede 
darnals bestens möglich, wenn bei grösserem Besitz dér Ma­
ximai, bei kleinem dér Minimalsatz angewendet wird, wodurch 
überdies die unterschiedliche Besteuerung gégén das cirkuli- 
rende Capital, auf dem Grossgrundbesitz und deniErwerbsfahigen 
hóhér Categorie beschrankt bleibt; wo diesel- Unterschied 
zu beginnen habé, ist nicht von besonderer Wichtigkeit; da 
wir überrall die Ausgaben unbesteuert lassen wollen, kann 
die höhere Besteuerung vöm Gehalte oder Brutto-Einkommen 
des Beamten, Gelehrten u. s. w. erst bei einer hőben Ziffer 
beginnen; beim Grundbesitzer aber dórt, wo dér Complex 
mehr als 2— 3 Familien zu unterhalten im Standé ist.

Somit habén wir unsere Steuertheorie beendet; wie der 
Leser gesehen hat, ist kein erwerbsfáhiger Staatsangehöriger 
von dér Besteuerung ausgeschlossen, und die vollendete ersparte 
Production im Werthe des Grundbesitzes, im Rein-Einkommen 
des Industriellen, Kaufmann u. s. w. und im Erwerbe aller üb­
rigen Klassen getroffen so, dass die Anwendung des S m i t h’schen 
Punkte am Eingange dieser Schrift vollstandig passen w ird;



118

werm wir aucli zugegeben, eláss bei einer einzigen direkten 
Steuer nach Yermögen oder nacb Einkommen gleichfalls die 
Grundsiitze nicht verrückt wilrden, so müssen wir doch auf- 
merksam maciién, dass in unserer Besteuernng nach dem 
Werthe des Grundstückes, dem Rein-Ertragnisse des Fabri- 
kanten und dem Einkommen des andern Steuerpflichtigen, die 
Kosién gégén die dér Yermögens- oder allgemeine Einkommcn- 
steuer wohlfeiler wiiren, dalier dér vierte Pnnkt besser ge- 
wahrt würde; die A b s c h a t z u n g des cirkulirenden Vermögens 
rnüsste ungeheure Schwankungen mit sicli bringen und die 
Aufstellung von Fachleuten nach sich ziehen, die alléin schon 
grosse Kosten verschlingen wlirden; bei dér allgemeineu 
Einkommensteuer würde derselbe Umstand eintreten, indem 
die Grundsteuer die schon besprochene theure Catastral-Ab- 
schatzung mit sich brachte; was aber die Steuer dér übrigen 
anlangt —  die weder Rein-Einkommen, nocli Grundbesitz 
ausweisen, so stünde mán mit diesen allerdings nicht auf 
einer viel besseren Stufe bezüglich dér Controlle wie heute, 
denn mir die von Gehalt und Lollii lebenden waren in grös- 
serer Zahl durch die in dér Steuer vöm Rein-Einkommen 
verallgemeinerte Einsicht in die Daten zu controlliren, wahrend 
jetzt wahrscheinlich diese Classen nicht so genau zűr Besteue- 
rung angemeldet werden ; indessen würde die reelle Basis dér 
ganzen Besteuerung ancli auf diese Gruppén wirken und es 
liesse sich bei dér allgemeineu Ausführung dér Steuer von dér wir 
hier nicht zu spreehen habén, nocli manches verhessem; das aber, 
was solche Leute ersparen und über ihre Bedürfnisse in 
fremden Werthen anlegen, könnte sich, und darum handelt es 
sich, dér Steuer wie wir schon geselien habén, nicht entziehen. 
Ganz vollkommen kaim weder irgend eine Staatseinrichtung 
nocli irgend ein menschliclies System sein, und möge mán 
uns gestatten mit Buckle auszurufen, dass aucli in dér 
grossen Theorie des Paralellogramms dér Krafte — Abwei- 
chungen vorkommen, welche dadurch entstehen, dass kleinere 
Gesetze in gewissen Punkten, grössern begegnen. Würde mán 
desshalb auf eine Steuertheorie verzichten sollen, weil ganz 
kleine Störungen unterlaufen kőimen? oder niuss mán eine 
Theorie idealistisch nemien, weil sie noch nicht eingeführt ist ? 
Kun —  in so férné Manche diese Bezeichnung bei nur einei 
einzigen Steuer gelten lassen wollten, hatten wir damit niclits
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zu schaffen, weil wir eine dreifache Steuer habén ; wenn es 
sich aber ura ein richtigés Steuersystem handelt, wird kein 
direktes Steuersystem ungerecht sein —  die indirekten Steuern 
aber allé insgesammt zu Ungerechtiglceiten führen. Es muss 
zugegeben werden, dass in dér Idee einer einzigen Steuer et- 
was idealistisches Hegen mag, aber nur in dér Idee; denn 
wir schreiben es einem gewissen Rationalismus zu, dass mán 
sich dagegen strauht die menschliche Wirthschaft bei dér 
Besteuerung in einen Gedanken zusaniraen zu fassen, und 
wir habén ja gesehen, wie die National-Oekonomie- das Na- 
tional-Vermögen zerlegt; dieser Zerlegung sind wir in den 
Hauptpunkten gefolgt, und bringt es auch unsere Besteuerung 
mit sich, dass dér unterschiedliche Satz dér Wirklichkeit 
entsprechend, je nach dem Gangé dér Wirthschaft alternire, 
wodurch wir wieder ein scheinbares Ideál ausgeschlossen se­
ben ; wir meinen namlich, dass bei gewissen Perioden dér 
Entwicklung, das fixe Capital, bei andern wieder das circu- 
lirende alternirend den höhern und niedrigeren Satzerfahren 
kőimen ; so wird es beispielsweise rathlich sein, zűr Zeit einer 
grossen industriellen Bewegung eine höhere Besteuerung vöm 
Rein-Einkommen eintreten zu lassen, wodurch nicht nur die 
erhöhte Rentabilitat des cirkulirenden Capitals gerechterweise 
getroffen, sondern nocli die negative Einwirkung erzielt wird, 
vor Überstürzung zurilckzuhalten, ohne dass die Steuertheorie 
geandert ist, weil wie wir wissen dér Zinsfuss im allgemeinen 
sich nivelirt, und circulirendes wie fixes Capital um denselben 
gravitiren; andererseits wird zűr Zeit einer wirthschaftlichen 
Krise, die Schonung des cirkulirenden und höhere Belastung 
des fixen Capitals sicher am Platze sein —  ohne dass für 
diese periodischen Modificationen etwas anderes, als die Auf­
stellung des Maximai und Minimál Zinssatzes, nach den je- 
weiligen wirthschaftlicúen Zustanden nöthig sein wird. Somit 
hatten wir ein mit Wirthschaft und Politik liarmonirendes 
Steuersystem aufzustellen versucht —  dérén Anweudung trotz 
convergirender Tendenzen leider nicht schnell erfolgen dürfte. 
In dér Thatsache dér beinahe allseitig fcstgestellten Theorie 
dér direkten Besteuerung im Wiederspruche mit dér facti- 
schen Besteuerung Europas, liegt die politische Seite dér 
Frage: sie fusst auch in dér richtigen Steuertheorie, bei dér 
Leistungen und Steuer sich gegenüber stehen miissen.



120

Wir habén geselien, wie die Steuern die Productiou 
stören, erstens durch Monopolé, zweitens dadurch dass sie die­
selbe versetzen, indem sie die eine Klasse schonen, die andere 
überlasten; dasselbe geschieht bei den Leistungen, wclche 
durch eine Besteuerung von Fali zu Fali, durch Gebiihren, 
gleichfalls zum Monopol und zu indirekten Steuern werden — 
es befördert daher ein schlechtes Steuersystem, dasjenige 
was dem Staate am entferntesten stehen soll —  was sicli, 
wenn es nicht zu Revolutionen führen soll, von selbst voll- 
ziehen niuss: die ungleiche Yertheilung des Yermögens. Die 
Lösung dér Steuerfrage im Sinne dér aufgestellten Theorie 
gehört dér nachsten Zukunft und einem entschieden fort- 
schrittlichen Umsclnvung Europas an.
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